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VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser, 

was Sie sicher wissen: Es klafft eine geschlechterspezifische Lohnlücke in Deutschland: Frauen verdienen bei glei-
cher oder gleichwertiger Arbeit weniger Geld, durchschnittlich 22 Prozent weniger. 

Was uns als ILO wichtig ist: Entgeltgleichheit ist kein singuläres „Frauenproblem“, sondern notwendige Bedin-
gung für eine sozial gerechte Arbeitswelt. Sie ist fester Bestandteil der ILO-Normenwelt und steht im Rang  
eines Menschenrechts.

Die ILO arbeitet ganz konkret daran, Entgeltgleichheit weltweit und in Deutschland Wirklichkeit werden zu las-
sen – und das seit nunmehr 65 Jahren. Bereits 1951 verabschiedete die ILO eine Kernarbeitsnorm, die fordert, 
Lohnlücken zu schließen und Entgeltgleichheit zu fördern. Zur Umsetzung dieser Norm gibt die ILO den Sozial-
partnern Wissen und konkrete Hilfsmittel in die Hand – damit Entgeltgleichheit im Rahmen der Tarifautonomie  
verwirklicht wird. 

Ein unterstützendes Instrument zur Sicherstellung von gendergerechter Bezahlung stellt dieser Leitfaden dar. Doch 
wie kann man Entgeltgleichheit überhaupt sicherstellen? Immerhin üben Männer und Frauen häufig unterschied- 
liche Tätigkeiten unter unterschiedlichen Bedingungen und sogar in unterschiedlichen Betrieben aus. Transpa-
rente und nachvollziehbare Verfahren der Arbeitsbewertung, die der Unterbewertung von „Frauenarbeitsplätzen“ 
im Vergleich zu männerdominierten Tätigkeiten entgegenwirken, müssen deshalb entwickelt werden. Denn häufig 
wird eine Unterbewertung durch nicht genderneutrale Arbeitsplatzbeschreibungen verursacht. Um die Entwicklung 
solcher Verfahren zu strukturieren, hat die ILO diesen praxisnahen und vielseitig anwendbaren Leitfaden entwickelt. 
Schritt für Schritt unterstützt er Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer und Sozialpartner bei der Planung eines Arbeitsbe-
wertungsprozesses auf betrieblicher oder branchenspezifischer Ebene.

Erarbeitet wurde der Leitfaden als Teil des ILO Aktionsplans zur Eliminierung von Diskriminierung (2004-2007). 
Durch Unterstützung der ILO-Expertinnen Manuela Tomei und Lisa Wong, wurde der Leitfaden von der kanadischen 
Entgeltgleichheitsspezialistin Prof. Marie-Thérèse Chicha von der School of Industrial Relations der University of 
Québec verfasst. 

Weltweit erfolgreich angewandt wird der Leitfaden bereits seit 2008. Die ILO in Deutschland führte von Juli 2015 – Juli 
2016 einen begleitenden Konsultationsprozess mit den Sozialpartnern durch, orientiert an der ILO-Vorgabe, Lohnge-
rechtigkeit im Kontext der Tarifautonomie durchzusetzen. Der Konsultationsprozess wurde in Workshops umgesetzt, 
in denen ein Dialog mit internationalen Regierungs-, Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreterinnen und -vertretern 
stattfand. Im Rahmen dieses Dialogs wurde deutlich, dass für genderneutrale Arbeitsbewertung anleitende Instru-
mente notwendig sind, weshalb unter anderem die Übersetzung des Leitfadens auf Deutsch beschlossen wurde.

Viel Vergnügen bei der Lektüre und viel Erfolg für die Umsetzung!

Dr. Annette Niederfranke 
Direktorin

ILO Deutschland
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KAPITEL1
 

K
ontext und Ziele des Leitfadens

ZIELE 

Dieser Leitfaden, der bei der Umsetzung des Grundsat-
zes der Gleichheit des Entgelts für gleichwertige Arbeit 
ohne Genderdiskriminierung verwendet werden soll, wie 
er im ILO-Übereinkommen (Nr. 100) über die Gleich-
heit des Entgelts, 1951, verankert ist, steht im Einklang 
mit den Folgemaßnahmen zur Erklärung der ILO über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und 
insbesondere mit den Gesamtberichten von 2003 und 
2007 zum Thema Gleichheit bei der Arbeit. Er ist als ein 
Instrument zur Förderung dieses Grundsatzes in vielen 
unterschiedlichen Arbeitsumfeldern konzipiert.

Bislang wurde das 1951 angenommene ILO-Überein-
kommen Nr. 100 von 172 Ländern ratifiziert. Trotz dieses 
breiten Konsenses in Bezug auf den darin verankerten 
Grundsatz bleiben geschlechtsspezifische Entgeltunter-
schiede zwischen Frauen und Männern eine sich hartnä-
ckig haltende und universelle Arbeitsmarktgegebenheit. 
Neuere statistische Erhebungen haben gezeigt, dass es 
diese geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede in 
Ländern mit sehr unterschiedlichen Wirtschaftsstruktu-
ren gibt und sie zwar in den meisten dieser Länder klei-
ner werden, dieser Fortschritt jedoch nur sehr langsam 
verwirklicht wird. Die geschlechtsspezifischen Entgelt-
unterschiede bestehen fort, obwohl Frauen heute über 
signifikant mehr Bildung und Arbeitserfahrung verfügen.

Kontext und 
Ziele des 
Leitfadens

URSACHEN VON ENTGELTDISKRIMINIERUNG

Die Ursachen dieser geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede wurden in vielen Studien unter-
sucht. Dabei wurden zwei Gruppen von Faktoren ermittelt. Die erste betrifft die Merkmale von 
Personen und der Organisationen, in denen sie arbeiten. Zu den wichtigsten dieser Faktoren zählen:

 � Bildungsstand und Fachrichtung;

 � Arbeitserfahrung im Arbeitsmarkt und Dauer der Betriebszugehörigkeit oder der Ausübung 
der Tätigkeit;

 � Arbeitszeit;

 � Größe der Organisation und Branche.
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Die geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede könnten folglich zum Teil durch Maßnahmen besei-
tigt werden, die unmittelbar auf diese Dimensionen abzielen. Dazu zählt beispielsweise die Einführung 
flexibler Arbeitszeiten zur Verwirklichung der Vereinbarkeit von Arbeit und Familienpflichten. Müttern 
würde auf diese Weise ermöglicht, ihre berufliche Laufbahn ohne Unterbrechung fortzusetzen und 
mehr Arbeitserfahrung und eine längere Betriebszugehörigkeit zu erwerben. 

In ökonometrischen Untersuchungen wurde jedoch wiederholt festgestellt, dass selbst bei Berück-
sichtigung dieser ersten Gruppe von Faktoren ein unerklärter Restunterschied zwischen dem 
Durchschnittsentgelt von Frauen und Männern verbleibt. Gunderson (2006) zufolge beträgt dieser 
Restunterschied im Allgemeinen zwischen 5 und 15 Prozent. Mit anderen Worten entspricht die 
Entgeltdiskriminierung, gegen die sich das Übereinkommen Nr. 100 richtet, nicht dem gesamten 
beobachteten geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied, sondern nur einem Teil davon.

Der Restunterschied spiegelt Genderdiskriminierung beim Entgelt wider, die auf einer zweiten Gruppe 
von Faktoren beruht, auf die wir in den verschiedenen Kapiteln dieses Leitfadens im Detail zurück-
kommen werden. An dieser Stelle seien sie lediglich aufgelistet:

 � Stereotype und Vorurteile in Bezug auf die Arbeit von Frauen;

 � traditionelle Verfahren der Arbeitsbewertung, die auf der Grundlage der Anforderungen an män-
nerdominierte Tätigkeiten konzipiert wurden;

 � geringere Verhandlungsmacht von Arbeitnehmerinnen, die seltener tarifgebunden sind und über-
proportional prekäre Tätigkeiten ausüben.

Gleichzeitig kann ein Teil dieses Restunterschieds unmittelbar auf die unterschiedliche Behandlung 
eines Mannes und einer Frau zurückgeführt werden, die die gleiche Tätigkeit ausüben, beispielsweise 
eines Computerspezialisten und einer Computerspezialistin oder einer männlichen und einer weib-
lichen Pflegefachkraft. Diese Art der Diskriminierung wird vom Übereinkommen Nr. 100 ebenfalls 
abgedeckt; weil sie jedoch leicht festzustellen ist, wird sie in diesem Leitfaden nicht berücksichtigt. 
Um jegliche Unklarheit zu vermeiden und das zu übernehmen, was zur gängigen Praxis wird, werden 
wir uns bei der Verwendung des Ausdrucks Entgeltgleichheit auf den Grundsatz des gleichen Entgelts 
für gleichwertige Arbeit beziehen, was das Thema dieses Leitfadens ist.

GELTUNGSBEREICH DES GRUNDSATZES  
DER ENTGELTGLEICHHEIT

Der Sachverständigenausschuss für die Durchführung der Übereinkommen und Empfehlungen 
(2007) hebt einen der Gründe für die langsamen Fortschritte bei der Verwirklichung des Grundrechts 
auf Entgeltgleichheit hervor:

…Der Ausschuss stellt fest, dass Schwierigkeiten bei der Anwendung des 
Übereinkommens in Recht und Praxis insbesondere auf einem man-
gelnden Verständnis des Geltungsbereichs und der Konsequenzen des 
Konzepts von „gleichwertiger Arbeit“ beruhen. Dieses Konzept ist ein 
Eckpfeiler des Übereinkommens und bildet den Kern des Grundrechts 
auf gleiches Entgelt für Männer und Frauen für gleichwertige Arbeit 
und der Gleichstellungsförderung.

Es muss allerdings eingeräumt werden, dass der Grundsatz der Entgeltgleichheit auf den ersten Blick 
sehr anspruchsvoll und komplex erscheinen mag. Er zwingt dazu, Merkmale von Tätigkeiten aus 
einem neuen Blickwinkel zu betrachten, die Wahrnehmung der Arbeit von Frauen im Vergleich zur 
Arbeit von Männern zu verändern, gültige Entgeltsysteme in Organisationen zu überprüfen und letzt-
lich das Entgelt für frauendominierte Tätigkeiten anzuheben. Diese verschiedenen Schritte werden 
häufig als langwierig, kostspielig und schwierig beschrieben. Diese Einschätzung wurde stark von den 
Auseinandersetzungen um die Entgeltgleichheit und die frühen Erfahrungen derjenigen beeinflusst, 
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die in diesem Bereich Pionierarbeit leisteten. Sie spiegelt nicht unbedingt die heutige Realität im 
Kontext neuer Ansätze zur Förderung dieses Grundsatzes wider.

Entgeltgleichheitsprüfungen wurden Ende der 1960er Jahre und in den 1970er Jahren in den Ver-
einigten Staaten eingeführt. Arbeitnehmer und Arbeitgeber ergriffen gemeinsame Initiativen, häufig 
unter Androhung von Gerichtsverfahren. Sie betrafen ein sehr breites Spektrum von Tätigkeiten 
und sehr viele Beschäftigte. Die Umsetzungsprozesse waren langwierig und kostenaufwendig, 
zu einem Teil aufgrund des konfliktbehafteten Klimas, in dem sie stattfanden, zu einem anderen, 
weil das Thema neu und unbekannt war. Zu dieser Zeit wurden auch die ersten genderneutra-
len Verfahren der Arbeitsbewertung entwickelt und erprobt. Später wurde die Entgeltgleichheit 
in anderen Ländern eingeführt, in den meisten Fällen ebenfalls in einem Kontext von Klagen vor 
Gericht. Aufgrund dieses Umstands herrschte damals der Eindruck vor und tut es noch heute, 
dass die Verwirklichung von Entgeltgleichheit zu viele Ressourcen erfordert und in einem Kontext 
angespannter Arbeitsbeziehungen stattfindet.

Seit Ende der 1990er Jahre haben Gewerkschaften eine zunehmende Zahl von Initiativen zur 
Förderung der Entgeltgleichheit ergriffen. Nationale und internationale Gewerkschaftsbünde 
beschlossen verschiedene Maßnahmen zur Ausweitung der Verwirklichung der Entgeltgleich-
heit an Arbeitsstätten, an denen sie tätig waren. Insbesondere die Internationale der Öffentlichen 
Dienste (IÖD) entwickelte eine Strategie, die mehrere Dimensionen einschließlich Programmen zur 
Bewusstseinsbildung und Ausbildung abdeckte, und führte im öffentlichen Sektor in verschiede-
nen Ländern Verfahren der Arbeitsbewertung ein.

Initiativen für Entgeltgleichheit wurden auch in der Form von Partnerschaften zwischen mehreren 
Akteuren entwickelt. Anfang dieses Jahrtausends entstand im Kontext des BETSY-Projekts eine 
Partnerschaft zwischen der Europäischen Kommission, staatlichen Institutionen, Arbeitnehmer-
verbänden und Sachverständigen aus vielen Ländern. Bewertungsinstrumente wurden entwickelt 
und in einer Reihe von Organisationen eingeführt. In Portugal führte eine Partnerschaft zwischen 
Arbeitnehmerverbänden, Arbeitgebervertretern, der ILO und der Europäischen Kommission zur 
Entwicklung und Einführung einer Agenda für Entgeltgleichheit in der Gastronomie.

Ende der 1980er Jahre wurden in einer Reihe von Ländern in der Form so genannter „proak- 
tiver“ Gesetze Initiativen ergriffen, die größere Wirkung erzielten. Das proaktive Modell macht die 
Verwirklichung von Entgeltgleichheit in öffentlichen und privaten Organisationen obligatorisch und 
wurde insbesondere in Schweden, Kanada (Ontario und Quebec) und Finnland eingeführt. Allge-
mein zeichnet es sich durch die folgenden Elemente aus:

 Ä Es gilt für alle Arbeitgeber, die bestimmte Kriterien erfüllen (beispielsweise in Bezug auf 
die Belegschaftsstärke);

 Ä es bürdet den Arbeitgebern ergebnisorientierte Verpflichtungen mit konkreten Fristen 
auf;

 Ä es gibt die wichtigsten methodologischen Kriterien vor, die verwendet werden sollen, 
um diese Ergebnisse zu erreichen;

 Ä es wird vom Arbeitgeber und Vertretern der Beschäftigten gemeinsam umgesetzt.

Um die Umsetzung dieses Modells zu erleichtern, wurden neue Methoden entwickelt, die flexi-
bler und einfacher zu interpretieren und anzuwenden sind. In den meisten Fällen produzierten 
öffentliche Stellen ein breites Spektrum von Informationsdokumenten, entwickelten Ausbildungs-
maßnahmen und boten für die Akteure in diesem Bereich andere Formen von Unterstützung an. 
Gleichzeitig wurde die Verwirklichung der Entgeltgleichheit zunehmend als ein äußerst wirkungs-
volles Mittel zur Verbesserung des Personalwesens und der Effizienz des Entgeltsystems innerhalb 
einer Organisation erkannt. Folglich kann die Entgeltgleichheit heute in einem Kontext gefördert 
werden, für den Schwerfälligkeit und die hohen Kosten des Vorgehens über die Justiz nicht mehr 
zutreffen. Dieses alte Modell kann jetzt durch ein neues Modell ersetzt werden, das Gleichstellung 
und Effizienz vereint und einfacher zu entwickeln und umzusetzen ist.

 
K
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BEDEUTUNG VON ENTGELTGLEICHHEIT

Der Hauptnutzen der Verwirklichung von Entgeltgleichheit ist die tatsächliche Bestätigung des Rechts 
von Arbeitnehmerinnen auf Gleichheit, wodurch ihre Qualifikationen und Kenntnisse anerkannt wer-
den und ihren Tätigkeiten Wert beigemessen wird, und zwar nicht nur symbolisch, sondern sehr 
konkret durch Entgeltanpassungen. Es ist deshalb eine Frage der Würde und der Anerkennung von-
seiten ihrer Vorgesetzten sowie ihrer Kolleginnen und Kollegen, deren positive Auswirkungen von 
vielen Arbeitnehmerinnen hervorgehoben wurden. Entgeltanpassungen können auch einen beträcht-
lichen positiven Einfluss auf die Fähigkeit dieser Arbeitnehmerinnen haben, ihren Familien einen 
menschenwürdigen Lebensstandard zu bieten, und ihre finanzielle Sicherheit im Ruhestand erhöhen. 

Über die positiven Auswirkungen auf Arbeitnehmerinnen hinaus wurden Initiativen für Entgeltgleich-
heit durch Partnerschaften durchgeführt, und proaktive Gesetze resultierten auch in beträchtlichen 
positiven Effekten für Arbeitgeber. Betroffen davon waren so vielfältige Bereiche wie das Personal-
wesen, die effiziente Nutzung von Qualifikationen und Kenntnissen, die Arbeitsbeziehungen und 
die Attraktivität der Organisation. Die nachstehende Tabelle fasst die verschiedenen Bedeutungen 
zusammen, die bei der Verwirklichung der Entgeltgleichheit beobachtet wurden.1 

Der Nutzen ist folglich vielfältig, und zu den Bedingungen, die seine Verwirklichung begünstigen, zählen 
insbesondere gemeinsame Maßnahmen der Betroffenen, angemessene Ausbildung der Verantwortli-
chen und Transparenz der in den verschiedenen Prozessphasen getroffenen Entscheidungen.

1 Weitere Angaben enthält Chicha (2006).

Tabelle 1.1 Zusammenfassung der Bedeutung von Entgeltgleichheit

BEDEUTUNG INDIKATOREN 
Verbessertes Personalwesen

Höhere Effizienz von Personalmaßnahmen Beschäftigte wenden weniger Zeit für 
Einstellungsverfahren auf

Wirksamere Qualifizierung Höhere Produktivität und Arbeitsqualität

Bessere Bindung neuer Beschäftigter  
am Ende ihrer Probezeit 

Niedrigere Kosten von Personalgewinnung  
und Ausbildung 

Kohärente Entgeltpolitik und harmonisierte 
Entgeltstruktur auf der Grundlage des Wertes  
von Tätigkeiten 

Verbessertes Vergütungsmanagement: Zeitersparnis 
der für die Verwaltung des Entgeltsystems 
zuständigen Beschäftigten

Effizientere Verteilung des Gesamtentgelts auf 
verschiedene Tätigkeiten 

Hervorhebung der unterbewerteten Qualifikationen und Kenntnisse von Arbeitnehmerinnen 

Verbesserte Qualität von Produkten  
und Dienstleistungen

Weniger Fehler und Kundenbeschwerden 

Bessere Wahrnehmung von Gerechtigkeit bei der Arbeit und verbesserte Arbeitsbeziehungen 

Höhere Arbeitszufriedenheit und stärkere  
Bindung an die Organisation 

Weniger Personalfluktuation, Fehlzeiten und damit 
zusammenhängende Kosten 

Raschere Beilegung von Beschwerden  
und Konflikten 

Geringerer Zeitaufwand für die Konfliktbeilegung

Weniger Konflikte Dito

Auswirkungen auf die Reputation und die Attraktivität der Organisation 

Niedrigere Kosten für die Anwerbung  
qualifizierten Personals 

Geringerer Zeitaufwand für die Suche nach 
qualifizierten Kandidaten, insbesondere in stark 
gefragten Berufen 

Kürzere Zeitspannen, während derer Stellen 
unbesetzt bleiben

Wert von Produktionsunterbrechungen oder 
verlorenen Aufträgen 
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INHALT DES LEITFADENS

Dieser Leitfaden basiert auf mehreren Untersuchungen aus verschiedenen Ländern und auf der 
Erfahrung von Praktikern sowie der Erfahrung, die die Verfasserin durch ihre Arbeit als Forscherin 
und Ausbilderin in Kanada und anderen Ländern gewonnen hat. Er analysiert den Gesamtprozess 
von der Auswahl der zu bewertenden Tätigkeiten über die verschiedenen Phasen der Arbeitsbewer-
tung bis zur Entgeltangleichung. Das Ziel des Leitfadens ist die Beschreibung der verschiedenen 
methodologischen Komponenten des Prozesses und die Erläuterung der Kriterien, die erfüllt wer-
den sollten, um diskriminierende Praktiken zu vermeiden.

Der Leitfaden zielt sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Gewerkschaftsvertreter, die für die Durch-
führung einer Agenda für Entgeltgleichheit zuständig sind, und auf Praktiker sowie Ausbilder. Sein 
Inhalt kann an die unterschiedlichen wirtschaftlichen und organisatorischen Kontexte sowie an 
große und kleine Organisationen angepasst werden. Bei allen beschriebenen Schritten zusammen-
zuarbeiten, wird allen für die Durchführung der Agenda Zuständigen ermöglichen, detaillierteres 
Wissen über die Arbeitsstätte zu gewinnen, manche Facetten, die vielleicht aufgrund technologi-
scher oder organisatorischer Veränderungen obsolet oder unangemessen geworden sind, kritisch 
zu hinterfragen, und insbesondere Aspekte von Tätigkeiten zu entdecken, mit denen sie nicht 
vertraut waren, vor allem in Bezug auf von Frauen ausgeübte Tätigkeiten.

Der Inhalt des Leitfadens zeichnet sich durch methodologische Flexibilität aus. In manchen 
Arbeitsstätten, beispielsweise in kleinen Organisationen, können die Schritte vereinfacht wer-
den. In anderen werden die erforderlichen Schritte dagegen detaillierter und umfangreicher sein. 
Die Personen, die die Agenda durchführen, werden deshalb abgesehen von der Verpflichtung, 
geschlechtsspezifische Bewertungen zu vermeiden, großen Handlungsfreiraum bei seiner Nut-
zung haben. Der Leitfaden wird besonders nützlich und leichter anzuwenden sein, wenn er von 
sachgerechter Ausbildung begleitet wird.

Entgeltgleichheit muss durch einen geplanten und strukturierten Prozess verwirklicht werden, der 
häufig als Agenda für Entgeltgleichheit bezeichnet wird und die folgenden Schritte umfasst:

 Ä die frauendominierten und die männerdominierten Tätigkeiten zu ermitteln, die verglichen 
werden sollen;

 Ä ein Verfahren der Arbeitsbewertung zu wählen;

 Ä Instrumente für die Datenerhebung zu entwickeln und Daten zu den Tätigkeiten zu erheben;

 Ä die Fragebogenergebnisse zu analysieren;

 Ä den Wert von Tätigkeiten zu bestimmen;

 Ä geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede zwischen gleichwertigen Tätigkeiten zu 
benennen;

 Ä Entgeltanpassungen vorzunehmen, um die Entgeltgleichheit zu verwirklichen.

Die ersten sechs Schritte entsprechen einer Situationsdiagnose, die zu einer Schlussfolgerung 
in Bezug auf die Frage führt, ob es zwischen gleichwertigen Tätigkeiten geschlechtsspezifische 
Entgeltunterschiede gibt. Wenn festgestellt wird, dass de facto geschlechtsspezifische Ent-
geltunterschiede vorliegen, werden die Nutzer zum siebten Schritt geführt, der darin besteht, 
Entgeltanpassungen vorzunehmen. Wird festgestellt, dass es keine geschlechtsspezifischen  
Entgeltunterschiede gibt, sind solche Anpassungen nicht erforderlich.

Jedes Kapitel präsentiert einen oder zwei Schritte des Prozesses der Verwirklichung von Entgelt-
gleichheit innerhalb einer Organisation. Es erklärt die Ziele, verschiedene Aufgaben, die erledigt 
werden müssen, Kriterien für Genderneutralität und die ordnungsgemäße Vorgehensweise. Check-
listen bieten Nutzern rasche Orientierung.2 Schlussendlich wird am Ende der meisten Kapitel die 
Bedeutung des jeweiligen Schrittes kurz zusammengefasst.
2 Diesem Leitfaden wurden viele Quellen aus mehreren Ländern zugrunde gelegt. Diese Quellen, die viele gemeinsame Punkte auf-
weisen, werden im Quellennachweis mit den zugehörigen Internetadressen aufgelistet, über die Dokumente heruntergeladen werden 
können. Um den Text nicht redundant und sperrig zu machen und auch, weil diese Quellen häufig ergänzt und angepasst wurden, 
wurde darauf verzichtet, wiederholte Quellenangaben aufzunehmen.
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KAPITEL2
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ZIELE

Die Durchführung einer Agenda für Entgeltgleichheit 
umfasst eine Reihe von Aufgaben, die rigoros erledigt 
werden müssen. Ziel ist es, jegliche Formen von Diskrimi-
nierung, die im Entgeltsystem möglicherweise existieren, 
zu ermitteln und zu beseitigen. Dieses Kapitel beschreibt 
die wichtigsten Schritte, die zur Durchführung dieses 
Prozesses ergriffen werden müssen, die logistischen 
Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, und die Art 
und Weise, in der Beschäftigte daran mitwirken können.

Die Kommission  
für Entgeltgleichheit

LOGISTISCHE ASPEKTE DER VERWIRKLICHUNG  
VON ENTGELTGLEICHHEIT IN EINEM UNTERNEHMEN

Wenn der Prozess der Aufstellung und Durchführung einer Agenda für Entgeltgleichheit gut 
geplant wurde, wird er reibungslos und effizient vonstattengehen. Auf der Grundlage der Erfah- 
rungen von Personen, die solche Agenden in verschiedenen Ländern durchgeführt haben, sollten 
die folgenden Komponenten im Vorfeld berücksichtigt werden:

 � Planung der finanziellen und personellen Ressourcen, die erforderlich sein werden. Mit 
finanziellen Ressourcen sind im Wesentlichen die Verwaltungskosten des Projekts und die 
Mittel gemeint, die für die verschiedenen Aktivitäten aufgewendet werden müssen (Fragebö-
gen, Beratungsunternehmen, interne Kommunikation usw.). Sie beinhalten keine Beträge für 
Entgeltanpassungen, die gewiss irgendwann bereitgestellt werden müssen, deren Höhe jedoch 
nicht im Voraus bestimmt werden kann. Personelle Ressourcen bezieht sich auf die Zahl der 
Personen, die für den Prozess abgestellt werden, und die für ihre Mitwirkung erforderliche Zeit, 
beispielsweise in Stunden pro Woche oder Monat.

 � Festlegung der Verfahren für die durchzuführende Ausbildung. Entgeltgleichheit hängt 
sowohl von Fachwissen in den Bereichen Arbeitsbewertung und Vergütung als auch von 
Wissen über Diskriminierung, Stereotype und Vorurteile in Bezug auf Frauenarbeit und die 
Ursachen von Ungleichheit aufgrund des Geschlechts ab. Vor der Durchführung der Agenda 
müssen die Personen, die die Agenda für Entgeltgleichheit umsetzen sollen, ausgebildet wer-
den. Deshalb ist es wichtig, zu entscheiden, wer diese Ausbildung durchführen und wie sie 
durchgeführt werden soll.

 � Entscheidung der Frage, ob ein Beratungsunternehmen hinzugezogen wer-
den soll, und Festlegung der notwendigen Auswahlverfahren. Wenn die mit der Verwirklichung 
der Entgeltgleichheit betrauten Personen bereits entsprechend ausgebildet wurden, ist es 
weniger notwendig, ein Beratungsunternehmen hinzuziehen. Bei der Ausarbeitung mancher 
der komplexeren Punkte kann der Ausbilder auch beratend tätig werden.
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 � Festlegung einer Kommunikationsstrategie. Angesichts des Umstands, 
dass sich eine Agenda für Entgeltgleichheit auf eine sehr heikle Angelegenheit bezieht, 
nämlich das relative Entgelt innerhalb eines Unternehmens, wird es wichtig sein, sicherzu-
stellen, dass die Befürchtungen der Beschäftigten so weit wie möglich zerstreut werden. 
Häufig wird empfohlen, von Prozessbeginn an eine Kommunikationsstrategie zu etablieren, um 
die Entstehung von Gerüchten zu verhindern. Abhängig von der Art der Organisation und der 
ihr zur Verfügung stehenden Mittel kann eine solche Strategie verschiedene Formen annehmen  
(Saba 2000).

 � Festlegung des Arbeitszeitplans. Es wird notwendig sein, zu entscheiden,  
wann jeder Schritt durchgeführt werden soll, und das Datum festzulegen, an dem die Arbeits-
planaktivitäten beendet werden sollen und mit der Auszahlung der Entgeltanpassungen begonnen 
wird.

 � Entscheidung der Frage, welche Art von gemeinsamer Arbeitgeber-/Arbeit-
nehmer-Beteiligung gewählt wird. Bislang hat die Erfahrung häufig gezeigt, dass die 
Einleitung eines gemeinsamen Prozesses von Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit großen Vor- 
teilen hinsichtlich Gerechtigkeit und Wirksamkeit verbunden ist, weil auf diese Weise:

 � eine neue Sichtweise auf Tätigkeiten eingebracht wird, indem unterschiedliche Meinungen, die 
von der Personalabteilung und Beschäftigten geäußert werden, verglichen werden;

 � sichergestellt ist, dass der Prozess und die Resultate aus dem Blickwinkel der Beschäftigen als 
legitim eingestuft werden;

 � der Arbeitsaufwand auf viele unterschiedliche Personen verteilt wird.

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass diese Ziele erreicht werden, ist, die Beteiligung in der Form 
einer Kommission zu organisieren, wobei deren Zusammensetzung und Aufgaben sowie die Bedin-
gungen, unter denen sie arbeiten wird, klar definiert werden müssen.
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DIE KOMMISSION FÜR ENTGELTGLEICHHEIT

In einer kleinen Organisation kann die Beteiligung des Arbeitgebers und der Beschäftigten infor-
mell erfolgen. In einer großen Organisation kann sie dagegen in hohem Maß strukturiert sein 
und klar definierte Zuständigkeiten und Verfahren umfassen. In einer kleinen Organisation kann 
die gemeinsame Beteiligung die Form einer sehr kleinen Kommission haben, die beispielsweise 
aus einem Arbeitgebervertreter und zwei Vertretern der Beschäftigten besteht. Die Arbeit einer 
solchen Kommission wird erleichtert, wenn sie auf das Fachwissen und Informationsdokumente 
zurückgreifen kann, die von einer spezialisierten staatlichen Stelle bereitgestellt werden. Insbe-
sondere in Schweden, Großbritannien und Kanada (in den Provinzen Ontario und Quebec) haben 
öffentliche Stellen vereinfachte Dokumente über die Verwirklichung von Entgeltgleichheit produ-
ziert, die auf kleine Organisationen zugeschnitten waren. Es gibt Modelle, die flexibel sind und sich 
für Klein- und Mittelunternehmen gut eignen. Außerdem ist laut Aussagen von Führungskräften 
von Klein- und Mittelunternehmen der resultierende Nutzen von Entgeltgleichheit beträchtlich.3 
Im Fall eines kleinen Unternehmens mit ungefähr zehn Tätigkeiten,4 die bewertet werden müssen, 
kann die Agenda in kurzer Zeit (nicht mehr als einer Woche) durchgeführt werden, wenn die für 
den Prozess zuständigen Personen zuvor einschlägig ausgebildet wurden (siehe weiter unten).

In einem mittleren oder großen Unternehmen kann eine größere und stärker strukturierte Kom-
mission gebildet werden, wobei sichergestellt werden muss, dass die verschiedenen Parteien 
vertreten sind, das heißt Arbeitgeber und tarifgebundene sowie nicht tarifgebundene Beschäftigte. 
Wenn eine beträchtliche Zahl von Tätigkeiten bewertet werden muss, könnte die Durchführung der 
Schritte 1 bis 5 bis zu zwei Jahre dauern, insbesondere wenn die mit dem Prozess Beauftragten 
nur einige Stunden pro Woche dafür aufwenden. In einer sehr großen Organisation oder im öffent-
lichen Dienst, wo die Zahl unterschiedlicher Tätigkeiten sehr hoch ist (das heißt 150 oder sogar 
noch höher), könnte der Prozess bis zu seinem Abschluss bis zu drei Jahre dauern; aber solche 
Fälle sind außergewöhnlich.

Die Aufgaben der Kommission für Entgeltgleichheit
Weil die verschiedenen Schritte einer Agenda für Entgeltgleichheit wie oben beschrieben eng mitei-
nander verknüpft sind, sollten die Aufgaben, die die Kommission wahrnehmen soll, recht allgemein 
definiert werden. Die Genderdominanz von Tätigkeiten zu ermitteln, ermöglicht den Mitgliedern, 
sich von Beginn an mit den verschiedenen Tätigkeiten im Unternehmen und ihren Hauptmerk-
malen vertraut zu machen. Die Wahl oder Anpassung eines Verfahrens der Arbeitsbewertung 
zwingt die Kommissionsmitglieder, zu verstehen, was geschlechtsspezifische Bewertungen im 
Kontext der Arbeitsbewertung bedeuten, und zu lernen, das hier beschriebene Instrument, das 
so wichtig für den Prozess ist, sachkundig anzuwenden. Die Datenerhebung steht in einem engen 
Zusammenhang zum Verfahren der Arbeitsbewertung, weil der Fragebogen auf der Grundlage der 
ermittelten Bewertungskriterien und Subfaktoren entwickelt wird. Deshalb ist es logisch und wün-
schenswert, dass alle Schritte der Agenda von derselben Personengruppe durchgeführt werden. 
Diese erwirbt dabei einen Bestand an Wissen und Kompetenzen, und es wäre bedauerlich, diesen 
Aktivposten während des gesamten Prozesses nicht so gut wie möglich zu nutzen. Die geeignetste 
Lösung ist deshalb, dass eine einzige Kommission für Entgeltgleichheit für alle Schritte der Agenda 
oder zumindest die ersten fünf verantwortlich ist und dass ihre Zusammensetzung möglichst stabil 
bleibt.5 Dies wird effektive Fortschritte ermöglichen und:

 Ä Prozesskonsistenz gewährleisten,

 Ä zur Entwicklung fundierten internen Sachwissens in den Bereichen Gleichheit und 
Arbeitsbewertung führen,

 Ä Verzögerungen verringern, wenn Kommissionsmitglieder zwischen Schritten wechseln.
3 Comparative analysis of promoting pay equity: models and impacts, Marie-Thérèse Chicha, 2006; Internationale Arbeitsorganisation, 
InFocus-Programm Förderung der Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. S. 9.
4 Es sei darauf hingewiesen, dass es hier um Tätigkeiten geht und nicht um Beschäftigte. Es kann 10 Tätigkeiten geben, aber 20 oder 
mehr oder weniger Beschäftigte.
5 Je länger sich der Prozess erstreckt, desto eher kann der Fall eintreten, dass ein oder mehrere Kommissionsmitglieder ersetzt  
werden müssen.
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DIE ZUSAMMENSETZUNG DER KOMMISSION  
FÜR ENTGELTGLEICHHEIT

Bei Entscheidungen über die Zusammensetzung der Kommission für Entgeltgleichheit sollten die 
folgenden Punkte berücksichtigt werden:

 Ä Die Mitglieder sollten sich mit den zu bewertenden Tätigkeiten so unmittelbar wie möglich 
auskennen.

 Ä Die Mitglieder sollten bereit sein, jegliche geschlechtsspezifischen Bewertungen, die sich 
auf den Prozess oder die Bewertungsinstrumente auswirken könnten, zu erkennen und 
auszuschließen.

 Ä Arbeitnehmerinnen sollte ermöglicht werden, in diesem Prozess, der sie unmittelbar 
betrifft, eine wichtige Rolle zu spielen.

Zu diesem Zweck sollte eine Reihe von Kriterien beachtet werden:

 � BETEILIGUNG VON BESCHÄFTIGTEN

Um sicherzustellen, dass die Merkmale der bewerteten Tätigkeiten umfassender berücksichtigt 
werden, sollten die Beschäftigten in der Kommission mit einer starken Präsenz vertreten sein. Ihre 
Beteiligung legitimiert auch den Prozess in den Augen ihrer Kolleginnen und Kollegen und macht die 
Resultate für diese leichter zu akzeptieren. Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, wird empfoh-
len, dass Beschäftigte mindestens die Hälfte der Kommissionsmitglieder ausmachen.

 � BETEILIGUNG VON FRAUEN

Unter den Kommissionsmitgliedern aus der Gruppe der Beschäftigten sollten Frauen gut vertreten 
sein, damit sie:

 Ä dazu beizutragen, die übersehenen Anforderungen an Tätigkeiten von Frauen besser zu 
ermitteln;

 Ä einen Einfluss auf die Entscheidungen ausüben.

Je nach der Zahl der weiblichen Beschäftigten in dem Unternehmen und der Zahl der zu bewerten-
den Klassen frauendominierter Tätigkeiten könnte diese Vertretung 50 Prozent übersteigen. 

Es wird empfohlen, dass die weiblichen Beschäftigten, die für die Mitwirkung an der Durchführung 
ausgewählt werden, frauendominierte Tätigkeiten ausüben (Kapitel 3 enthält eine Definition dieser 
Tätigkeiten). Angesicht der Thematik, um die es bei dem Prozess geht, sollten von den frau-
endominierten Tätigkeiten diejenigen mit den höchsten Beschäftigtenzahlen bevorzugt 
berücksichtigt werden.

Beispielsweise wird empfohlen, dass in einer Bank, in der im Vergleich 
zu nur einer kleinen Zahl von Verwaltungsangestellten die zahlenmä-
ßig wichtigste frauendominierte Tätigkeit die der Kassiererin ist, eine 
Kassiererin eingeladen wird, Kommissionsmitglied zu werden.

Wenn einer ethnischen Minderheit angehörende Arbeitnehmerinnen besonders häufig 
bestimmte Tätigkeiten ausüben, sollten sie ebenfalls vertreten sein, weil es wahrscheinlich ist, dass 
ihre Tätigkeiten in Bezug auf das Entgelt besonders benachteiligt sind.

Wenn beispielsweise in einer Bekleidungsfabrik festgestellt wird, dass 
die Näherinnen überwiegend Angehörige ethnischer Minderheiten sind, 
wird empfohlen, dass diese Beschäftigten eingeladen werden, in der 
Kommission mitzuwirken.

Im Fall großer Unternehmen sollte nicht gezögert werden, Beschäftigte aus unterschiedlichen 
Hierarchieebenen auszuwählen. Weil Frauen in der Mehrzahl in der Hierarchiestruktur eher unten 
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BESTIMMUNG DER KOMMISSIONSMITGLIEDER

Die Teilnehmer an dem gemeinsamen Prozess – ob er nun von einer Kommission durchgeführt 
wird oder nicht – sollten von den Gruppen ernannt werden, die sie vertreten:

 Ä dem Arbeitgeber bei Vertretern der Geschäftsleitung;

 Ä dem Betriebsrat bei tarifgebundenen Mitgliedern.

Es ist wichtig, dass die Vertreter der Gewerkschaft und der Geschäftsleitung klar zwischen dem 
Prozess der Herstellung von Entgeltgleichheit und dem Verhandlungsprozess über eine Kollek-
tivvereinbarung unterscheiden. Entgeltgleichheit ist ein Grundrecht, das nicht Gegenstand von 
Zugeständnissen oder Kompromissen sein darf, wie sie für Kollektivvereinbarungen charakteristisch 
sind. Zwischen der Thematik der Entgeltgleichheit und derjenigen von Kollektivvereinbarungen zu 
unterscheiden, trägt auch dazu bei, die potenziellen Konflikte zwischen den Interessen von Frauen 
und Männern in Gewerkschaften zu begrenzen.

In nicht tarifgebundenen Betrieben sollten die Beschäftigen ebenfalls an der Herstel-
lung der Entgeltgleichheit mitwirken. Weil sie in diesem Fall gewöhnlich nicht über kollektive 
Strukturen verfügen, sollte der Arbeitgeber ihnen Zeit zur Wahl ihrer Vertreter einräumen.

AUSBILDUNG

Es wird allgemein anerkannt, dass die Kommissionsmitglieder eine grundlegende Ausbildung 
erhalten sollten, damit sie ihre Aufgaben wirksam wahrnehmen können. Diese umfasst zwei 
Komponenten: die Dynamik der Entgeltdiskriminierung und die methodologischen Aspekte der 
Herstellung von Entgeltgleichheit.

Die erste Komponente soll zur Ermittlung der Vorurteile und Stereotype beitragen, die 
in unterschiedlichen Schritten der Agenda in Erscheinung treten. Sie sollte deshalb auf die folgen-
den Punkte eingehen:

 Ä die Faktoren, die Entgeltdiskriminierung ausmachen;

 Ä den Einfluss von Vorurteilen und Stereotypen auf die Wahrnehmung der jeweiligen 
Tätigkeit;

 Ä den Einfluss von Vorurteilen und Stereotypen auf die Bewertungsmethoden;

 Ä den Einfluss von Vorurteilen und Stereotypen auf die Vergütungssysteme.

Die zweite Komponente soll den Vertretern helfen, den Prozess rigoros durchzuführen 
und die Vorschläge interner oder externer Fachleute zu verstehen. Insbesondere soll sie folgende 
Punkte abdecken:

 Ä das Bewertungsverfahren;

 Ä die Datenerhebungsverfahren;

 Ä den Ablauf der Bewertung;

 Ä die Komponenten des Gesamtentgelts;

 Ä die Werte und das Leitbild des Unternehmens.
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angesiedelte Tätigkeiten ausüben, wird bisweilen befürchtet, dass sie den Bewertungsprozess 
nicht verstehen. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass sie exzellente Bewerterinnen sein können, 
wenn sie entsprechend ausgebildet werden und Teil einer Gruppe ohne Vorurteile sind.
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Diese Ausbildung könnte auf der Grundlage von jedem der drei folgenden Ansätze durchgeführt 
werden:

 Ä Diskussionsgruppen;

 Ä Simulationen;

 Ä Fallstudien.

Die Erfahrung hat bisweilen gezeigt, dass es nützlich ist, Ausbildungsmaßnahmen zum Thema 
Gruppendynamik durchzuführen, um die Interaktionen zwischen den Kommissionsmitgliedern  
zu unterstützen.

INFORMATIONEN

Vollständige und transparente Informationen sind eine Voraussetzung dafür, dass der Prozess rei-
bungslos verläuft und die Beschäftigten den Resultaten nicht kritisch gegenüberstehen. Zwei Arten 
von Informationen müssen vermittelt werden:

 � INFORMATIONEN FÜR DIE KOMMISSIONSMITGLIEDER

Damit die Kommissionsmitglieder ihre Aufgaben wahrnehmen können, muss der Arbeitgeber ihnen 
die Informationen bereitstellen, die sie benötigen, insbesondere zu den Beschäftigten, ihrem Status, 
den Komponenten des Gesamtvergütungssystems, den Veränderungen, die im Unternehmen nach 
der Verwirklichung der Entgeltgleichheit eintreten werden, usw.

Angesichts der Sensibilität bestimmter Informationen müssen sich die mit der Prozessdurchführung 
betrauten Personen schriftlich zur Wahrung ihrer Vertraulichkeit verpflichten. Diese Informationen 
sollten nur im Kontext von Prozessen zur Herstellung von Entgeltgleichheit verwendet werden.

 � INFORMATIONEN FÜR BESCHÄFTIGTE

Es ist unerlässlich, die Beschäftigten in Abständen über das Erreichte zu informieren, beispielsweise 
über:

 Ä die Etablierung und Zusammensetzung der Kommission;

 Ä den Arbeitszeitplan;

 Ä die Tätigkeiten, die bewertet werden sollen;

 Ä die Erhebung von Daten über die Tätigkeiten, die bewertet werden sollen;

 Ä die Ergebnisse der Bewertung;

 Ä die Entgeltanpassungen.

Unabhängig davon, ob sich diese Informationen auf den Wert beziehen, der Tätigkeiten beigemes-
sen wurde, oder auf Entgeltanpassungen, sollten sie nie personenbezogen sein: Die Daten sollten in 
Bezug auf Tätigkeiten und nicht auf Beschäftigte vermittelt werden.
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VERFAHRENSREGELN

Die Verfahrensregeln für die Kommission sollten zu Beginn festgelegt werden.

Wenngleich insbesondere zu Beginn die Herbeiführung von Konsensen zeitaufwendiger ist 
als Abstimmungen, hat dies mehrere Vorteile:

 Ä Es ermöglicht, dass unterschiedliche Sichtweisen angehört werden;

 Ä es führt zur gründlichen Erörterung der unterschiedlichen Facetten eines Themas;

 Ä es ist wahrscheinlicher, dass die Entscheidungen von allen Beschäftigten unterstützt 
werden.

Damit die Kommissionsmitglieder ihre Aufgaben uneingeschränkt wahrnehmen können, sollten 
unterschiedliche Arten von Garantien vorgesehen werden:

BEDEUTUNG 

Die gemeinsame Mitwirkung von Beschäftigten, insbesondere in einer strukturierten Kommission, 
hat folgenden Nutzen:

 � Sie legitimiert den Prozess und die Resultate in den Augen der Beschäftigten. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Kommissionsmitglieder den Ruf haben, unparteiisch und integer zu sein.

 � Unter der Voraussetzung, dass die Kommissionsmitglieder zu den zwei obengenannten Kom-
ponenten Ausbildung erhielten (siehe „Ausbildung“ weiter oben) und ihnen transparente und 
vollständige Informationen zur Verfügung gestellt wurden, stellt sie sicher, dass Entscheidungen 
auf besserem Wissen über die Tätigkeiten basieren, und verringert die Gefahr von Fehlern und 
Diskriminierung.

 � Sie vermeidet die übermäßige Inanspruchnahme externer Berater und damit zusammenhän-
gende Kosten.

 � Wenn die Kommissionsmitglieder gelernt haben, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten und 
im Konsens vorzugehen, verbessert sie die Arbeitsbeziehungen.

Im Fall eines sehr großen Unternehmens mit zahlreichen Betriebsstätten und einem breiten Spek-
trum sehr unterschiedlicher Tätigkeiten (100 oder mehr) können zwei Jahre vorgesehen werden, 
wenn die Prozessverantwortlichen nur wenige Stunden pro Woche dafür aufwenden können.
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SCHUTZ VOR REPRESSALIEN: Damit die Kommissionsmitglieder ihre Arbeit frei erledi-
gen können, sollten sie vor Repressalien geschützt werden, die die Folge einer Position, die sie 
vielleicht eingenommen haben, oder von Meinungen sein könnten, die sie in der Kommission 
vielleicht zum Ausdruck gebracht haben.

KEINE ENTGELTEINBUSSEN: Mit der Kommissionstätigkeit oder Ausbildungsmaßnahmen 
verbrachte Zeit sollte als Arbeitszeit gelten und entsprechend vergütet werden.

ZEITPLANUNG VON SITZUNGEN: Die Zeitplanung von Sitzungen sollte Beschäftigte mit 
Familienpflichten nicht von der Teilnahme abhalten, weil dies oftmals insbesondere Frauen 
benachteiligen würde.
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 � Wurde gleich zu Beginn des Prozesses eine 
Kommission für Entgeltgleichheit eingerichtet?

 � Hat diese Kommission ihr Mandat klar definiert?

 � Wurden alle Beschäftigten über das Mandat 
informiert?

 � Sind die Beschäftigten zu mindestens 50 Prozent 
in der Kommission vertreten?

 � Bilden Frauen die Mehrheit der 
Kommissionsmitglieder auf der Beschäftigtenseite?

 � Entfällt auf frauendominierte Tätigkeiten die größte 
Zahl der vertretenen Beschäftigten?

 � Sind ethnischen Minderheiten angehörende 
Arbeitnehmerinnen in der Kommission vertreten?

 � Sind in nicht tarifgebundenen Unternehmen alle 
Beschäftigten gut in der Kommission vertreten?

 � Werden in tarifgebundenen Unternehmen die 
Interessen nicht tarifgebundener Beschäftigter 
gleichermaßen berücksichtigt?

 � Haben die Kommissionsmitglieder gemeinsam an 
Ausbildungsmaßnahmen teilgenommen?

 � Deckte diese Ausbildung sowohl 
geschlechtsspezifische Bewertungen als auch 
methodologische Aspekte ab?

Checkliste
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 � Hat der Arbeitgeber alle Informationen zur Verfügung 
gestellt, die die Kommissionsmitglieder benötigen, um 
ihre Aufgaben wahrzunehmen?

 � Haben sich die Kommissionsmitglieder verpflichtet, 
diese Informationen vertraulich zu behandeln?

 � Wurden die Verfahrensregeln für die Kommission am 
Anfang festgelegt?

 � Basieren die Entscheidungsprozesse so weit wie 
möglich auf dem Konsensprinzip?

 � Sind die Kommissionsmitglieder im Zusammenhang 
mit ihrer Mitwirkung in der Kommission vor allen 
Repressalien geschützt?

 � Wird die für Kommissionsaktivitäten aufgewendete 
Zeit als Arbeitszeit eingestuft und entsprechend 
vergütet?

 � Genügt die Zeitplanung für Sitzungen den 
Anforderungen in Bezug auf die Vereinbarkeit von 
Arbeit und Familienpflichten?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „nein“ 
beantwortet haben, müssen sie die Gründe  

dafür untersuchen. 
Wenn keine zufriedenstellende Erklärung 
gefunden werden kann, müssen Sie Ihre 

Entscheidung ändern.

 
D

ie K
om

m
ission für Entgeltgleichheit
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KAPITEL3
 

Ausw
ahl der zu vergleichenden Tätigkeiten

ZIELE 

Dieses Kapitel erläutert, wie ausgewählt wird, welche 
Tätigkeiten in einem Unternehmen verglichen werden 
sollen, um diskriminierungsbedingte geschlechtsspezi-
fische Entgeltunterschiede aufzudecken. Das Kriterium 
für den Vergleich von Tätigkeiten ist mit dem Diskrimi-
nierungsgrund verknüpft, der bekämpft wird. Wenn es 
beispielsweise darum geht, durch Genderdiskriminie-
rung verursachte Entgeltunterschiede zu korrigieren, 
sollten die Entgeltniveaus frauendominierter Tätigkeiten 
mit denjenigen von männerdominierten Tätigkeiten ver-
glichen werden. Wenn es um Diskriminierung aufgrund 
der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe geht, 
sollten Tätigkeiten, die mit Personen besetzt sind, die 
einer ethnischen Gruppe angehören oder aus dem Aus-
land stammen, mit solchen verglichen werden, die diese 
Merkmale nicht aufweisen. In diesem Leitfaden liegt der 
Schwerpunkt auf Genderdiskriminierung.

Auswahl der zu 
vergleichenden 
Tätigkeiten

REIHENFOLGE DER VORGEHENSWEISE: 

Eine Liste der Tätigkeiten im Unternehmen erstellen

Bestimmen, ob diese Tätigkeiten männer- oder frauendominiert sind

Sicherstellen, dass die Dominanzkriterien rigoros sind

Sicherstellen, dass es keine geschlechtsspezifischen Bewertungen gibt

Gegebenenfalls festlegen, welche Strategie verwendet werden soll, wenn es keine 
männerdominierten Tätigkeiten gibt
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EINE LISTE DER TÄTIGKEITEN IM UNTERNEHMEN ERSTELLEN

Es wird generell empfohlen, in einer Agenda für Entgeltgleichheit alle Tätigkeiten in einem 
Unternehmen zu berücksichtigen. Es wurden Verfahren entwickelt, die es ermöglichen, gleichzeitig 
eine große Zahl von Tätigkeiten zu bewerten einschließlich beispielsweise derjenigen von Fachkräften 
für Mechanik, Pflegekräften, Sekretariatsfachkräften oder Ingenieurinnen und Ingenieuren. Damit alle 
diese Tätigkeiten miteinander verglichen werden können, muss für ihre Bewertung dasselbe Verfah-
ren verwendet werden. Wenn ein Verfahren zur Bewertung von im Allgemeinen männerdominierten 
Tätigkeiten für Arbeiterinnen und Arbeiter verwendet wird, während ein anderes Verfahren zur Bewer-
tung von frauendominierten Bürotätigkeiten verwendet wird, bedeutet dies automatisch, dass die 
Tätigkeiten für Arbeiterinnen und Arbeiter ausschließlich miteinander verglichen werden, und das 
Gleiche gilt für die Bürotätigkeiten. Es wird folglich unmöglich sein, einen Teil der Genderdiskriminie-
rung beim Entgelt zu korrigieren oder überhaupt zu messen. 

In Unternehmen wird häufig beobachtet, dass Tätigkeiten mit zum Teil voneinander 
abweichenden Anforderungen in Bezug auf Qualifikationen und Kenntnisse oder 
Aufgaben oder Zuständigkeiten identisch bezeichnet werden. Tätigkeiten mit unterschied-
lichen Anforderungen identisch zu bezeichnen, wird bei einer späteren Arbeitsbewertung zu vielen  
Problemen führen.

Beispiel: In einem Großhandelsunternehmen werden als „Verkaufs-
kräfte“ sowohl Personen bezeichnet, die hochmoderne EDV-Anlagen an 
andere Unternehmen verkaufen, als auch solche, die zur Grundausrüs-
tung zählende Kleinteile an andere Händler verkaufen. Diese beiden 
Arten von Tätigkeiten erfordern jedoch unterschiedliche Arten von Wis-
sen, das im ersten Fall wesentlich detaillierter und umfangreicher sein 
muss als im zweiten. Die Personen, die diese Tätigkeiten ausüben, soll-
ten deshalb unterschieden und unterschiedlich bezeichnet werden.

Andererseits finden sich bisweilen ähnliche Tätigkeiten mit unterschiedlichen Bezeich-
nungen. Vielleicht waren diese Tätigkeiten in der Vergangenheit tatsächlich mit unterschiedlichen 
Zuständigkeiten oder Qualifikationen und Kenntnissen verknüpft, die im Lauf der Zeit durch technolo-
gische Veränderungen verwischt wurden, während die Bezeichnungen gleich blieben. In diesem Fall 
wäre es aus Gründen der Einfachheit besser, sie zusammenzufassen, um zu vermeiden, den Prozess 
unnötigerweise aufzublähen.

Die Fragen, die gleich zu Beginn beantwortet werden müssen, um die Tätigkeiten in einem Unterneh-
men für die Herstellung der Entgeltgleichheit ordnungsgemäß zu definieren, lauten:

Beinhalten die Tätigkeiten, die bewertet werden sollen, ähnliche Zuständigkeiten oder 
Aufgaben? Wenn dies nicht der Fall ist, selbst wenn die Tätigkeiten ähnlich bezeichnet werden, müs-
sen sie getrennt und unterschiedlich bezeichnet werden (im obigen Beispiel etwa in „Firmenverkauf“ 
und „Einzelhandelsverkauf“).

Erfordern die Tätigkeiten, die bewertet werden sollen, ähnliche Qualifikationen und 
Kenntnisse? Beispielsweise kann in einer in der Gastronomie durchgeführten Agenda für Entgelt-
gleichheit die Bezeichnung Küchenchefin/Küchenchef in sowohl großen als auch kleinen Restaurants 
verwendet werden. Bei genauerer Betrachtung der Tätigkeitsanforderungen kann jedoch festgestellt 
werden, dass eine Küchenchefin/ein Küchenchef in einem großen Restaurant ein Team spezialisierter 
Hilfskräfte leiten und große gastronomische Veranstaltungen planen können muss usw., während 
eine Küchenchefin/ein Küchenchef in einem kleinen Restaurant nicht über diese Kompetenzen ver-
fügen muss. Im Fall einer branchenspezifischen Arbeitsbewertung könnte die Kommission zwischen 
diesen beiden Tätigkeiten unterscheiden, indem sie ihnen unterschiedliche Tätigkeitsbezeichnungen 
zuweist und sie später separat bewertet.
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GENDERDOMINIERTE TÄTIGKEITEN  
UND ENTGELTDISKRIMINIERUNG

Angesichts des Umstands, dass Vorurteile und Stereotype in Bezug auf frauendominierte Tätig-
keiten einer der Hauptgründe für die Unterbewertung und Unterbezahlung der Arbeit von Frauen 
sind, ist die Ermittlung der Genderdominanz von Tätigkeiten ein wichtiger Schritt.

Es ist deshalb wesentlich, unmittelbar zu Beginn die frauendominierten Tätigkeiten 
im Unternehmen zu ermitteln, weil bei diesen wahrscheinlich Entgeltdiskriminierung vorliegt. 
Es ist auch wichtig, die männerdominierten Tätigkeiten zu ermitteln, mit denen Erstere 
verglichen werden können, um geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede zu bewerten.

Es ist möglich, wie es in manchen Ländern wie beispielsweise Schweden getan wird, frauendomi-
nierte Tätigkeiten mit allen anderen Tätigkeiten in der Organisation zu vergleichen. In diesem Fall 
brauchen die männerdominierten Tätigkeiten nicht ermittelt zu werden, was den Prozess verein-
facht. Andererseits umfassen die Vergleichstätigkeiten die so genannten „neutralen“ Tätigkeiten, 
das heißt Tätigkeiten, die nicht Frauen oder Männern zugeordnet werden können und deshalb von 
Diskriminierung nicht betroffen sind. Dieser Ansatz birgt jedoch die Gefahr, als Resultat ein weniger 
genaues Maß diskriminierender geschlechtsspezifischer Entgeltunterschiede zu erhalten.

Kriterien für die Dominanzbestimmung
Für die Dominanzbestimmung können mehrere Kriterien zusammen oder getrennt verwendet wer-
den. Diese Kriterien wurden gewählt, weil in mehreren Studien Auswirkungen darauf nachgewiesen 
wurden, dass Frauenarbeit unterbewertet und unterbezahlt ist. Sie sind deshalb gute Indikatoren 
zur Ermittlung von Tätigkeiten, bei denen wahrscheinlich Entgeltdiskriminierung vorliegt.

Anteil der Frauen oder Männer

Ein Kriterium für die Genderdominanz einer Tätigkeit ist der Anteil von Frauen oder 
Männern, die diese Tätigkeit ausüben.

Statistiken zeigen de facto: Je höher bei einer bestimmten Tätigkeit der Anteil von Frauen ist, 
die diese ausüben, desto niedriger ist das entsprechende Entgelt und umgekehrt. In manchen 
Ländern gilt eine Tätigkeit als frauen- beziehungsweise männerdominiert, wenn sie von mindes-
tens 60 Prozent Frauen oder Männern ausgeübt wird. In anderen Ländern wurden 70 Prozent als 

 
Ausw

ahl der zu vergleichenden Tätigkeiten
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Schwelle bestimmt. Es ist wichtig, zu erkennen, dass die Zahl der Tätigkeiten mit ermittelter Dominanz 
desto kleiner sein wird, je höher die Schwelle festgelegt wird. Es gibt keine schlüssigen Untersuchun-
gen, die signalisieren, was die optimale Schwelle sein sollte.

Bei der Berechnung des Prozentwerts ist es von Bedeutung, alle Beschäftigten unabhängig von 
ihrem Status zu berücksichtigen, weil häufig festgestellt wird, dass bei einem hohen Anteil der frau-
endominierten Tätigkeiten prekäre Beschäftigungsverhältnisse vorliegen. Das nachstehende Beispiel 
zeigt, dass der Ausschluss von Personen in einer prekären Beschäftigungssituation aus der Zählung 
die Gefahr birgt, den Dominanzstatus der Tätigkeit zu verändern und so unfairerweise zu verhindern, 
dass für die Arbeitnehmerinnen, die diese Tätigkeit ausüben, Entgeltgleichheit hergestellt wird.

Beispielsweise üben 20 Beschäftigte eine bestimmte Tätigkeit aus, davon

4 Männer und 1 Frau in Festanstellung sowie 4 Männer und  
11 Frauen in Zeitarbeit.

Wenn alle Personen in Zeitarbeit bei der Dominanzprüfung ausge-
schlossen werden, wird die Tätigkeit als männerdominiert eingestuft, 
mit einem Wert von 80 Prozent (4/5). Folglich wird allen Beschäftigten, 
die diese Tätigkeit ausüben, die Entgeltgleichheit vorenthalten.

Werden bei der Dominanzprüfung die Personen in Zeitarbeit mit-
berücksichtigt, ergibt sich, dass die Tätigkeit frauendominiert ist, mit 
einem Wert von 60 Prozent (12/20). Deshalb werden alle Beschäftigten, 
die diese Tätigkeit ausüben, einschließlich insbesondere der Zeitarbeit-
nehmerinnen potenziell von Entgeltgleichheit profitieren.

6 Kanadische Provinzen haben proaktive Gesetze über Entgeltgleichheit verabschiedet.

Es ist wichtig, alle Beschäftigten der Organisation zu berücksichtigen, unabhängig 
davon, ob sie Vollzeit oder Teilzeit arbeiten, festangestellt sind oder befristete 
Verträge haben.

Statusverlauf einer Stelle
Wenn die Zahl der Beschäftigten in einem bestimmten Beruf niedrig ist, beispielsweise vier oder fünf, 
kann es geschehen, dass das Ausscheiden von zwei dieser Beschäftigten den Prozentsatz und folg-
lich den Dominanzstatus der Tätigkeit verändert.

Beispiel: Ein Unternehmen beschäftigte seit dem Jahr 2000 zehn Fach-
kräfte für Technisches Zeichnen, darunter lediglich eine Frau. 2005 
gingen mehrere dieser Beschäftigten in den Ruhestand und wurden 
durch andere ersetzt, sodass sich die Gruppe 2006 aus 7 Frauen 
und 3 Männern zusammensetzte. Es wäre absurd, zu erwägen, dass 
dieser Beruf frauendominiert geworden ist und deshalb wahrschein-
lich Entgeltdiskriminierung vorliegt, weil der Anteil der Frauen, die 
die betreffende Tätigkeit ausüben, innerhalb eines Jahres von 20 auf 
70 Prozent gestiegen ist. Deshalb wird in einigen kanadischen Provin-
zen wie Ontario und Quebec6 vorgeschlagen, dass der Statusverlauf 
einer Stelle berücksichtigt wird. Eine solche Vorgehensweise würde bei 
der Tätigkeit in diesem Beispiel dazu führen, dass sie für 2006 als 
männerdominiert eingestuft würde.
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Wie weit sollte man bei einer solchen Analyse zurückgehen? Im Prinzip müsste bis zu dem Zeit-
punkt zurückgegangen werden, zu dem die Entgelte für die Tätigkeit festgelegt wurden. 
Wenn der Beruf damals männerdominiert war, kann diese Einstufung bei der Durchführung des 
Prozesses für Entgeltgleichheit aus gutem Grund beibehalten werden. Dieser Prozess ist einfacher 
zu handhaben, wenn es sich um tarifgebundene Beschäftigte handelt, weil in diesem Fall der Ana-
lyse der Status zugrunde gelegt werden kann, der bei Abschluss der letzten Kollektivvereinbarung 
bestand. Anderenfalls sollte ein rückwirkender Zeitraum von fünf bis sechs Jahren ausreichen. 
Dieser Ansatz gewährleistet auch die Stabilität der Resultate des Prozesses. Anderenfalls würde 
jede Veränderung des Dominanzstatus bei einem Beruf die Resultate fragwürdig machen. 

Stereotype
Ein weiterer wichtiger Indikator, den es schlussendlich zu berücksichtigen gilt, ist, ob die Tätig-
keit stereotypisch frauendominiert (Krankenschwester, Grundschullehrerin, Empfangsdame oder 
Kassiererin) oder männerdominiert (Geschäftsführer, Programmierer/Analyst, Lkw-Fahrer oder 
Elektriker) ist. Die einsame Tätigkeit am Empfang in einem Unternehmen kann von einem Mann 
ausgeübt werden. Dabei handelt es sich jedoch stereotypisch um eine frauendominierte Tätigkeit, 
und das Entgelt wird wahrscheinlich von diesem Stereotyp beeinflusst. Die für den Prozess für 
Entgeltgleichheit Zuständigen könnten sie als frauendominierte Tätigkeit einstufen.

Wie können Stereotype ermittelt werden? Es gibt mehrere mögliche Indikatoren:

 � globale Arbeitsmarktstatistiken;

 � das weibliche oder männliche Tätigkeitsprofil in einer bestimmten Branche (beispielsweise ist 
das Küchenpersonal in Leitungsfunktion in gehobenen Restaurants im Allgemeinen männlich, 
während es in einfachen Restaurants normalerweise weiblich ist; das gleiche Muster gilt für das 
Servicepersonal);

 � die gängige weibliche oder männliche Bezeichnung für die Person, die die betreffende Tätigkeit 
ausübt (beispielsweise die ständige spontane Verwendung von „Polizist“ und „Putzfrau“).

NICHTVORHANDENSEIN VON MÄNNERDOMINIERTEN 
TÄTIGKEITEN

In manchen Unternehmen in stark frauendominierten Branchen kann es sein, dass es selbst 
bei Berücksichtigung aller Beschäftigten keine männerdominierten Tätigkeiten gibt. Weil her-
kömmlicherweise Tätigkeiten unternehmensintern verglichen werden, kann es deshalb unmöglich 
erscheinen, Entgeltdiskriminierung zu bewerten und zu korrigieren. Gleichzeitig sind frauendomi-
nierte Branchen wie die Bekleidungsindustrie häufig durch niedrige Löhne, prekäre Beschäftigung 
und eine hohe Konzentration von Arbeitsmigrantinnen charakterisiert. 

Ein Weg aus dieser Sackgasse können Brancheninitiativen für Entgeltgleichheit oder Initiativen 
sein, die von Kommissionen auf Branchenebene ergriffen werden. Männerdominierte Tätigkeiten 
lassen sich dann vielleicht in anderen Unternehmen derselben Branche finden und könnten für 
Vergleiche verwendet werden.

In der Praxis werden die Verantwortlichen für diesen Schritt bei jeder Tätigkeit 
entscheiden müssen, ob Dominanz vorliegt, indem sie die Ergebnisse der drei 
Indikatoren vergleichen, und – wenn sie nicht konsistent sind – die Option wählen, 
die ihnen am relevantesten erscheint.

Wenn keiner der Indikatoren relevant ist, kann die Tätigkeit als neutral eingestuft 
werden. In diesem Fall wird sie bei Entgeltvergleichen nicht berücksichtigt.

 
Ausw

ahl der zu vergleichenden Tätigkeiten
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BEDEUTUNG

Dieser Schritt, der in Agenden für Entgeltgleichheit oft übersehen wird, hat mehrere Formen von 
Nutzen einschließlich der folgenden:

 � Er führt zu einer konsistenteren Auflistung von Bezeichnungen und Inhalten von Tätigkeiten, was 
das Personalwesen erleichtert.

 � Er macht die Mitglieder der Kommission für Entgeltgleichheit mit den Konzepten von Stereotypen 
und ihrer Wirkung vertraut, was ihnen wiederum ermöglicht, besser zu verstehen, wie diese Ste-
reotype die verschiedenen Facetten der Arbeitsbewertung beeinflussen.

 � Er ermöglicht es, die berufliche Segregation in dem Unternehmen klarer zu machen und folglich 
Agenden für gleiche Beschäftigungschancen zu entwickeln.
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 � Wurden alle Tätigkeiten im Unternehmen 
in der Agenda berücksichtigt?

 � Wurde festgestellt, dass 
Tätigkeitsbezeichnungen nicht für 
Tätigkeiten mit unterschiedlichen Pflichten 
oder Anforderungen in Bezug auf 
Qualifikationen und Kenntnisse verwendet 
werden?

 � Wurde festgestellt, dass es für ähnliche 
Tätigkeiten nicht zwei unterschiedliche 
Tätigkeitsbezeichnungen gibt?

 � Wurden die frauendominierten und die 
männerdominierten Tätigkeiten ermittelt?

 � Sind die Kriterien für die Bestimmung der 
Genderdominanz multidimensional?

 � Schließt die Zahl der Beschäftigten mit 
einer genderdominierten Tätigkeit alle 
Beschäftigten im Unternehmen ein, also 
Voll- und Teilzeitkräfte, Festangestellte und 
Personen mit zeitlich befristeten Verträgen?

 � Wurden in Unternehmen ohne 
männerdominierte Tätigkeiten, die für 
Vergleiche genutzt werden könnten, 
alle Möglichkeiten zur Herstellung der 
Entgeltgleichheit ausgeschöpft?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „nein“ 
beantwortet haben, müssen Sie die 
Gründe dafür untersuchen. Wenn 
keine zufriedenstellende Erklärung 

gefunden werden kann, müssen Sie Ihre 
Entscheidung ändern.

Checkliste
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INHALT - KAPITEL 4

KAPITEL4
 

Verfahren der Arbeitsbew
ertung

Verfahren der 
Arbeitsbewertung

ZIELE 

Ziel eines Verfahrens der Arbeitsbewertung ist, auf der 
Grundlage einheitlicher Kriterien die Merkmale der Tätig-
keiten in einem Unternehmen zu bewerten, um ihren 
relativen Wert zu bestimmen. Konkret in Bezug auf 
Entgeltgleichheit ermöglicht es ein solches Verfahren, 
sicherzustellen, dass für gleichwertige frauendominierte 
und männerdominierte Tätigkeiten Entgeltgleichheit gilt.

Im Allgemeinen sollte das Dokument oder der Leitfaden, 
in dem das Verfahren der Arbeitsbewertung beschrieben 
ist, zwei Teile umfassen: 

Der erste Teil beschreibt die ausgewählten Bewertungskri-
terien und Subfaktoren bei dem Verfahren. 

Der zweite Teil erläutert, wie diese Bewertungskriterien 
und Subfaktoren interpretiert werden sollten, und enthält 
konkrete Veranschaulichungen für diesen Zweck, die für 
das Unternehmen oder die jeweilige Branche zutreffen. 

REIHENFOLGE DER VORGEHENSWEISE:

Das Verfahren auswählen

Die Subfaktoren für die Bewertung auswählen oder anpassen

Sicherstellen, dass die Subfaktoren übersehene Aspekte der Arbeit  
von Frauen angemessen abdecken

Sicherstellen, dass die Subfaktoren rigoros sind

Festlegen, welche Dimensionen zur Messung von Subfaktoren verwendet werden sollen

Die Anzahl der Stufen pro Subfaktor festlegen und sie definieren

Sicherstellen, dass die Stufen rigoros und genderneutral sind

Sicherstellen, dass das gesamte Verfahren klar und präzise schriftlich dokumentiert wurde
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DAS VERFAHREN AUSWÄHLEN

Art des Verfahrens
Es gibt zwei Arten von Bewertungsverfahren: globale Verfahren und analytische Verfahren. Bei den 
ersten, zu denen beispielsweise Ranglisten und Einstufungen zählen, werden Tätigkeiten verglichen 
und basierend auf grundlegenden Tätigkeitsanforderungen eingestuft, ohne eine detaillierte Analyse 
ihres Inhalts vorzunehmen. Ein wichtiger Nachteil des globalen Ansatzes ist, dass es dabei nicht 
möglich ist, den Einfluss von Vorurteilen und Stereotypen zu ermitteln und auszuschalten, die dafür 
verantwortlich sind, dass vor allem frauendominierte Tätigkeiten unterbewertet werden. Aus diesem 
Grund wird dieses Verfahren für die Herstellung der Entgeltgleichheit häufig nicht empfohlen.

Analytische Verfahren ermöglichen es, alle Anforderungen aller Tätigkeiten in einem Unternehmen 
unter Verwendung gemeinsamer, präziser und detaillierter Kriterien systematisch zu untersuchen, 
zu bewerten und zu vergleichen. Ein analytisches Verfahren auf der Basis von Punkten und Bewer-
tungskriterien, das gewöhnlich als Punktverfahren bezeichnet wird, wird derzeit als das geeignetste 
Bewertungsverfahren zur Verwirklichung von Entgeltgleichheit anerkannt. Dieses Verfahren bildet die 
Grundlage der in diesem Leitfaden präsentierten Methode.

Das Verfahren entwickeln
Für die Auswahl eines genderneutralen Bewertungsverfahrens, das für die konkreten Merkmale des 
Unternehmens gut geeignet ist, gibt es mehrere Möglichkeiten:

 � ein derzeit im Unternehmen verwendetes Bewertungsverfahren zu modifizieren;

 � auf der Basis der für diesen Zweck verfügbaren Dokumente ein neues Bewertungsverfahren zu 
entwickeln;7

 � ein für Unternehmen in derselben Branche entwickeltes Bewertungsverfahren anzupassen, wenn 
branchenspezifische Initiativen durchgeführt wurden;

 � ein von einem Beratungsunternehmen entwickeltes Verfahren käuflich zu erwerben. Eine breite 
Vielfalt solcher Verfahren ist verfügbar. Manche dieser Verfahren berücksichtigen die Thema-
tik der Entgeltgleichheit jedoch nicht oder nachrangig. Vor der Entscheidung für ein von einem 
Beratungsunternehmen entwickeltes Verfahren müssen einige Fragen beantwortet werden, insbe-
sondere ob das Verfahren den Kriterien der Genderneutralität genügt.

7 Die Liste dieser Dokumente und Informationen darüber, wie darauf zugegriffen werden kann, finden sich im Quellennachweis dieses 
Leitfadens.
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Checkliste: Elemente, die vor der Entscheidung für ein von einem 
Beratungsunternehmen entwickeltes Verfahren überprüft werden müssen

 � Woher stammt dieses Verfahren? Wann wurde es entwickelt? Für welche Arten von 
Tätigkeiten oder Branchen wurde es entwickelt? In welchem Kontext wird es am häufigsten 
verwendet?

 � Welche Veränderungen wurden vorgenommen, um es an den Zweck der Herstellung der 
Entgeltgleichheit anzupassen?

 � Kann das Verfahren angepasst werden, um damit die Klassen der genderdominierten 
Tätigkeiten in Ihrem Unternehmen zu bewältigen?

 � Ist das Beratungsunternehmen bereit, dort, wo es eine Kommission gibt, für die Agenda 
zuständigen Kommissionsmitgliedern zu gestatten, umfassend an dem Prozess teilzuhaben?

 � Verwendet das Verfahren alle vier Bewertungskriterien: Qualifikationen und Kenntnisse, 
Belastungen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen? Wurden unangemessenerweise 
andere Bewertungskriterien hinzugefügt, die nicht zu diesen vier Kategorien passen?

 � Enthalten die Definitionen der Subfaktoren sexistische Komponenten? Berücksichtigen sie 
die häufig übersehenen Aspekte der Tätigkeiten von Frauen?

 � Sind die Bewertungsinstrumente wie der Fragebogen frei von diskriminierenden Kriterien?

 � Wird der empfohlene Durchführungsprozess wahrscheinlich zu diskriminierenden 
Bewertungen führen?

 � Wie hat das Beratungsunternehmen sichergestellt, dass das Verfahren, die Instrumente und 
der Prozess frei von Genderdiskriminierung sind? Gibt es zuverlässige Möglichkeiten, dies zu 
überwachen?

BEWERTUNGSFAKTOREN

Die meisten auf der Vergabe von Punkten basierenden Verfahren der Arbeitsbewertung stützen 
sich auf vier grundlegende Faktoren:

 Ä Qualifikationen und Kenntnisse;

 Ä Belastungen;

 Ä Verantwortung;

 Ä die Bedingungen, unter denen die Arbeit geleistet wird.

Bewertungs- und Vergütungsexperten zufolge sind diese vier Bewertungskri-
terien notwendig und ausreichend, um alle in einem Betrieb erledigten 
Aufgaben zu bewerten, unabhängig davon, welchem Wirtschaftssektor das Unternehmen angehört.

Jedes der vier Bewertungskriterien muss verwendet werden, um jede Tätigkeit zu bewerten.

Beispiel: Es wäre nicht akzeptabel, in einem Unternehmen Fachkräfte 
für Elektrotechnik auf der Grundlage von Qualifikationen und Kennt-
nissen, Verantwortung, Belastungen und Arbeitsbedingungen zu 
bewerten, Sekretariatsfachkräfte dagegen nur auf der Basis von Qua-
lifikationen und Kenntnissen, Belastungen und Verantwortung, weil 
sie angeblich gute Arbeitsbedingungen haben. Sekretariatsfachkräfte 
arbeiten ebenfalls unter schwierigen Bedingungen, weshalb es wichtig 
ist, dieses Kriterium auch für sie zu bewerten.
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SUBFAKTOREN

Die vier grundlegenden Bewertungskriterien sollten in Subfaktoren weiter unterteilt werden, 
die es ermöglichen, die detaillierteren und vielfältigeren Merkmale der unterschiedlichen Arten von 
Tätigkeiten in jedem Unternehmen zu berücksichtigen.8 Beispielsweise kann das Bewertungskriterium 
Qualifikationen und Kenntnisse in arbeitsbezogenes Wissen, handwerkliches Geschick und soziale 
Kompetenz unterteilt werden, während das Bewertungskriterium Belastungen in geistige Belastung 
und körperliche Belastung unterteilt werden kann usw.

Je nach Unternehmensgröße und der Verschiedenheit der zu bewertenden Tätigkeiten verwenden die 
meisten Verfahren zwischen 10 und 16 Subfaktoren insgesamt. Die ausgewählten Subfak-
toren müssen einem der vier grundlegenden Bewertungskriterien zugeordnet werden; die Auswahl und 
die konkrete Art und Weise ihrer Interpretation kann jedoch je nach Wirtschaftssektor variieren. Zwei 
Bedingungen müssen strikt eingehalten werden: die Rigorosität der Methode und die Genderneutralität.

Rigorosität der Methode
Das Verfahren an die Betriebe anpassen
Die im vorherigen Schritt durchgeführte Auswahl der zu vergleichenden Tätigkeiten ermöglichte den 
für die Verwirklichung von Entgeltgleichheit Zuständigen, Informationen über die verschiedenen 
Arbeitsgruppen, Tätigkeitsarten und Aufgaben im Unternehmen zu erhalten. Dieses Wissen wird sich 
jetzt als sehr nützlich erweisen, wenn es darum geht, den Inhalt des Bewertungsverfahrens an die 
speziellen Merkmale des Betriebs anzupassen.

Kleine Betriebe werden ein relativ einfaches Verfahren benötigen, das insgesamt sieben bis acht 
Subfaktoren umfassen kann.

Unklarheit vermeiden
Ungleichartige Element sollten nicht unter einem einzigen Subfaktor zusammengefasst werden, weil 
die Bewertenden sonst Schwierigkeiten haben werden, sie zu interpretieren. Dies wäre beispielsweise 
der Fall, wenn Handhabung schwerer Gegenstände, ermüdende Arbeitspositionen und visuelle Auf-
merksamkeit, drei sehr unterschiedliche Dimensionen körperlicher Belastung, in einem Subfaktor 
zusammengefasst würden. Der Mangel an Präzision in der Definition dieses Subfaktors würde wahr-
scheinlich zu unzuverlässigen Ergebnissen führen:

 Ä Die Bewertung dieses Subfaktors wäre sehr komplex, und

 Ä Tätigkeiten mit allen drei Anforderungen würden wahrscheinlich unterbewertet.

Einen Subfaktor nicht doppelt zählen
Subfaktoren sollten nicht doppelt gezählt werden. Beispielsweise umfassten einige Bewertungsverfah-
ren, die vorrangig für Tätigkeiten im verarbeitenden Gewerbe entwickelt wurden, einen Subfaktor zum 
Bewertungskriterium Qualifikationen und Kenntnisse mit der Bezeichnung Fähigkeit zur Handhabung 
von schwerem Gerät und einen Subfaktor zum Bewertungskriterium Belastungen mit der Bezeich-
nung Schwere Gegenstände bewegen. Wenn ein Bewertungskriterium doppelt gezählt wird, werden 
Tätigkeiten, deren Anforderungen diesbezüglich besonders hoch eingestuft werden, im Vergleich zu 
anderen überbewertet.

Genderneutralität
Frauendominierte Tätigkeiten haben häufig andere Anforderungen als männerdominierte, sei es in 
Bezug auf Qualifikationen und Kenntnisse, Belastungen, Verantwortung oder Arbeitsbedingungen. 
Bis vor kurzem wurden frauendominierte Tätigkeiten auf der Grundlage von Verfahren bewertet, die 
vorrangig für männerdominierte Tätigkeiten entwickelt worden waren, was eine Ursache von Entgeltdis-
kriminierung ist. Es ist wichtig, bei der Auswahl der Verfahren wachsam zu sein und sicherzustellen, 
dass ihr Inhalt gleichermaßen auf sowohl frauendominierte als auch männerdominierte 
Tätigkeiten zugeschnitten ist.

8 Eine kleine Zahl von Verfahren wie das ABAKABA-Verfahren (Katz und Baitsch, 1996) verwendet einen unterschiedlichen Ansatz, um die 
verschiedenen Kriterien zu definieren und zu kategorisieren. Die berücksichtigten Variablen sind jedoch vergleichbar.
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Subfaktoren auswählen
Bei der Auswahl der Subfaktoren besteht großer Ermessensspielraum. Die für die Agenda für 
Entgeltgleichheit Zuständigen müssen anstreben, dass die ausgewählten Subfaktoren so gut wie 
möglich zu den Tätigkeiten im Unternehmen passen. Wie weiter unten gezeigt wird, ist es bei der 
Durchführung dieser Aufgabe wichtig, die mit Tätigkeiten von Frauen assoziierten Subfak- 
toren einzuschließen, die in Bewertungsverfahren häufig übersehen werden.

Ein Beispiel für Subfaktoren
Es ist wichtig, dass die Bewertungssubfaktoren klar definiert werden. Die im Begleithandbuch 
zu dem Verfahren enthaltenen Erklärungen sollten durch Beispiele veranschaulicht werden, 
die aus dem Unternehmen stammen und sowohl für frauendominierte als auch für 
männerdominierte Tätigkeiten gelten. Wenn sich die zur Veranschaulichung eines Subfaktors 
verwendeten Beispiele ausschließlich auf männerdominierte Tätigkeiten beziehen, wird sich die 
gleiche Tendenz bei den Datenerhebungsinstrumenten (einschließlich des Fragebogens) und in 
den Entscheidungen der Bewertenden wiederfinden. Dies wird dazu führen, die Unsichtbarkeit der 
übersehenen Aspekte von frauendominierten Tätigkeiten aufrechtzuerhalten.

In den nachstehenden Abschnitten werden Subfaktoren, die den vier Hauptbewertungskriterien 
zugeordnet werden, unter dem Gesichtspunkt der Genderneutralität untersucht.9 Es wird auf Vor-
urteile und Stereotype hingewiesen, die die Bewertung verzerren können, und häufig übersehene 
Aspekte einiger frauendominierter Tätigkeiten werden herausgestellt.

QUALIFIKATIONEN UND KENNTNISSE: SUBFAKTOREN

Qualifikationen und Kenntnisse bezieht sich auf Wissen und Kompetenzen, die für 
eine Tätigkeit benötigt werden und die auf verschiedene Weise erworben worden sein 
können, beispielsweise durch:

 Ä  wissenschaftliche oder berufliche Ausbildung, zertifiziert durch ein Zeugnis oder 
Diplom;

 Ä mit vergüteter Arbeit im Arbeitsmarkt gewonnene Arbeitserfahrung;

 Ä informelle Ausbildung;

 Ä Freiwilligentätigkeit.

9 Es sollte darauf hingewiesen werden, dass dieses Kapitel keine erschöpfende Untersuchung aller möglichen Subfaktoren zu jedem 
Bewertungskriterium bietet.

Wissen sowie 

Qualifikationen 

und Kenntnisse

Wichtig ist nicht, wie die Qualifikationen und Kenntnisse erworben wurden, sondern 
dass ihr Inhalt den Anforderungen der bewerteten Tätigkeit entspricht.

Vorurteile und Stereotype in Bezug auf Qualifikationen und Kenntnisse
Viele Vorurteile und Stereotype führen zur Unterbewertung der Anforderungen von frauendomi-
nierten Tätigkeiten in Bezug auf Qualifikationen und Kenntnisse.

 � Davon auszugehen, dass Anforderungen von frauendominierten Tätigkeiten in 
Bezug auf Qualifikationen und Kenntnisse wie soziale Kompetenz, Kommunikationsfä-
higkeit oder feinhandwerkliches Geschick angeboren sind und Persönlichkeitsmerkmale 
und keine Tätigkeitsanforderungen darstellen. Es ist unerlässlich, alle für die bewerteten 
Tätigkeiten geforderten Qualifikationen und Kenntnisse zu berücksichtigen, unabhängig davon, 
wie sie erworben wurden.

Beispiel: Krankenpflege erfordert viel Einfühlungsvermögen, Wissen 
und Geduld im Kontakt mit Patienten und ihren Familien. Ob diese 
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Kompetenzen angeboren oder erworben sind, spielt bei der Arbeitsbe-
wertung keine Rolle. Wenn sie für die Erledigung der mit der Tätigkeit 
verbundenen Aufgaben notwendig sind, müssen sie als Tätigkeitsanfor-
derungen behandelt werden.

 � Bei vielen frauendominierten Tätigkeiten automatisch davon auszugehen, dass sie 
wenige Qualifikationen erfordern, und manche der speziellen Tätigkeitsanforderungen 
geringzuschätzen.

Beispiel: Häufig wird davon ausgegangen, dass die Tätigkeit als Sekreta-
riatsfachkraft wenige Qualifikationen erfordert. Sekretariatsfachkräfte 
müssen jedoch die Arbeitssprache gut beherrschen, um Texte tippen, 
Sitzungsprotokolle niederschreiben und Briefe korrigieren zu können. 
Diese Tätigkeitsanforderung wird in herkömmlichen Bewertungsverfah-
ren selten berücksichtigt. 

Bewertungskriterium Qualifikationen und Kenntnisse: Beispiele für genderneutrale 
Subfaktoren auswählen und bereitstellen
Vorurteile und Stereotype konkret auszuschließen, umfasst sowohl:

10 Einen Subfaktor als frauendominiert einzustufen, bedeutet nicht, dass er bei männerdominierten Tätigkeiten nicht vorkommt, sondern 
einfach, dass er relativ häufiger mit frauen- oder männerdominierten Tätigkeiten übereinstimmt. Diese Spalte zeigt für jedes Bewertungskrite-
rium die Bedeutung der Berücksichtigung nicht nur der mit männerdominierten Tätigkeiten verknüpften Subfaktoren, sondern auch der mit 
frauendominierten Tätigkeiten verknüpften Subfaktoren (die in traditionellen Verfahren der Arbeitsbewertung häufig übersehen werden). Die 
folgenden Seiten enthalten ähnliche Tabellen zur Veranschaulichung anderer Bewertungskriterien.

Tabelle 4.1 Faktor Qualifikationen und Kenntnisse: Beispiele für genderneutrale Subfaktoren

Art des Subfaktors
(Genderneutralität bei der Auswahl 
von Subfaktoren)

Bezeichnung der 
frauendominierten Tätigkeit

Beispiele frauendominierter Tätigkeiten 
(Geschlechtsneutralität bei der 
Veranschaulichung von Subfaktoren)

Soziale Kompetenz  
(mit frauendominierten 
Tätigkeiten assoziiert)10

Personal für Sozialarbeit, Pflege, 
Personalverwaltung

Beraten, Gespräche führen

Verkaufspersonal Kundenwünsche beurteilen, überzeugen

Lehrpersonal Motivierend, nutzt didaktische Kompetenz

Kommunikationskompetenzen  
(mit frauendominierten 
Tätigkeiten assoziiert)

Personal in den Bereichen 
Telemarketing, Kundendienst, 
Öffentlichkeitsarbeit, Verkauf

Fremdsprachenkenntnisse

Sekretariatsfachkraft
Texte korrigieren, Sitzungsprotokolle 
niederschreiben

Körperliche Fähigkeiten  
(mit männerdominierten 
Tätigkeiten assoziiert)

Sekretariatsfachkraft
Feinhandwerkliches Geschick:  
eine Tastatur benutzen

Krankenpflegefachkraft Injektionen verabreichen

Personal für Nähen
Bekleidung säumen, komplexe Teile 
zusammennähen

Personal für Montage und 
Konfektionierung

In einer bestimmten Reihenfolge kleine 
Elektronikteile montieren, farbcodierte 
Drähte konfektionieren

Subfaktoren zu berücksichtigen, die gewöhnlich mit frauendominierten Tätigkeiten 
assoziiert werden, als auch

sicherzustellen, dass Subfaktoren anhand von Beispielen veranschaulicht werden, die 
Bezüge zu frauendominierten Tätigkeiten aufweisen.
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BELASTUNGEN: SUBFAKTOREN

Belastungen bezieht sich auf die Schwierigkeit der Durchführung der mit der Tätig-
keit zusammenhängenden Aufgaben sowie die daraus resultierende Erschöpfung 
und Anspannung. Es wurde darauf hingewiesen, dass die meisten in traditionellen 
Arbeitskontexten verwendeten Verfahren der Arbeitsbewertung fast ausschließlich 
die Betonung auf die körperliche Belastung legten. Bei der Herstellung von Entgelt-
gleichheit ist es jedoch wichtig, die körperliche Belastung neu zu definieren und die 
geistige sowie die emotionale Belastung ebenfalls zu berücksichtigen. Manche Prakti-
ker ziehen es vor, diese Subfaktoren unter der Bezeichnung Psychologische Belastung 

zusammenzufassen. Die Entscheidung wird de facto von der Art der zu bewertenden Tätigkeiten 
abhängen.

Vorurteile und Stereotype in Bezug auf Belastungen
In Bezug auf Belastungen haben sich traditionelle Verfahren auf die körperliche Belastung kon-
zentriert, insbesondere bei Tätigkeiten im verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe. Dieses 
sehr verbreitete Bild davon, was körperliche Belastung ausmacht, hatte zur Folge, die Belastungen 
vieler Tätigkeiten von Frauen unsichtbar zu machen. Deshalb gelten viele frauendominierte Tätig-
keiten, vor allem Bürotätigkeiten und Tätigkeiten im Dienstleistungssektor, als nicht stark körperlich 
belastend.

 � EINE SEKRETARIATSTÄTIGKEIT umfasst beispielsweise die folgenden Arten körperlicher 
Belastung:

 � Aktenstapel und Kisten mit Dokumenten heben und tragen;

 � sich über einen Aktenschrank beugen, um Dokumente abzulegen oder zu suchen;

 � bei der Textverarbeitung lange in einer sitzenden Position verharren.

 � DIE TÄTIGKEIT VON LEHRKRÄFTEN IM VORSCHULBEREICH umfasst, kleine Kinder zu 
heben, die häufig ungestüm sind; DIE TÄTIGKEIT ALS KRANKENPFLEGEFACHKRAFT 
umfasst, schwache oder gebrechliche Patienten zu heben. Beide Tätigkeiten umfassen körper-
lich anspruchsvolle Aufgaben.

 � DIE TÄTIGKEIT DES NÄHENS in einer Massenproduktionsfabrik umfasst verschiedene For-
men beträchtlicher Belastung einschließlich insbesondere der folgenden:

 � ein Pedal schnell und wiederholt auf und ab bewegen;

 � sich für lange Zeit über die Arbeitsfläche beugen;

 � Stapel fertiger Bekleidungsstücke heben und tragen.

Eine andere Folge dieses stereotypisierten Bilds von Belastung ist die Tendenz, andere signifikante 
Aspekte dieses Bewertungskriteriums wie die geistige und emotionale Belastung zu vernach-
lässigen, wobei gerade Letztere explizit ein Merkmal mehrerer frauendominierter Tätigkeiten ist.

Subfaktor Verantwortung: genderneutrale Beispiele
Wie aus Tabelle 4.2 hervorgeht, umfasst, Vorurteile und Stereotype konkret auszuschließen, sowohl:

 Ä Subfaktoren zu berücksichtigen, die gewöhnlich mit frauendominierten Tätigkeiten 
assoziiert werden, als auch

 Ä sicherzustellen, dass Subfaktoren anhand von Beispielen veranschaulicht werden, die 
Bezüge zu frauendominierten Tätigkeiten aufweisen.

Körperliche 

und 

psychologische 

Belastungen
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Tabelle 4.2 Faktor Belastungen: Beispiele für genderneutrale Subfaktoren

Art des Subfaktors
(Genderneutralität bei der Auswahl 
von Subfaktoren) (Genderneutralität 
bei der Auswahl von Subfaktoren)

Bezeichnung der 
frauendominierten Tätigkeit

Beispiele frauendominierter Tätigkeiten
(Genderneutralität bei der 
Veranschaulichung von Subfaktoren)

Emotionale Belastung  
(mit frauendominierten  
Tätigkeiten assoziiert)

Fachkraft für Sozialarbeit Kontakt mit misshandelten Kindern

Lehrkraft an Förderschwerpunkten Behinderte Kinder unterstützen

Krankenpflegefachkraft Kontakt mit unheilbar kranken Patienten

Kundendienstfachkraft Mit unzufriedenen oder aggressiven Kunden 
verhandeln

Geistige Belastung (neutral)

Sekretariatsfachkraft, Kassenfachkraft Dateneingabe, Texte korrigieren, Zahlen 
prüfen

Sekretariatsfachkraft Sich Notizen in Sitzungen machen

Krankenpflegefachkraft, Lehrkraft Vielfältige Aufgaben bewältigen

Übersetzerinnen und Übersetzer, 
Dolmetscherinnen und Dolmetscher

Intensive Konzentration über längere 
Zeiträume

Körperliche Belastung  
(mit männerdominierten  
Tätigkeiten assoziiert)

Sekretariatsfachkraft Schnelle repetitive Bewegungen an einer 
Tastatur

Sekretariatsfachkraft Aktenstapel und Kisten mit Dokumenten 
heben und tragen

Sekretariatsfachkraft Sich über einen Aktenschrank beugen, um 
Dokumente abzulegen oder zu suchen

Lehrkraft im Vorschulbereich, 
Krankenpflegefachkraft Kinder oder Patienten heben

Servicefachkraft Ständig in Bewegung sein, recht schwere 
Lasten tragen

Fachkraft für Näharbeit Ein Pedal schnell und wiederholt auf und ab 
bewegen

Fachkraft für Näharbeit Stapel fertiger Bekleidungsstücke heben und 
tragen

Fachkraft für Näharbeit Sich für lange Zeit über die Arbeitsfläche 
beugen

Krankenpflegefachkraft Patienten in Rollstühlen heben und schieben

VERANTWORTUNG: SUBFAKTOREN
 
Dieses Bewertungskriterium umfasst Aufgaben mit einem Einfluss auf die Unternehmens-
ziele, beispielsweise seine Rentabilität, finanzielle Stabilität, Marktabdeckung sowie die 
Gesundheit und Sicherheit seiner Kunden

Vorurteile und Stereotype in Bezug auf Verantwortung
Es ist wichtig, die verschiedenen Arten von Verantwortung im Kontext der Unternehmensziele unab-
hängig von der Hierarchieebene der Tätigkeit oder der Zahl der beaufsichtigten Beschäftigten zu 
betrachten. Verantwortung hängt im Allgemeinen mit der Hierarchieebene von Tätigkeiten 
zusammen: Bei einer Tätigkeit weit oben in der Hierarchiestruktur wird automatisch davon ausgegan-
gen, dass sie mit beträchtlicher Verantwortung einhergeht. Ein einfacher und häufiger Indikator für die 
Hierarchieebene einer Tätigkeit ist die Zahl der Unterstellten.

Frauendominierte Tätigkeiten werden so wahrgenommen, dass mit ihnen wenig Verantwortung ver-
bunden ist. Es ist wahr, dass aufgrund der gläsernen Decke diese Tätigkeiten im Allgemeinen unten in 
der Hierarchiestruktur angesiedelt sind, die Aufsicht über nur eine begrenzte Zahl von Beschäftigten 

Auswirkungen 

auf die 

Ziele des 

Unternehmens
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umfassen und wenig Ermessensspielraum in Finanzdingen einräumen. Diese Tätigkeiten umfassen 
jedoch viele andere Zuständigkeiten, die nicht zu einem solch eindeutigen Bild von diesem Bewer-
tungskriterium passen. Ein genauerer Blick auf die mit ihnen verbundene Verantwortung 
zeigt, dass frauendominierte Tätigkeiten einen signifikanten und häufig übersehenen 
Einfluss auf die Unternehmensziele haben:

 Ä Die Vertraulichkeit wichtiger Informationen zu schützen, ist eine Tätigkeitsanforde-
rung für Beschäftigte in der Lohnbuchhaltung oder im Kundendienst.

 Ä Häufig ist das Personalwesen die einzige Abteilung im Unternehmen mit frauendomi-
nierten Managementtätigkeiten. Führungskräfte in dieser Abteilung tragen beträchtliche 
Verantwortung in Bezug auf die Produktivität der Beschäftigten sowie ihre Gesund-
heit und Sicherheit, und diese haben wiederum einen Einfluss auf die Rentabilität 
des Unternehmens.

 Ä Lehrkräfte in der Grundschule sind zum Teil für die intellektuelle Entwicklung und die 
Sicherheit ihrer Schülerinnen und Schüler verantwortlich.

Das Stereotyp, gemäß dem frauendominierte Tätigkeiten wenig Verantwortung beinhalten, verhin-
dert, dass Menschen sich dieser Anforderungen bewusst sind, und resultiert darin, dass sie in 
traditionellen Bewertungsverfahren vernachlässigt werden.

Subfaktor Verantwortung: genderneutrale Beispiele
Vorurteile und Stereotype konkret auszuschließen, umfasst sowohl:

 Ä Subfaktoren zu berücksichtigen, die gewöhnlich mit frauendominierten Tätigkeiten 
assoziiert werden, als auch

 Ä sicherzustellen, dass Subfaktoren anhand von Beispielen veranschaulicht werden, die 
Bezüge zu frauendominierten Tätigkeiten aufweisen.

Die nachstehende Tabelle veranschaulicht die Vielfalt der Verantwortlichkeiten, die manche frauen-
dominierte Tätigkeiten umfassen, die jedoch in Bewertungsverfahren häufig vernachlässigt werden:

Tabelle 4.3 Faktor Verantwortung: Beispiele für genderneutrale Subfaktoren

Art des Subfaktors
(Genderneutralität bei der Auswahl 
von Subfaktoren)

Bezeichnung der 
frauendominierten Tätigkeit

Beispiele frauendominierter 
Tätigkeiten
(Genderneutralität bei der 
Veranschaulichung von Subfaktoren)

Verantwortung für Personen 
(mit frauendominierten  
Tätigkeiten assoziiert)

Lehrkraft im Vorschulbereich, Lehrkraft, 
Krankenpflegefachkraft Kinder beraten und informieren

Lehrkraft im Vorschulbereich, Lehrkraft Die Sicherheit von Kindern 
gewährleisten

Verantwortung für Personal  
(mit frauendominierten  
Tätigkeiten assoziiert)

Beschäftigte in der Personalverwaltung Neu eingestellte Beschäftigte anleiten

Sekretariatsfachkräfte Sitzungen planen

Beschäftigte in der Personalverwaltung Personalmaßnahmen durchführen

Verantwortung für Vertraulichkeit 
(neutral)

Kundendienstpersonal Kundenprofil

Lohnbuchhaltungspersonal Informationen über das Lohnkonto

Fachkraft im Bestellwesen Lieferantenprofil

Finanzielle Verantwortung  
(mit männerdominierten 
Tätigkeiten assoziiert)

Kreditorenbuchhaltungspersonal Rechnungen bezahlen und Schecks 
ausstellen

Buchhaltungspersonal Buchhaltung

Verantwortung für materielle 
Ressourcen  
(mit männerdominierten 
Tätigkeiten assoziiert)

Sekretariatsfachkraft 
Büromaschinen benutzen, warten 
und reparieren: Kopierer, Computer, 
Scanner, Drucker

Sekretariatsfachkraft Bedarf an Büromaterial planen und 
Büromaterial bestellen
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ARBEITSBEDINGUNGEN: SUBFAKTOREN
Dieses Bewertungskriterium bezieht sich auf die Arbeitsbedingungen und das psycholo-
gische Umfeld, in dem die Arbeit geleistet wird.

Vorurteile und Stereotype in Bezug auf Arbeitsbedingungen
Im Gegensatz zu männerdominierten Tätigkeiten wird bei frauendominierten Tätigkeiten davon aus-
gegangen, dass sie in einem Umfeld durchgeführt werden, das frei von Staub, Lärm sowie potenziell 
schädlichen chemischen Produkten ist und in dem keine unangenehmen Temperaturen herrschen. 
Das psychologische Umfeld am Arbeitsplatz wird allgemein als angenehm erachtet. Das Bewer-
tungskriterium Arbeitsbedingungen wird de facto bei der Bewertung von Verwaltungstätigkeiten im 
Allgemeinen vernachlässigt, während es bei der Bewertung von Produktionstätigkeiten berücksichtigt 
wird.

Eine Untersuchung der Arbeitsbedingungen bei frauendominierten Tätigkeiten deckt viele physische 
Expositionen auf, die gewöhnlich übersehen werden.

 Ä Concierges haben Kontakt mit schädlichen chemischen Produkten;

 Ä Kassenfachkräfte in Supermärkten sind kontinuierlichem Lärm und der potenziell schäd-
lichen Strahlung von Scannern ausgesetzt;

 Ä Krankenpflegefachkräfte sind ansteckenden Krankheiten ausgesetzt.

Von den psychologischen Bedingungen werden die folgenden Aspekte selten berücksichtigt:

 Ä häufige Unterbrechungen der Arbeit von Sekretariatspersonal;

 Ä dringende und unerwartete Anliegen seiner Vorgesetzten;

 Ä ständigen Veränderungen unterworfene Dienstpläne von Kassen- oder Verkaufspersonal 
in bestimmten Arten von Geschäften.

Arbeits-

bedingungen und 

psychologisches 

Umfeld



35

Subfaktor Arbeitsbedingungen: genderneutrale Beispiele
Vorurteile und Stereotype konkret auszuschließen, umfasst sowohl:

 Ä Subfaktoren zu berücksichtigen, die gewöhnlich mit frauendominierten Tätigkeiten 
assoziiert werden, als auch

 Ä sicherzustellen, dass Subfaktoren anhand von Beispielen veranschaulicht werden, die 
Bezüge zu frauendominierten Tätigkeiten aufweisen.

Tabelle 4.4 Faktor Arbeitsbedingungen: Beispiele für genderneutrale Subfaktoren

Art des Subfaktors
(Genderneutralität bei der Auswahl 
von Subfaktoren)

Bezeichnung der 
frauendominierten Tätigkeit

Beispiele frauendominierter 
Tätigkeiten
(Genderneutralität bei der 
Veranschaulichung von Subfaktoren)

Physisches Umfeld  
(männlich)

Sekretariatsfachkraft/
Telefonzentralenfachkraft

Ständige Exposition gegenüber 
Elektronenstrahlen, die zu 
Muskelschmerzen und Augenbelastung 
führen können

Empfangskraft
Mäßige und ständige Lärmexposition

Exposition gegenüber Elektronenstrahlen 
von Computerbildschirmen

Lehrkraft im Vorschulbereich
Exposition gegenüber sehr hohen 
Lärmpegeln, verursacht durch Kinder, 
Spielzeug und verschiedene Geräte

Lehrkraft im Vorschulbereich, 
Krankenpflegefachkraft

Exposition gegenüber ansteckenden 
Krankheiten

Kassenfachkraft Exposition gegenüber den Risiken von 
neuen Technologien wie Scannern

Kassenfachkraft Ständige Lärmexposition: Kasse, Kunden, 
Telefone

Concierge in Gewerbeimmobilien
Exposition gegenüber 
Reinigungsprodukten, von denen 
Gesundheitsrisiken ausgehen

Concierge in Gewerbeimmobilien Exposition gegenüber Schmutz, Staub 
und Müll

Psychologische Bedingungen 
(weiblich)

Sekretariatsfachkraft Häufige Unterbrechungen durch 
Personen oder das Telefon

Sekretariatsfachkraft Muss auf dringende und unerwartete 
Aufforderungen reagieren

Empfangsfachkraft/
Telefonzentralenfachkraft

Fehlende Privatsphäre im Arbeitsbereich, 
Trennung von anderen Beschäftigten

Lehrkraft im Vorschulbereich Interaktionen mit bisweilen feindlich 
gesinnten oder fordernden Eltern

Kassenfachkraft
Interaktionen mit verschiedenartigen, 
bisweilen schwierigen oder unzufriedenen 
Kunden

Kassenfachkraft Arbeitszeitplan

Concierge in Gewerbeimmobilien Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit

Concierge in Gewerbeimmobilien Erhöhtes Risiko sexueller Belästigung 
aufgrund von Nachtarbeit und Isolation
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STUFEN VON SUBFAKTOREN

Um zwischen verschiedenen Tätigkeiten unterscheiden zu können, muss jeder Subfak-
tor in dem Verfahren in Stufen oder Grade unterteilt werden. Beispielsweise umfassen 
manche Tätigkeiten ein hohes Maß an finanzieller Verantwortung, andere dagegen so gut 
wie gar keine. Gleichermaßen erfordern manche Tätigkeiten ein hohes Maß an handwerk- 
lichem Geschick, andere jedoch nur sehr wenig. Diese Unterschiede der Bedeutung oder 
Intensität erfordern die Entwicklung von Skalen, um sie zu messen.

Die gemessene Dimension wird abhängig von der Art des Subfaktors variieren, beispielsweise:

 Ä wird die visuelle Belastung anhand der Dauer der Exposition gemessen,

 Ä die Konzentration anhand der Intensität, und

 Ä unangenehme physische Bedingungen werden anhand der Häufigkeit der Exposition 
gemessen.

Wie aus der nachstehenden Tabelle hervorgeht, muss in manchen Fällen ein einzelner Subfaktor in 
zwei (oder mehr) Dimensionen gemessen werden. In kleinen Organisationen mit wenigen Tätigkeiten 
reicht eine Dimension aus.

Entwicklung 

von Skalen

Tabelle 4.5 Beispiele für Subfaktoren und ihre Dimensionen

SUBFAKTOREN DIMENSIONEN

Tätigkeitsspezifisches Wissen Tiefe/Umfang des Wissens

Analysefähigkeit Vielfalt von Methoden/Komplexität von Informationen

Finanzielle Verantwortung Wert von Ressourcen

Vertraulichkeit Umfang des Zugangs zu Informationen/Grad der 
Bedeutung von Informationen

Konzentration Intensität/Dauer

Körperliche Belastung Häufigkeit/Dauer/Arbeitsposition/Intensität

Unangenehmes physisches Umgebung Häufigkeit der Exposition/Intensität

Schwierige psychologische Bedingungen Häufigkeit/Intensität

Um Verwirrung zu vermeiden, können bei der Kombination von zwei Dimensionen eines Subfaktors diese wie in der 
nachstehenden Tabelle veranschaulicht in Stufen gemessen werden.

Tabelle 4.6 Stufen des Subfaktors Gefährdung

HÄUFIGKEIT SCHWERE

Risiko einer minderschweren 
Verletzung

Risiko einer schweren 
Verletzung

Risiko einer sehr schweren 
Verletzung

Selten Stufe 1 Stufe 1 Stufe 1

Manchmal Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

Regelmäßig Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Diese Tabelle veranschaulicht ein Beispiel, in dem jede Stufe zwei kombinierte Dimensionen repräsentiert. Es sollte 
insbesondere auf Folgendes hingewiesen werden:

Eine STUFE kann verschiedenen Kombinationen entsprechen. Das ist in diesem Beispiel der Fall für die 
Stufen 3 und 4. Dies ist notwendig, um übermäßig lange Skalen zu vermeiden, die letztlich nicht klar zwischen 
Tätigkeiten differenzieren.
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Stufen definieren
Abhängig davon, ob eine quantitative oder eine qualitative Dimension gemessen wird, sind manche 
Dimensionen schwieriger zu messen als andere. Wenn beispielsweise die finanzielle Verantwor-
tung beurteilt werden soll, wird die Stufe durch die Höhe der Beträge bestimmt, über die verfügt 
werden kann, gemessen in Zahlen, das heißt durch den monetären Wert. Soll dagegen die Ver-
antwortung für Menschen beurteilt werden, wobei es sich im Wesentlichen um eine qualitative 
Dimension handelt, ist die Definition der Stufen komplexer und wird umfangreichere Diskussionen 
unter den Kommissionsmitgliedern erfordern. Die Aufgabe der Kommission wird erleichtert, wenn 
sie ihre Entscheidungen auf konkrete Beispiele aus dem Unternehmen stützen kann.

Sobald die Kommissionsmitglieder Einvernehmen über die Definition der verschiedenen Stufen 
eines Subfaktors erzielt haben, sollten sie diese Entscheidung im Begleitdokument klar schriftlich 
festhalten, sodass die Personen, die später die Tätigkeiten bewerten, ihren Anweisungen folgen 
können.

Das nachstehende Beispiel erläutert die Definition eines Subfaktors und seiner Stufen:11

SUBFAKTOR: Körperliche Fähigkeiten

Dieser Subfaktor misst die Anforderungen an die körperlichen Fähigkeiten für die Tätigkeit.

Er deckt handwerkliches Geschick und Fingerfertigkeit, Auge-Hand-Koordination, Koordination der 
Gliedmaßen und Sensomotorik ab.

Er berücksichtigt den Zweck, für den die Fähigkeiten eingesetzt werden, und Anforderungen, die 
sich aus der Notwendigkeit ableiten, vorgegebene Standards für Geschwindigkeit und Präzision zu 
erreichen.

STUFE 1 Es gibt keine besonderen Anforderungen in Bezug auf körperliche Fähigkeiten.

STUFE 2 Die Tätigkeit erfordert Geschick, Koordination oder sensorische Fähigkeiten 
sowie ein gewisses Maß an Präzision bei ihrer Anwendung.

STUFE 3 Die Tätigkeit erfordert Geschick, Koordination oder sensorische Fähigkeiten 
sowie: (a) ein gewisses Maß an sowohl Präzision als auch Geschwindigkeit 
oder (b) ein beträchtliches Maß an Präzision bei ihrer Anwendung.

STUFE 4 Die Tätigkeit erfordert Geschick, Koordination oder sensorische 
Fähigkeiten sowie: (a) ein beträchtliches Maß an sowohl Präzision als auch 
Geschwindigkeit oder (b) ein hohes Maß an Präzision bei ihrer Anwendung.

STUFE 5 Die Tätigkeit erfordert Geschick, Koordination oder sensorische Fähigkeiten 
sowie ein hohes Maß an Präzision bei ihrer Anwendung.

Definitionen wie diese sollten durch Anweisungen veranschaulicht und begleitet werden. So 
könnte der oben beschriebene Subfaktor in einem Begleitdokument durch Beispiele veranschau-
licht werden, die Tätigkeiten in der Organisation entsprechen, etwa der Benutzung einer Tastatur 
(frauendominierte Tätigkeit) und dem Betrieb eines Fahrzeugs (männerdominierte Tätigkeit).

Bei der Definition der Stufen von Subfaktoren müssen zwei Bedingungen strikt eingehalten 
werden: Es muss eine rigorose Methode verwendet werden und die Genderneutralität muss 
sichergestellt werden.

11 Entnommen einem Referenzdokument des National Joint Council: General Factor Guidance Notes.
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Rigorosität der Methode

 � ANZAHL DER STUFEN

Die Zahl der Stufen, die bei der Definition von Subfaktoren verwendet werden, variiert allgemein zwi-
schen zwei und sieben oder acht je nach verwendetem Bewertungsverfahren. Eine geringe Zahl von 
Stufen vereinfacht die Aufgabe der Bewertenden, gestattet es jedoch nicht, Tätigkeiten klar vonein-
ander zu unterscheiden. Übermäßig viele Stufen führen zu einer so detaillierten Differenzierung, dass 
die Unterschiede bedeutungslos werden können. In den meisten Fällen sind vier bis sechs Stufen 
sinnvoll. Wenn dem Subfaktor nur nachrangige Bedeutung beigemessen wird, kann die Skala kürzer 
sein und lediglich zwei bis drei Stufen umfassen.

Die Stufenzahl sollte es ermöglichen, die Tätigkeiten klar voneinander zu unterscheiden, aber gleich-
zeitig den Bewertungsprozess nicht unnötig aufblähen. In kleinen Unternehmen wird die Zahl der 
Stufen pro Subfaktor am häufigsten zwischen zwei und drei variieren, weil nicht zwischen einem 
breiten Spektrum von Tätigkeiten unterschieden werden muss.

 � KEINE UNKLARHEIT

Die Definition der Stufen sollte nicht auf der Grundlage der Hierarchiestruktur von Tätigkeiten erfol-
gen. Die Stufen müssen De-facto-Unterschiede der Intensität oder Bedeutung eines bestimmten 
Subfaktors messen.

 � KEINE ÜBERLAPPUNG

Zwei unterschiedliche Stufen sollten nicht dieselbe Dimension eines Subfaktors partiell abdecken. 
Wenn beispielsweise Stufe 2 der Verantwortung entspricht, 10 bis 20 Beschäftigte zu beaufsichtigen, 
und Stufe 3 der Verantwortung für 15 bis 30 Beschäftigte, wird es schwierig sein, zu entscheiden, wo 
auf der Skala eine Tätigkeit angesiedelt werden soll, die die Aufsicht über 18 Beschäftigte beinhaltet.

 � KONTINUITÄT

Skalen müssen kontinuierlich sein. Beispiel: Wenn bei einer Skala für den Subfaktor finanzielle Ver-
antwortung die Stufen so gewählt werden, dass Stufe 1 Beträge von 1.000 € bis 5.000 €, Stufe 2 
Beträge von 10.000 € bis 50.000 € und Stufe 3 Beträge von 100.000 € bis 1.000.000 € abdeckt, 
wird es schwierig sein, Tätigkeiten zu messen, die die Verantwortung für einen Betrag zwischen die-
sen Werten beinhaltet.

Genderneutralität

Vermeiden Sie, frauendominierten Tätigkeiten niedrigere Stufen zuzuordnen als 
männerdominierten.

Eine wichtige Verzerrung, die bei der Definition von Stufen leicht geschehen kann und die einen dis-
kriminierenden Effekt hat, ist die Tendenz, Aspekten, die mit frauendominierten Tätigkeiten assoziiert 
werden, im Vergleich zu solchen, die mit männerdominierten Tätigkeiten assoziiert werden, niedrigere 
Stufen zuzuordnen.

Beispiel: Bei einem von einer Organisation verwendeten Verfahren 
wurde bei der Bewertung der körperlichen Fähigkeiten der Benutzung 
einer Tastatur oder einer Nähmaschine die Stufe 2 zugeordnet, dem 
Betrieb eines Fahrzeugs oder eines Gabelstaplers jedoch die Stufe 4, 
ohne dass die Unterscheidung zwischen den Stufen gerechtfertigt war.
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Beispiel: Im Zusammenhang mit der Verantwortung für Fehler wurde 
Fehlern, die einen negativen Einfluss auf die Reputation einer Kom-
munalverwaltung (leitende Tätigkeiten) haben könnten, eine um 
zwei Stufen höhere Stufe als Fehlern zugeordnet, die die körperliche 
Unversehrtheit von Personen bedrohen könnten (Pflegetätigkeiten), 
ohne dass dies erklärt wurde.

Die Sicherstellung der Genderneutralität kann bei der Ausarbeitung der Skalen überprüft werden, 
in manchen Fällen auch zu einem späteren Zeitpunkt im Prozess.

Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, wird bei den Bemühungen um die 
Gleichbehandlung von frauendominierten und männerdominierten Tätigkeiten immer 
wieder deutlich, dass die Genderneutralität sichergestellt werden muss und dass 
dieser Notwendigkeit bei jedem Schritt des Bewertungsprozesses Rechnung getragen 
werden muss.

Vermeiden Sie, für Subfaktoren, die mit frauendominierten Tätigkeiten assoziiert 
werden, kürzere Skalen zu verwenden als für solche, die mit männerdominierten 
Tätigkeiten assoziiert werden.

Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn Skalen mit zwei oder drei Stufen verwendet würden, um 
soziale Kompetenz oder emotionale Belastung zu messen, während Skalen mit fünf oder sechs 
Stufen verwendet würden, um die Verantwortung für materielle Ressourcen oder die körperliche 
Belastung zu messen. Dies würde dazu führen, dass männerdominierte Tätigkeiten wesentlich 
besser differenziert würden, indem die speziellen Merkmale durch Vergleich herausgearbeitet wür-
den. Andererseits wäre das Gleiche für mit diesen Skalen gemessene frauendominierte Tätigkeiten 
nicht möglich.

BEDEUTUNG

Die Anpassung eines Verfahrens der Arbeitsbewertung an den speziellen Kontext einer Organisa-
tion führt zu besserem Wissen über die Merkmale der dort ausgeübten Tätigkeiten und kann zur 
Verbesserung diverser Aspekte des Personalwesens wie Anwerbung, Auswahl und Förderung von 
Beschäftigten beitragen.

Außerdem kann die Auswahl eines einzigen Bewertungsverfahrens zur Messung aller Tätigkeiten 
in der Organisation unabhängig davon, ob es sich um Tätigkeiten in Verwaltung, Management oder 
Produktion handelt, auch dazu beitragen, das Personalwesen einschließlich des Vergütungssys-
tems zu vereinfachen.
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 � Umfasst das Verfahren nur die vier 
Bewertungskriterien Qualifikationen und 
Kenntnisse, Belastungen, Verantwortung  
und Arbeitsbedingungen?

 � Ist das Verfahren für die Merkmale des 
Unternehmens gut geeignet?

 � Ermöglichen die Subfaktoren des Verfahrens  
die Bewertung aller Tätigkeiten im Unternehmen?

 � Sind die Subfaktoren klar und leicht zu 
interpretieren oder fassen sie im Gegenteil 
ungleichartige Elemente zusammen?

 � Überlappen sich die Subfaktoren, auch wenn 
lediglich partiell?

 � Berücksichtigen die Subfaktoren die Merkmale 
frauendominierter Tätigkeiten im Unternehmen,  
die häufig übersehen werden?

 � Beziehen sich die Subfaktoren gleichermaßen 
auf frauendominierte Tätigkeiten wie auf 
männerdominierte?

 � Wurden alle erforderlichen Qualifikationen und 
Kenntnisse berücksichtigt, unabhängig davon,  
wie sie erworben wurden?

 � Wurden die unterschiedlichen Arten von 
Belastungen – geistige, emotional und körperliche – 
berücksichtigt?

 � Wurden Verantwortlichkeiten unabhängig von  
der Hierarchiestruktur von Tätigkeiten definiert?

Checkliste



41

 

 � Spiegeln die Definitionen von Arbeitsbedingungen 
den speziellen Charakter dieses 
Bewertungskriteriums bei frauendominierten 
Tätigkeiten angemessen wider?

 � Ermöglicht die Anzahl der Stufen pro Subfaktor es, 
Unterschiede zwischen Tätigkeiten ordnungsgemäß 
sichtbar zu machen?

 � Wurde sichergestellt, dass die zur Messung von 
Subfaktoren verwendeten Skalen:

� frei von Unklarheit sind?

� sich nicht überlappen?

� kontinuierlich sind?

 � Wurde sichergestellt, dass die Verteilung von 
Tätigkeiten über die verschiedenen Stufen keinen 
diskriminierenden Einfluss auf frauendominierte 
Tätigkeiten hat?

 � Wurde sichergestellt, dass die Zahl der Stufen pro 
Subfaktor keinen diskriminierenden Einfluss auf 
frauendominierte Tätigkeiten hat?

 � Wurden alle Merkmale des Verfahrens klar und 
systematisch schriftlich dokumentiert?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „nein“ 
beantwortet haben, müssen Sie die Gründe  

dafür untersuchen. 
Wenn keine zufriedenstellende Erklärung 
gefunden werden kann, müssen Sie Ihre 

Entscheidung ändern.
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INHALT - KAPITEL 5

KAPITEL5
 

Strukturierte Inform
ationsgew

innung

Strukturierte 
Informations- 
gewinnung

ZIELE

Nach der Festlegung des Verfahrens der Arbeitsbewertung 
umfasst der nächste Schritt, auf der Grundlage der aus-
gewählten Bewertungskriterien Informationen zum Inhalt 
jeder Tätigkeit zu gewinnen.

Die Bedeutung akkurater, vollständiger, aktueller und gen-
derneutraler Tätigkeitsinformationen kann nicht genügend 
hervorgehoben werden. Tätigkeitsinformationen dienen 
als Grundlage für die Tätigkeitsbewertungsentscheidung 
(Kanadische Menschenrechtskommission).

Das obige Zitat hebt zwei Bedingungen hervor, die bei der 
Informationsgewinnung eingehalten werden müssen: Die 
Genderneutralität muss sichergestellt werden, das heißt, 
frauendominierte und männerdominierte Tätigkeit müssen 
auf der gleichen Grundlage behandelt werden, und das 
Instrument muss rigoros sein, das heißt, die gewonnenen 
Informationen müssen akkurat, vollständig und aktuell sein. 
Diese beiden Bedingungen sind eng miteinander verknüpft.

REIHENFOLGE DER VORGEHENSWEISE:

Festlegen, welche Art von Datenerhebungsinstrument verwendet werden soll

Das Instrument entwickeln: strukturierter oder halbstrukturierter Fragebogen, persönliche 
Befragung oder Beobachtungscheckliste

Sicherstellen, dass das Instrument frei von diskriminierenden Bewertungen ist

Sicherstellen, dass das Instrument rigoros ist

Die Tätigkeiten für den Vortest auswählen

Den Vortest durchführen

Die Ergebnisse analysieren und das Instrument gegebenenfalls überprüfen

Das Datenerhebungsinstrument auf Beschäftigte und Vorgesetzte anwenden
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INSTRUMENTE FÜR DIE DATENERHEBUNG

Viele unterschiedliche Datenerhebungsinstrumente können verwendet werden. Für die genderneu- 
trale Tätigkeitsbewertung sind manche jedoch eindeutig besser geeignet.

 � STRUKTURIERTER FRAGEBOGEN

Strukturierte Fragebögen enthalten Fragen und auf jede Frage folgt eine Liste mit Antworten oder  
Möglichkeiten, aus der die Auskunftsperson wählen kann. Die Fragebögen müssen drei Teile 
umfassen:

Erläuternder Teil
Der erste, ein erläuternder Teil, enthält Informationen über das Ziel und den Inhalt sowie  
Anweisungen für die Auskunftspersonen. Beispiel:

Tabelle 5.1 Erläuternder Teil des Fragebogens

Ziel des Fragebogens: Informationen über Ihre Tätigkeit zu erhalten

 � Die Fragen beziehen sich auf vier Bewertungskriterien:

 � die erforderlichen Qualifikationen und Kenntnisse

 � die mit der Tätigkeit verbundene Verantwortung

 � die mit der Tätigkeit einhergehenden Belastungen

 � die Bedingungen, unter denen die Arbeit geleistet wird.

 � Ihre Antworten müssen objektiv und präzise sein.

 � Ihre Antworten müssen sich auf die Tätigkeitsanforderungen und nicht auf Ihre persönlichen Merk-
male beziehen.

 � Sie dürfen die Tätigkeitsanforderungen nicht überschätzen oder unterschätzen.

 � Ihre Antworten müssen sich auf die mit Ihrer Tätigkeit verbundenen Regelaufgaben beziehen.

 � Bei den Antworten müssen Sie auch Veränderungen der Tätigkeitsanforderungen in der jüngeren 
Zeit berücksichtigen. 

Diese Anweisungen helfen, die Qualität und die Gleichförmigkeit der Antworten sicherzustellen.
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Aufgabenbeschreibung
Im zweiten Teil werden die Auskunftspersonen aufgefordert, ihre Position zu nennen und die 
mit ihrer Tätigkeit verbundenen Aufgaben in Übereinstimmung mit definierten Kategorien zu 
beschreiben. Dies ermöglicht den Personen, die die Analyse und die Bewertungen durchführen, 
die Antworten in Bezug auf die Anforderungen an die Position besser zu verstehen. Gleichzeitig 
ermöglicht es, Aufgabenbeschreibungen für die spätere Verwendung bei der Anwerbung neuer 
Beschäftigter zu aktualisieren und zu standardisieren.

12 Holm und Harriman (2002).
13 Confédération des syndicats nationaux (CSN).
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Tabelle 5.3 Detaillierte Beispiele für Großunternehmen13

1. Identifikation der Position 
Ihr Name

Bezeichnung (Titel) der Position, die Sie bekleiden 

In welchem Dienst oder welcher Abteilung arbeiten Sie?

Wie lange haben Sie diese Position inne?

Arbeiten Sie momentan Vollzeit?

Wenn Sie Teilzeit arbeiten, geben Sie bitte die Stundenzahl an

Welche Maschinen, Instrumente oder Geräte benutzen Sie?

2. Aufgabenbeschreibung
Fassen Sie Ihre wichtigsten Pflichten oder Verantwortlichkeiten in maximal einem oder 
zwei Sätzen zusammen.

Listen Sie die unterschiedlichen Aufgaben auf, die Sie als Teil Ihrer Pflichten erledigen.

Nachdem Sie alle Aufgaben aufgelistet haben, geben Sie bitte in der rechten Spalte 
neben jeder Aufgabe die Reihenfolge Ihrer Bedeutung an (1, 2, 3, …).

Tabelle 5.2 Einfaches Beispiel für Kleinunternehmen12

Tätigkeitsbezeichnung

Dienst oder Abteilung

Name Datum

Tätigkeitsbeschreibung
Beschreiben Sie Ihre Tätigkeit, ihr Ziel und Ihre wichtigsten Verantwortlichkeiten.
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Bewertender Teil
Der letzte und wichtigste Teil des Fragebogens enthält Fragen zu den Tätigkeitsanforderungen. Man-
che Fragebögen basieren auf geschlossenen Fragen, zu denen die Auskunftspersonen keine Beispiele 
oder Kommentare hinzufügen können. Bei anderen Fragebögen wird hinter manchen Fragen Platz 
gelassen, wo die Auskunftspersonen eine Erläuterung eintragen können. Diese werden als halbstruk-
turierte Fragebögen bezeichnet.

14 Instituto de la Mujer (auf der Grundlage eines ISOS-Fragebogens).

Tabelle 5.4 Beispiel: geschlossene Fragen für Großunternehmen14

Aufsichtsverantwortung

Diese Frage bezieht sich auf die direkte Verantwortung der Beaufsichtigung anderer Be-
schäftigter. Selbst wenn Sie nicht den Titel einer/eines Arbeitsverantwortlichen führen, 
können Sie die Aufgabe haben, neue Beschäftigte anzuleiten oder zu unterstützen. Ihr(e) 
Vorgesetzte(r) kann auch einen Teil ihrer/seiner Pflichten an Sie übertragen haben. Bitte 
geben Sie Auskunft zu allen diesen oder anderen ähnlichen Aspekten.

Art der Verantwortung (Sie können mehr als ein Kästchen ankreuzen)
Nein Geteilt Alleinig

A Anweisungen geben oder einen neuen Beschäftigten 
unterstützen

1 2 3

B Arbeit zuteilen 1 2 3

C Arbeitszeitpläne aufstellen 1 2 3

D Arbeit überprüfen 1 2 3

E Unterstützen und ermuntern 1 2 3

F Einstellung 1 2 3

G Beförderungen 1 2 3

H Leistungsbeurteilung 1 2 3

I Entlassungen 1 2 3

J Ausbildung am Arbeitsplatz 1 2 3

K Personalplanung 1 2 3

L Rechtsfragen in Bezug auf das Personal 1 2 3

M Verhandlungen, Projekte oder Arbeitseinsätze leiten 1 2 3

N Disziplinarmaßnahmen 1 2 3

O Entgeltfestlegung 1 2 3

P Arbeitssicherheit 1 2 3

Zahl der Personen, deren Vorgesetzte(r) Sie sind (nur eine Antwort ankreuzen)

A. Keine
B. 1 – 4
C. 5 – 10
D. 11 – 30
E. Mehr als 30

Wie viele unterschiedliche Tätigkeitskategorien oder Organisationsebenen beaufsich-
tigen Sie? (nur eine Antwort ankreuzen)

A. Keine
B. Eine 
C. Mehr als eine
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Tabelle 5.5 Fragebogen mit halbstrukturierten Fragen für Klein- oder Mittelunternehmen15

15 Auf der Grundlage von Pay Equity Commission of Ontario (1993).

Beide obenstehende Beispiele sind Auszüge aus typischen Fragebögen und können an ein 
bestimmtes Unternehmen angepasst werden, indem manche Fragen weggelassen und/oder 
andere hinzugefügt werden. Die Auswertung des qualitativen Teils dieser Fragen kann bei einer 
hohen Zahl von Befragten sehr zeitaufwendig sein. Andererseits kann er im Fall von Klein- oder 
Mittelunternehmen mit einer begrenzten Zahl von Beschäftigten leicht auszuwerten sein.

 � STRUKTURIERTER FRAGEBOGEN

		Vorteile strukturierter Fragebögen 

Strukturierte Fragebögen beschränken den Interpretationsspielraum bei der Analyse und helfen 
auf diese Weise, den Einfluss geschlechtsspezifischer Bewertungen zu vermeiden.

Ein weiterer Vorteil, der für ihre zunehmende Verwendung mitverantwortlich ist, besteht darin, dass 
der strukturierte Teil des Fragebogens die Computerisierung der Ergebnisse erleichtert. Bei einigen 
Verfahren liefern die Entwickler die Software für die Analyse und die Präsentation der Ergebnisse 
gleich mit.

Strukturierte Fragebögen lassen sich auch einfach anpassen. Wenn beispielsweise das Bewer-
tungsverfahren für eine bestimmte Branche konzipiert wurde, wird ein spezifischer Fragebogen 

Verantwortung in den Bereichen Personal, Maßnahmen und Praxis

Als Teil Ihrer Tätigkeitsanforderungen müssen Sie Folgendes tun  
(alle zutreffenden Antworten ankreuzen):

a. Kolleginnen/Kollegen oder Ehrenamtliche beraten, informell ausbilden oder instruieren

b. Die Arbeitszeitpläne anderer Beschäftigter aufstellen  
 Erläutern Sie:

c. Die Zuteilung von Aufgaben koordinieren  
 Erläutern Sie:

d. An der Einstellung, Entlassung und Leistungsbewertung von Personal mitwirken

e. Entgeltüberprüfungen durchführen und Löhne festlegen

f. Eine Arbeitseinheit unmittelbar beaufsichtigen

g. Mehr als eine Arbeitseinheit beaufsichtigen  
 Beschreiben Sie:

h. Verantwortung für andere Vorgesetzte übernehmen, die Ihnen unterstellt sind  
 Wie viele?

i. Personalmaßnahmen entwickeln

j. Spezielle Programme entwickeln  
 Erläutern Sie:
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entwickelt worden sein, der dann durch die Anpassung einer Reihe von Fragen auch für verschiedene 
Untersektoren verwendet werden kann.

		Nachteil strukturierter Fragebögen

Wenn eine Tätigkeitsdimension weggelassen wird, haben Auskunftgebende keine Möglichkeit, sie zu 
beschreiben. Deshalb sind diese Fragebögen komplexer zu entwickeln.

 � OFFENE FRAGEBÖGEN

Offene Fragebögen müssen ebenfalls aus drei Teilen bestehen: Anweisungen für Auskunftgebende, 
Aufgabenbeschreibungen und Fragen zu Tätigkeitsanforderungen. Die ersten beiden Teile ähneln 
denen bei strukturierten Fragebögen. Der dritte Teil ist jedoch von der schriftlichen Ausdruckskom-
petenz der Auskunftgebenden abhängig, weil diese die Anforderungen an ihre Tätigkeit beschreiben 
müssen. Dies zeigt das folgende Beispiel:

		Vorteile offener Fragebögen

Ein Vorteil ist, dass die Auskunftgebenden die Möglichkeiten erhalten, alle Aspekte ihrer Tätigkeiten 
detailliert zu beschreiben und deshalb detaillierte Informationen gewonnen werden können.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sie einfacher auszuarbeiten sind, weil die Gefahr geringer ist, dass Infor-
mationen unvollständig sein werden. Selbst wenn bei der Fragebogenentwicklung eine Dimension 
weggelassen wird, können die Auskunftgebenden sie nennen und die notwendigen Details angeben.

		Nachteile offener Fragebögen

Ein großer Nachteil offener Fragebögen ist, dass sie geschlechtsspezifische Bewertungen verstärken 
und zu ungleichen Ergebnissen zwischen frauendominierten und männerdominierten Tätigkeiten 
führen können. Sie sind in hohem Maß von der schriftlichen Ausdruckskompetenz der Auskunft-
gebenden abhängig, die sich je nach der Tätigkeit unterscheidet, die sie ausüben. In manchen 
Unternehmen, in denen Frauen überwiegend Tätigkeiten ausüben, bei denen die damit verbun-
denen Aufgaben nicht umfassen, die schriftliche Ausdruckskompetenz anzuwenden, sind sie 
wahrscheinlich benachteiligt.

Außerdem scheinen Frauen geneigt, zur Beschreibung der mit ihrer Tätigkeit verbundenen Ver-
antwortlichkeiten, Qualifikationen und Kenntnisse „schwächere“ Begriffe zu verwenden. Obwohl 
die Verantwortlichkeiten identisch sind, tendieren sie beispielsweise dazu, häufiger das Verb 
koordinieren als die Verben beaufsichtigen oder führen zu verwenden, die häufiger von Männern  
verwendet werden.

Verantwortung für Arbeitsplanung, Entwicklung, Ergebnisse und Führung

Welche Verantwortlichkeiten für Planung, Entwicklung und Ergebnisse sind bei 
Ihrer Tätigkeit erforderlich? Tragen Sie bei Ihrer Tätigkeit Führungsverantwortung? 
Inwieweit wird die Verantwortung allein ausgeübt? Was sind die Folgen von Fehlern, 
die bei der Ausübung dieser Verantwortlichkeiten gemacht werden?
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Beide Faktoren haben wahrscheinlich einen absenkenden Einfluss auf die Einstufung des Werts 
frauendominierter Tätigkeiten. Um diese Probleme zu minimieren, sollten die Auskunftgebenden 
beim Ausfüllen des Fragebogens gut angeleitet werden. In großen Unternehmen kann diese Vor-
gehensweise jedoch mit hohen Kosten verbunden sein.

Ein weiterer Nachteil offener Fragebögen ist, dass die Verarbeitung qualitativer Ergebnisse oft kom-
plizierter und zeitaufwendiger ist, insbesondere in großen Unternehmen.

GENDERNEUTRALITÄT BEIM FRAGEBOGENDESIGN

Im Kontext von Entgeltgleichheit ist eine grundlegende Anforderung an Fragebögen, dass die Fra-
gen an sowohl frauen- als auch männerdominierte Tätigkeiten angepasst werden. Wenn etwa im 
Zusammenhang mit Verantwortung für Gerät die betreffende Frage mit Beispielen veranschaulicht 
wird, die sich auf Gabelstapler oder Druckerpressen beziehen, werden weibliche Auskunftgebende 
mit einer frauendominierten Tätigkeit wahrscheinlich angeben, dass ihre Verantwortlichkeiten in 
diesem Bereich minimal sind. In Bürotätigkeiten sind Arbeitnehmerinnen jedoch für zahlreiche 
Geräte verantwortlich und Gleiches gilt für Krankenschwestern in Krankenhäusern. Damit diese 
Arbeitnehmerinnen eine akkurate Antwort auf diese Frage geben können, muss sie auch mit Bei-
spielen veranschaulicht werden, mit denen sie vertraut sind.

Der nachstehende Kasten zeigt Anforderungen, die verwendet werden könnten, um Fragen zu 
veranschaulichen und geschlechtsspezifische Bewertungen zu vermeiden.

Tabelle 5.6 Häufig übersehene Anforderungen von frauendominierten Tätigkeiten16

Qualifikationen und Kenntnisse
- Soziale Kompetenz als Voraussetzung für die Arbeit mit Kindern oder Erwachsenen, 

deren Probleme ein bestimmtes Maß an Sensibilität und wirksame Kommunikation in 
verschiedenen Beziehungen erfordern

- Fähigkeit, verschiedene Arten von Maschinen zu bedienen und instand zu halten: 
Fotokopierer, Computer, Produktionsanlagen, Verpackungsmaschinen, Diagnose- und 
Überwachungsgeräte

- Fingerfertigkeit, um Spritzen setzen, Dokumente tippen, Teile zusammensetzen, 
Nähmaschinen benutzen, therapeutische Massagen verabreichen zu können

- Für andere Briefe schreiben, Sitzungsprotokolle niederschreiben, von anderen verfasste 
Dokumente überarbeiten

- Ablagesysteme entwickeln und führen
- Berichte oder Präsentationen formatieren

Belastungen
- Sich vor Computerbildschirmen lange konzentrieren
- Gleichzeitig mit unterschiedlichen Terminen für mehrere Personen oder Abteilungen 

arbeiten
- Patienten oder Kinder psychologisch oder emotional unterstützen
- Mit aggressiven, gestörten oder irrationalen Menschen umgehen
- Aufgaben erledigen, die die Kooperation anderer erfordern, gegenüber denen man 

möglicherweise nicht über die notwendige Aufsichtsbefugnis verfügt
- Mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen
- Ungestüme Kinder oder gebrechliche Personen wie Patienten oder ältere Menschen heben
- In unbequemen Positionen arbeiten, eine begrenzte Zahl von Muskeln wiederholt 

einsetzen und dabei lange in der gleichen Position bleiben
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16 Diese Tabelle findet sich in zahlreichen im Quellennachweis aufgeführten Dokumenten zur Tätigkeitsbewertung.
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Verantwortung
- Den vertraulichen Charakter sensibler Informationen schützen, beispielsweise in 

Bezug auf geplante Entlassungen, Gehälter von Personen, Boni, krankheitsbedingte 
Fehlzeiten, Fluktuation

- Die Logistik von Tagungen oder Konferenzen organisieren, Patienten, Kinder und ältere 
Menschen versorgen und betreuen

- Ausbildung und Anleitung von neu eingestelltem Personal
- Arbeit koordinieren, sich um Zeitpläne, Produktionsprozesse und Geräte sowie Hilfs- 

und Betriebsmittel kümmern

Arbeitsbedingungen
- Stress, verursacht durch Lärm in einer Halle oder einem mit zu vielen Personen 

besetzten Büro
- Exposition gegenüber Krankheiten
- Stress durch die Entgegennahme von Kundenbeschwerden
- Monotoner Charakter von Aufgaben
- Unregelmäßige oder nicht vorhersehbare Arbeitszeiten
- Stress aufgrund vieler und häufig unvorhersehbarer Arbeitsanforderungen
- Exposition gegenüber Reizstoffen oder gesundheitsgefährdenden Produkten wie 

Reinigungsmitteln

RIGOROSES DESIGN VON FRAGEBÖGEN

Eine Reihe von Bedingungen sollte erfüllt sein, um Antworten zu erhalten, die akkurat, vollständig und 
aktuell sind, Merkmale, die zeigen, dass der Fragebogen rigoros ist.

 � Die erste Bedingung ist, dass die Fragen die Tätigkeitsanforderungen betreffen müssen, 
nicht die Merkmale der Person, die die Tätigkeit ausübt. Manche Personen haben einen 
höheren Abschluss, üben jedoch eine Tätigkeit aus, die nur einen niedrigeren Abschluss erfordert. 
Gleichermaßen sollte nicht vergessen werden, dass der Fragebogen der Bewertung von Tätig-
keiten dient, nicht der Leistungsbewertung der Personen, die die Tätigkeit ausüben. Die Fragen 
sollten deshalb klar formuliert werden, um diese Art von Unklarheit zu vermeiden. Anstatt bei-
spielsweise zu erfragen, wie viele Jahre höherer Bildung Beschäftigte absolviert haben oder wie 
viele Jahre Berufserfahrung sie haben, sollte nach den Abschlüssen und der Erfahrung gefragt 
werden, die die Tätigkeit erfordert.

 � Zweitens ist das Ziel der Tätigkeitsbewertung, so weit wie möglich objektive Fakten zu erhalten. 
Fragen in Bezug auf die Wahrnehmungen von Auskunftgebenden sollten deshalb ver-
mieden werden, weil sie bei derselben Aufgabe stark voneinander abweichen können. Eine 
Frage wie:

Empfinden Sie Ihre Arbeit als monoton?

sollte ersetzt werden durch:

Müssen Sie sich auf repetitive Aufgaben konzentrieren? 
Wie lange dauern diese Aufgaben? (Schlagen Sie eine Skala vor)

Solange der Fragebogen eng mit dem gewählten Bewertungsverfahren übereinstimmt, das die im 
vorherigen Kapital beschriebenen Anforderungen in Bezug auf die Genderneutralität erfüllt, sollte er 
auch frei von geschlechtsspezifischen Bewertungen sein.

Auch wenn dies heute seltener vorkommt, ist ein weiterer Fehler, der vermieden werden sollte, die 
Verwendung nicht genderneutraler Tätigkeitsbezeichnungen wie Putzfrau oder Stewardess.
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Anstatt also ihre Wahrnehmungen in Bezug auf den monotonen Charakter der Aufgabe kundzu-
tun, die sich von Person zu Person unterscheiden können, liefern die Auskunftgebenden objektive 
Fakten.

 � Fragen sollten auch nicht mehrere Komponenten enthalten, weil die Interpretation der Ant-
worten dann schwierig sein wird. Wenn beispielsweise die folgende Frage gestellt wird:

Sind Sie verantwortlich für: Erklärung von Projektergebnissen, Ausbildung ande-
rer Beschäftigter und Koordinierung einer Arbeitsgruppe?

geht aus einer bejahenden Antwort nicht hervor, welche Verantwortlichkeiten die betreffende Per-
son hat. Es ist besser, separate Fragen zu jedem dieser Elemente zu stellen, um zwischen den 
Tätigkeiten, die nur eine dieser Anforderungen betreffen, und denjenigen unterscheiden zu kön-
nen, die zwei oder drei von ihnen betreffen.

 � Schlussendlich sollten Fragen so formuliert werden, dass die Beantwortung akkurate Informati-
onen liefert. Folglich sollten unklare Fragen vermieden werden. Beispielsweise sollte eine 
Frage wie:

Sind Ihre Aufgaben körperlich anstrengend?

ersetzt werden durch:

Müssen Sie bei der Erledigung Ihrer Aufgaben Geräte, Kisten oder Ordner 
transportieren?

Geben Sie das Gewicht an (Skala)

Geben Sie die Häufigkeit an (Skala)

Bei der Bewertung lässt sich auf diese Weise besser einschätzen, wie hoch die Belastung ist, und 
es können präzisere Vergleiche zwischen Tätigkeiten angestellt werden.

Tabelle 5.7 Beispiele für aktive Verben

WAHL DES VOKABULARS

Das bei der Formulierung von Fragen verwendete Vokabular muss einfach, auf das Unterneh-
men zugeschnitten und für die Auskunftgebenden leicht verständlich sein. Komplexe 
Formulierungen und Fachbegriffe sollten so weit wie möglich vermieden werden, sofern sie nicht 
Teil des üblichen Vokabulars sind.

Ein anderer Aspekt, der die Bewertung beeinflussen kann, ist die Verwendung von Begriffen, die 
eine Tätigkeit abwerten, beispielsweise:

 � routinemäßig �   grundlegend  �   einfach �   allgemein  �   ausschließlich

Die Verwendung von Begriffen, die Tätigkeitsanforderungen abwerten, sollte folglich vermieden 
werden.

Schlussendlich sollten bei der Beschreibung von Aufgaben (zweiter Teil des Fragebogens) aktive 
Verben verwendet werden.

senden prüfen planen vertreten
anpassen fragen verbinden überarbeiten
klarstellen durchführen empfehlen auswählen
zeigen motivieren sammeln für etwas sorgen
unterscheiden normalisieren beilegen erproben
aufrechterhalten organisieren aufzeichnen senden
etablieren teilnehmen noch einmal lesen transportieren
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Andererseits sollten passivere Arten der Formulierung vermieden werden, will sie wahrscheinlich zur 
Unterbewertung der Bedeutung des Beitrags einer Tätigkeit führen. Beispiele hierfür sind:

 � sicherstellen, dass etwas gesendet wird �   sich um die Instandhaltung kümmern

 � darüber nachdenken, etwas anzupassen �   nicht vergessen, etwas einzurichten, usw.

VORTEST

Vor der allgemeinen Ausgabe des Fragebogens muss er an einigen Personen getestet werden, die 
die wichtigsten frauendominierten und männerdominierten Tätigkeiten ausüben. Diese Tätigkeiten 
sollten in hohem Maß repräsentativ für das gesamte Unternehmen sein und zu einem gewissen Grad 
Referenztätigkeiten darstellen. Die für diesen Schritt Verantwortlichen können auch den Fragebogen 
vollständig ausfüllen. Dieser Schritt hilft, die Einhaltung der Genderneutralität zu überprüfen: Wenn 
beispielsweise festgestellt wird, dass die ausgewählten Fragen tendenziell für männerdominierte Tätig-
keiten höhere Werte als für frauendominierte Tätigkeiten ergeben, muss der Fragebogen überarbeitet 
werden.

Der Vortest kann auch ergeben, dass einige Tätigkeitsanforderungen vergessen wurden.

Schlussendlich hilft dieser Prozess, sicherzustellen, dass der Fragebogen rigoros ist sowie insbeson-
dere dass Fragen von den Auskunftgebenden klar verstanden werden und Antworten nicht vage sind. 
Nach der Analyse der Ergebnisse des Vortests kann der Fragebogen abgeschlossen werden.

MÜNDLICHE BEFRAGUNGEN

Aus verschiedenen Gründen wird nicht empfohlen, ausschließlich mündliche Befragungen durchzu-
führen. Sie erfordern viel Zeit, was unvermeidlich zu einer nicht erwünschten Verringerung der Zahl 
der befragten Personen führt. Wenn die Person, die die Befragung durchführt, nicht gut geschult ist, 
beeinflusst sie außerdem wahrscheinlich die Antworten und kann geschlechtsspezifische Bewertun-
gen einführen. Aufgrund des personalisierten Charakters mündlicher Befragungen ist schlussendlich 
der Grad der Detailliertheit der gewonnenen Informationen möglicherweise nicht einheitlich.

Persönliche Befragungen können jedoch als ein zusätzliches Mittel zur Informationsge-
winnung genutzt werden, insbesondere um bestimmte Informationen in den Fragebögen zu klären 
oder fehlende Informationen zu vervollständigen. Die Person, die die Befragung durchführt, muss die 
mit Hilfe des Fragebogens gewonnenen Informationen überprüfen und eine Liste von Aspekten erstel-
len, die geklärt werden müssen. Ferner wird sie den Fortschritt der Befragung gründlich planen und 
die Fragen im Voraus vorbereiten müssen.

BEOBACHTUNG

Die Beobachtung von Arbeitsplätzen kann ebenfalls genutzt werden, um die mit Hilfe des Fragebo-
gens gewonnenen Informationen zu vervollständigen. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen eine 
Tätigkeitsanforderung schriftlich oder mündlich schwer zu erklären ist. Die Person, die die Beob-
achtung durchführt, muss eine genaue Vorstellung davon haben, was sie durch Beobachtung in 
Erfahrung bringen will.
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AUFGABENBESCHREIBUNG

Die Aufgabenbeschreibungen, die in einem Unternehmen vor dem Prozess der Tätig-
keitsbewertung verwendet wurden, eignen sich grundsätzlich nicht als eine Quelle 
von Informationen zum Inhalt von Tätigkeiten zum Zweck der Herstellung von Entgeltgleichheit.  
Dies hat mehrere Gründe:

 Ä Sie enthalten im Allgemeinen keine den Bewertungskriterien in Bewertungsverfahren 
entsprechenden Daten, insbesondere zu Belastungen und Arbeitsbedingungen.

 Ä Sie sind häufig alt und stammen aus einer Zeit, in der die Beschäftigten für die beschrie-
bene Tätigkeit angeworben wurden.

 Ä Sie sind nicht für alle Tätigkeiten standardisiert.

Nachdem die Daten jedoch erhoben und analysiert wurden, können auf der Grundlage des weiter 
oben beschriebenen zweiten Teils des Fragebogens neue Tätigkeitsbeschreibungen verfasst wer-
den, die nützlich und aktuell sind.

AUSGABE DES FRAGEBOGENS
 
Bei der Ausgabe des Fragebogens sollten dieselben Anforderungen erfüllt werden wie bei seiner 
Entwicklung: Die Genderneutralität muss sichergestellt werden und der Fragebogen muss rigoros 
sein, das heißt, die erhobenen Daten sollten akkurat, präzise, vollständig und aktuell sein.

 � Personen, die die Tätigkeiten ausüben, die bewertet werden sollen, sind die 
zuverlässigste Informationsquelle, weil sie diejenigen sind, die die verschiedenen Aufga-
ben tagtäglich erfüllen, und bei ihnen deshalb die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass 
sie akkurate, vollständige und aktuelle Informationen zur Verfügung stellen.

 � Vorgesetzte dürfen nicht als vorrangige Informationsquelle betrachtet werden, 
sind jedoch eine wichtige zusätzliche Quelle und sollten gebeten werden, die Fragebögen 
gemeinsam mit den Beschäftigten auszufüllen und sie gegebenenfalls zu kommentieren. 
Wenn die Antworten der Beschäftigten von denen der/des Vorgesetzten abweichen, müs-
sen die Kommissionsmitglieder entscheiden, wem sie mehr vertrauen möchten.

Soweit dies möglich ist, sollten die Informationen zu den bewertenden Tätigkeiten von allen 
Beschäftigten eingeholt werden, die diese Tätigkeiten ausüben, und nicht nur von einer Stichprobe 
von Beschäftigten. Je repräsentativer die Auskunftgebenden sind, desto zuverlässiger sind die 
Ergebnisse. Einen strukturierten Fragebogen von allen Beschäftigten ausfüllen zu lassen, erhöht 
nicht die Kosten. Bei offenen Fragebögen und insbesondere bei mündlichen Befragungen kann 
es aus Machbarkeitsgründen notwendig sein, nur eine Stichprobe der Beschäftigten zu befragen.

Für alle Beschäftigten sollten Informationsveranstaltungen zu dem Fragebogen angebo-
ten werden. Die Beschäftigten sollten präzise Informationen zu den folgenden Punkten erhalten:

 Ä den Zielen des Fragebogens;

 Ä wie er ausgefüllt wird;

 Ä welche Themen er abdeckt.

Wenngleich dies schriftlich vermittelt werden kann, ist es besser, Gruppensitzungen zur münd- 
lichen Weitergabe von Informationen zu organisieren, damit die Beschäftigten Fragen stellen oder 
Kommentare abgeben können. Um den Prozess zu beschleunigen und einen hohen Rücklauf zu 
erhalten, können die Fragebögen auch in diesen Gruppensitzungen ausgefüllt werden.
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BEDEUTUNG

Wenn alle Beschäftigten teilnehmen, stärkt dies ihr Vertrauen in das Bewertungsverfahren und in die 
Zuverlässigkeit seiner Resultate, was mittel- und langfristig ein unbestreitbarer Vorteil ist. Dies wird 
wiederum helfen, Forderungen nach einer Überprüfung der Resultate zu vermeiden oder zumindest 
zu verringern, und so zur Aufrechterhaltung eines harmonischeren Betriebsklima beitragen.
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Checkliste

 � Ist das Verfahren zur 
Informationsgewinnung für alle Tätigkeiten 
standardisiert?

 � Wurde ein Vortest durchgeführt?

 � Beziehen sich die zur Veranschaulichung 
der Fragen verwendeten Beispiele 
auf sowohl frauendominierte als auch 
männerdominierte Tätigkeiten?

 � Wurden die häufig übersehenen 
Anforderungen frauendominierter 
Tätigkeiten berücksichtigt?

 � Ist das in den Fragen verwendete 
Vokabular für alle Beschäftigten leicht 
verständlich?

 � Beziehen sich die Fragen auf die 
Tätigkeiten und nicht auf die Personen, 
die sie ausüben?

 � Sind die Fragen klar und präzise?

 � Wurde darauf geachtet, die Aufnahme 
mehrerer Kriterien in eine einzelne Frage 
zu vermeiden?

 � Erhielten die Beschäftigten die 
notwendigen Informationen darüber, wie 
der Fragebogen ausgefüllt werden soll?

 � Ist die Vertraulichkeit der Antworten 
garantiert?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „nein“ 
beantwortet haben, müssen Sie die 
Gründe dafür untersuchen. Wenn 
keine zufriedenstellende Erklärung 

gefunden werden kann, müssen Sie Ihre 
Entscheidung ändern.
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Analyse der Erhebungen

INHALT - KAPITEL 6

KAPITEL6Analyse der 
Erhebungen

REIHENFOLGE DER VORGEHENSWEISE:

Einen Identifikationsdatensatz für jede Tätigkeit anlegen

Aufgabenbeschreibungen erstellen

Tätigkeitsprofile erstellen

Genderneutralität sicherstellen

Konsistenz sicherstellen

ZIELE

Ziel der Analyse der Resultate des Fragebogens ist, für 
jede Tätigkeit:

- einen Identifikationsdatensatz,
- eine Aufgabenbeschreibung und
- ein Profil zu erstellen, aus dem für jeden Bewer-

tungssubfaktor die Stufe hervorgeht, die dieser 
Tätigkeit zugeordnet wurde.

Dieses dritte Element ist am wichtigsten, weil nach der 
Erstellung des Tätigkeitsprofils die jedem der Subfaktoren 
zugeordnete Stufe unter Verwendung des Gewichtungs-
rasters in Punkte umgerechnet wird (Kapitel 7). Die 
Gesamtzahl der Punkte für jede Tätigkeit entspricht dann 
ihrem Wert. Dieser entscheidende Schritt ist mit einem 
großen Subjektivitätsrisiko verbunden, das der Grund für 
den in diesem Abschnitt vorgeschlagenen Prozess ist.
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EINEN IDENTIFIKATIONSDATENSATZ FÜR JEDE TÄTIGKEIT 
ANLEGEN

Der erste Schritt, der vollzogen werden muss, besteht aus der Dateneingabe und -analyse, die im Fall 
eines geschlossenen Fragebogens relativ rasch computerisiert werden können. Ein halbstrukturierter 
Fragebogen mit einer begrenzten Zahl häufig klar formulierter offener Fragen erfordert dagegen etwas 
mehr Zeit.

Nachdem alle Antworten der Beschäftigten, die die gleiche Tätigkeit ausüben, zusammengefasst 
wurden, müssen die Kommissionsmitglieder sie vergleichen und auswerten, um pro Tätigkeit einen 
Identifikationsdatensatz zu erstellen, der rein faktische Daten enthält, die zur besseren Einordnung 
der zu bewertenden Tätigkeit verwendet werden.

Um geschlechtsspezifische Bewertungen zu vermeiden, sollten Tätigkeitsbezeichnungen nicht 
mit einem Geschlecht assoziiert werden. Die meisten Praktiker empfehlen, das Entgelt für 
die Tätigkeit nicht in den Datensatz einzutragen; manche schlagen sogar vor, die Tätigkeitsbe-
zeichnung durch einen Code zu ersetzen, um die Personen, die die Bewertungen vornehmen, nicht 
zu beeinflussen. Des Weiteren wird empfohlen, die Hierarchieebene wegzulassen, weil auch sie die 
bewertenden Personen beeinflussen könnte.

Tabelle 6.1 Identifikationsdatensatz

Tätigkeitsbezeichnung Abteilung oder Dienst

Betriebsstätte

Name der/des Vorgesetzten Funktion der/des Vorgesetzten
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AUFGABENBESCHREIBUNGEN ERSTELLEN

Die Beschreibung der Aufgaben zu jeder Tätigkeit erfolgt ebenfalls auf der Grund-
lage der Antworten der Beschäftigten, die die jeweilige Tätigkeit ausüben. Nachdem 
alle für eine bestimmte Tätigkeit erhaltenen Antworten untersucht wurden, sollten 
die Anforderungen, die am schlüssigsten zu sein scheinen, verwendet werden, um 
eine Standardbeschreibung zu entwickeln. Diese Beschreibungen sollten methodisch 
ausgearbeitet werden und die Hauptpflichten und -verantwortlichkeiten im Zusammen-
hang mit der jeweiligen Tätigkeit, die geforderten Qualifikationen und Kenntnisse sowie 

die Arbeitsbedingungen enthalten, unter denen die Tätigkeit ausgeübt wird.

Tabelle 6.2 Aufgabenbeschreibungen

Die vier  

Bewertungs-

kriterien  

verwenden

Um geschlechtsspezifische Bewertungen zu vermeiden, sollten die folgenden Bedingungen 
erfüllt sein:

 � Der komparative Grad an Detailliertheit und Präzision sollte bei frauendominierten 
und männerdominierten Tätigkeiten identisch sein. An Arbeitsplätzen wird beobach-
tet, dass herkömmlicherweise die Aufgabenbeschreibungen bei frauendominierten Tätigkeiten 
kurz sind und drei oder vier Aufgaben umfassen, während sie bei männerdominierten Tätig-
keiten detailliert sind und sechs bis acht Aufgaben enthalten. Manche Verfasser vertreten die 
Position, dass alle Aufgabenbeschreibungen mindestens sechs und höchstens zehn Aufgaben 
enthalten sollten.

Tätigkeitsbeschreibung

Aufgaben und Hauptverantwortlichkeiten
Listen Sie in der Reihenfolge ihrer Bedeutung die Hauptverantwortlichkeiten der Position 
auf und geben Sie für jede von ihnen den Inhalt, die verwendeten Mittel und das Ziel an.

Aufsicht/Leitung
Art der Aufsichts- oder Leitungsfunktion bei der Tätigkeit

Folgen von Fehlern
Geben Sie an, ob die Arbeit überprüft wird und von wem.
Geben Sie die Folgen von Fehlern an.

Kontakte
Grund für Kontakte und Ebene der Kontakte

Erforderliche(s) Wissen/Erfahrung
Anforderungen in Bezug auf Bildung, Spezialausbildung sowie Qualifikationen und 
Kenntnisse
Art der notwendigen Arbeitserfahrung

Verwendete Ausrüstung
Wichtigste verwendete Werkzeuge und Geräte und prozentualer Anteil an der Arbeitszeit, 
während der sie verwendet werden

Arbeitsbedingungen
Betriebsstätte, Art des Arbeitsplatzes, Umfeld, potenzielle Gefahrenquellen
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 � Die Verwendung aktiver Verben sollte gegenüber der Verwendung passiver bevorzugt 
werden. Letztere werden häufig verwendet, um die Aufgaben bei frauendominierten Tätigkeiten 
zu beschreiben.

 � Um diese beiden Bedingungen besser erfüllen zu können und sicherzustellen, dass die Beschrei-
bungen konsistent sind, sollte für beide Arten von Tätigkeiten ein standardisiertes Format 
eingehalten werden.

TÄTIGKEITSPROFILE

Tätigkeitsprofile werden auf der Grundlage der Antworten im dritten Teil des Fragebogens 
erstellt und decken alle für das Verfahren ausgewählten Subfaktoren ab. Die Arbeit der 
Kommission umfasst vor allem, die Stufe jedes Subfaktors für jede Tätigkeit zu bestimmen 
und zu validieren. Dieser Prozess muss die Bedingung der Genderneutralität erfüllen und 
rigoros sein.

Subfaktoren 

verwenden

Tabelle 6.3 Tätigkeitsprofil

SUBFAKTOREN PRÄSENTATION DER 
TÄTIGKEITSANFORDERUNGEN

SUBFAKTORSTUFE BEGRÜNDUNG

Wissen

Erfahrung/Ausbildung

Komplexität

Körperliche Belastung

Geistige Belastung

Kommunikation 

Folgen von Fehlern

Personelle und materielle 
Ressourcen

Physische Umwelt

Risiken

Geschlechtsspezifische Bewertungen bei der Analyse von Resultaten

Quellen geschlechtsspezifischer Bewertungen
Wahrnehmungen in Bezug auf die verschiedenen zu bewertenden Tätigkeiten können leicht Einfluss 
auf die Entscheidungen der Kommission haben. Bei allen Entscheidungen muss den folgenden Effek-
ten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden:

 � Der Halo-Effekt kann beobachtet werden, wenn bei einer Tätigkeit eine hohe Stufe für 
einen Subfaktor festgelegt wird, der als prestigeträchtig gilt, beispielsweise der geforderte Ausbil-
dungsabschluss, und davon abgeleitet wird, dass der Tätigkeit auch für andere Subfaktoren eine 
hohe Stufe zugeordnet werden muss. Es gibt jedoch auch den umgekehrten Halo-Effekt, der 
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dazu führen kann, dass für Tätigkeiten, deren Anforderungen beispielsweise in Bezug auf den 
Bildungsabschluss niedrig sind, niedrige Stufen vergeben werden.

 � Der Einfluss der Hierarchieebene kann ebenfalls eine Quelle geschlechts-
spezifischer Bewertungen sein, weil die Tätigkeiten von Frauen überwiegend auf mittleren oder 
niedrigen Hierarchieebenen angesiedelt sind. Bei der Bewertung können höhere Hierarchie- 
ebenen bei mehreren Kriterien mit hohen Stufen korreliert werden, was nicht zwingend korrekt 
ist. Das Gegenteil kann bei Tätigkeiten für Nachwuchskräfte geschehen.

 � Der Einfluss des Entgelts kann einen ähnlichen Effekt haben, das heißt, es wird 
angenommen, dass hoch vergütete Fachtätigkeiten hohe Anforderungen in Bezug auf verschie-
dene Subfaktoren haben müssen, was de facto vielleicht nicht der Fall ist.

 � Der Verfügbarkeitseffekt bezieht sich auf die sichtbarsten Aspekte eines 
Berufs: Beispielsweise kann der sichtbarste und bekannteste Teil der Tätigkeit von Sekretariats-
fachkräften – Textverarbeitung – andere geforderte Aufgaben wie Ablage oder Texte verfassen 
und überarbeiten verdecken. Bei den Bewertungen kann es geschehen, dass den weniger 
vertrauten Kriterien weniger Aufmerksamkeit gewidmet und ihnen folglich niedrigere Stufen 
zugeordnet werden.

 � Emotionale Bewertungen beziehen sich auf Tätigkeiten, die innerhalb der 
Kommission vertreten sind und gegenüber denen die Kommissionsmitglieder deshalb vielleicht 
weniger objektiv eingestellt sind, sodass sie sie höher einstufen.

Bewährte Beispiele für gute Praxis zur Vermeidung geschlechtsspezifischer Bewertungen
Stufen sollten immer einem Subfaktor zugleich für alle Tätigkeiten zugeordnet wer-
den, das heißt, es sollte ein Subfaktor nach dem anderen und nicht eine Tätigkeit 
nach der anderen bewertet werden. Folglich wird allen Tätigkeiten eine Stufe für den Subfak-
tor Konzentration zugeordnet, dann allen Tätigkeiten eine Stufe für den Subfaktor Vertraulichkeit 
von Informationen, und anschließend wird der gleiche Prozess für den Subfaktor Psychologisches 
Umfeld durchgeführt usw. Diese Vorgehensweise hat mehrere Vorteile:

 � Wenn jede Tätigkeit separat bewertet wird, wird der Vergleichsansatz beeinträchtigt, der die 
Grundlage des Prozesses bildet.

 � Die Bewertung auf der Grundlage Kriterium nach Kriterium garantiert, dass ein standardisierter 
Prozess auf alle Tätigkeiten angewendet wird.

 � Die Kommissionsmitglieder werden nicht durch ihre Meinung zu einer Tätigkeit insgesamt beein-
flusst, und der Halo-Effekt kann folglich vermieden werden.

Bewertung in variabler Reihenfolge nach dem Zufallsprinzip Für jeden der Subfaktoren 
sollte der Reihenfolge, in der die Tätigkeiten bewertet werden, nicht eine Berufsgruppe oder eine 
Tätigkeitenklasse zugrunde gelegt werden, um den Einfluss geschlechtsspezifischer Vorurteile zu 
vermeiden. Die Reihenfolge sollte stattdessen nach dem Zufallsprinzip festgelegt werden. Dies 
wird im nachstehenden Beispiel veranschaulicht.

Für den Subfaktor Wissen werden die Tätigkeiten in der folgenden Reihenfolge bewertet: Tätigkeit 
A, Tätigkeit C, E, F, B, D

Für den Subfaktor Geistige Belastung lautet die Reihenfolge: F, D, A, E, C, B

Für den Subfaktor Komplexität ist sie: E, B, F, D, C, A.

So vorzugehen, macht es für die Bewertenden schwieriger, sich daran zu erinnern, welche Stufen 
sie jeder Tätigkeit im vorgehenden Schritt zugeordnet haben.
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Bei der Bewertung möglicherweise auftretende Probleme
Nachstehend werden einige Beispiele von Problemen aufgeführt, die während des Bewertungspro-
zesses auftreten können, jeweils gefolgt von vorgeschlagenen Lösungen.

PROBLEM 1  Die Beschreibung der mit einer Tätigkeit verbundenen Anforderungen 
kann vage oder unklar erscheinen und die Kommissionsmitglieder können 
Schwierigkeiten haben, sie zu bewerten. Dies ist bisweilen bei Tätigkeiten der 
Fall, mit denen die Kommissionsmitglieder nicht sehr vertraut sind.

LÖSUNG  Es wird empfohlen, Personen, die die Tätigkeit ausüben, und Vorgesetzte um 
Klarstellungen zu ersuchen. In solchen Fällen können mündliche Befragungen 
ebenfalls nützlich sein.

PROBLEM 2  Die zu einer Tätigkeit erhobenen Informationen sind unvollständig.

LÖSUNG  Eine Reihe von Beschäftigten, die die Tätigkeit ausüben, und Vorgesetzte sollten 
kontaktiert und ersucht werden, sie zu vervollständigen. Wie im vorherigen 
Fall ist es hier wichtig, eine Lösung zu vermeiden, die auf Eindrücken von 
Kommissionsmitgliedern oder nicht überprüften Hypothesen basiert.

PROBLEM 3  Trotz ausführlicher Diskussionen können sich die Kommissionsmitglieder nicht 
auf eine Stufe verständigen.

LÖSUNG  In diesem Fall sollte die Tätigkeit, die Schwierigkeiten bereitet, zurückgestellt 
und, nachdem andere ähnliche Tätigkeiten bewertet wurden, später wieder 
aufgenommen werden.

PROBLEM 4  Einige Kommissionsmitglieder tendieren dazu, unabhängig von der Tätigkeit 
oder dem Kriterium, die/das gerade erörtert wird, stets eine durchschnittliche 
Stufe zuzuordnen. Dies beruht darauf, dass sie sich ihres Urteils nicht sicher 
sind oder das Ziel des Prozesses nicht verstanden haben.

LÖSUNG  Die Betreffenden sollten daran erinnert werden, wie vorgegangen werden soll 
und was das Ziel ist.
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BEWERTUNGEN ÜBERPRÜFEN
 
Wenn alle Tätigkeiten bewertet wurden, müssen die Bewertungen überprüft werden, um sicherzu-
stellen, dass sie genderneutral sind und dass die Resultate konsistent sind.

Genderneutralität sicherstellen
Dies umfasst, sicherzustellen, dass die Stufen gleichmäßig auf frauen- und männerdominierte 
Tätigkeiten verteilt wurden. Wenn beispielsweise festgestellt wird, dass bei frauendominierten 
Tätigkeiten für die meisten Subfaktoren im Allgemeinen durchschnittliche oder niedrige Stufe zuge-
ordnet wurden, während das Gegenteil für männerdominierte Tätigkeiten gilt, bedeutet dies, dass 
das Verfahren möglicherweise diskriminierend war. Im Einzelfall kann der folgende Test angewen-
det werden (dessen Ergebnisse in vereinfachter Form Tabelle 6.4 veranschaulicht).

Die Stufe, die jedem Subfaktor für jede bewertete Tätigkeit zugeordnet wird, wird schriftlich notiert. 
Beispielsweise wurde dem Subfaktor Tätigkeitsspezifisches Wissen bei der Vorgesetztentätig-
keit die Stufe 3, bei der Tätigkeit von Fachkräften für Programmierung/Analyse die Stufe 4 usw. 
zugeordnet.

Um zu ermitteln, ob eine geschlechtsspezifische Bewertung vorliegt, kann für jeden Subfaktor der 
Durchschnitt der zugeordneten Stufen bei männerdominierten beziehungsweise frauendominier-
ten Tätigkeiten berechnet werden. Beispielsweise wurden bei männerdominierten Tätigkeiten dem 
Subfaktor Tätigkeitsspezifisches Wissen die folgenden Stufen zugeordnet:

3 + 4 + 2 + 1, was einen Durchschnittswert von 10/4 = 2,5 ergibt.

Bei frauendominierten Tätigkeiten wurden dem Subfaktor die folgenden Stufen zugeordnet:

4 + 4 + 3 + 5 = 16/4 = 4,0.

Der Durchschnittswert bei frauendominierten Tätigkeiten ist 1,5 Punkte höher als der Durch-
schnittswert bei männerdominierten Tätigkeiten. Es kann deshalb gefolgert werden, dass in dieser 
Organisation und für die in dieser Organisation bewerteten Tätigkeiten der Subfaktor Tätigkeitsspe-
zifisches Wissen frauendominiert ist.

Nachdem alle Durchschnittswerte berechnet wurden, kann für die Subfaktoren Körperliche 
Belastung und Arbeitsbedingungen festgestellt werden, dass der Durchschnittswert bei män-
nerdominierten Tätigkeiten höher ist als bei frauendominierten Tätigkeiten. Dies führt zu der 
Folgerung, dass in dem hier untersuchten Beispiel diese Subfaktoren männerdominiert sind.17 Das 
Gegenteil gilt für die Subfaktoren Tätigkeitsspezifisches Wissen, Kommunikation und Verantwortung 
für Personen, die in diesem Beispiel als frauendominierte Subfaktoren eingestuft würden. Um 
die Genderdominanz eines Subfaktors zu bestimmen, müssen sich die Durchschnittswerte um 
mindestens 1 unterscheiden. Aus der nachstehenden Tabelle kann abgelesen werden, dass der 
Unterschied beim Subfaktor Geistige Belastung weniger als 1 beträgt, woraus folgt, dass dieser 
Subfaktor als genderneutral eingestuft wird.

17 In anderen Beispielen könnte dies unterschiedlich sein.
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Tabelle 6.4 Genderneutralität bei der Zuordnung von Stufen

Genderdominierte 
Tätigkeiten

Stufen von Subfaktoren pro Tätigkeit

Tätigkeits-
spezifisches 

Wissen

Kommuni-
kation

Geistige  
Belastung

Körperliche 
Belastung

Verantwortung 
für Personen

Arbeits- 
bedingungen

Vorgesetzte/Vorgesetzter 3 3 3 3 3 4

Fachkraft für 
Programmierung/Analyse 4 3 5 2 1 2

Fachkraft für Schweißen 2 1 2 4 1 5

Lagerarbeiter/-in 1 1 2 4 1 3

Stufendurchschnitte 
männerdominierter 
Tätigkeiten

2.5 2.0 3.0 3.3 1.5 3.5

Buchhaltungsfachkraft 4 3 4 1 1 2

Computergrafik-
Techniker/in 4 3 3 2 1 2

Kundendienstleiter/-in 3 3 3 2 3 3

Personalsachbearbeiterin 5 5 5 1 5 3

Stufendurchschnitte 
männerdominierter 
Tätigkeiten

4 3.5 3.8 1.5 2.5 2.5

Genderdominanz des 
Subfaktors

Frauen-
dominiert 

Frauen-
dominiert 

Neutral
Männer- 
dominiert 

Frauen-
dominiert 

Männer- 
dominiert 

Es kann also festgestellt werden, dass von sechs Subfaktoren zwei männerdominiert, drei frauen-
dominiert und einer genderneutral sind, was zu der Folgerung führt, dass die Verteilung der Stufen 
recht ausgewogen ist und bei ihrer Zuordnung keine geschlechtsspezifischen Bewertungen erfolgten. 
Wenn dagegen von sechs Subfaktoren vier männerdominiert, einer frauendominiert und ein gender-
neutral oder fünf männerdominiert und einer frauendominiert gewesen wären, wäre es notwendig 
gewesen, die Ursachen für ein solches Resultat zu ermitteln und sie gegebenenfalls zu korrigieren. 
Zusammenfassend ermöglicht dieser Test, zu bestimmen, ob ein markantes Ungleichgewicht bei der 
Stufenverteilung vorliegt, und – wenn dies der Fall ist – die Ursachen eines solchen Ungleichgewichts 
zu ergründen und es zu beheben.18

Konsistenz19

Dies umfasst im Wesentlichen die Verteilung der Stufen, die jedem der Subfaktoren zugeordnet wur-
den. In diesem Kontext muss insbesondere bestimmt werden, ob sie überwiegend um eine Stufe 
konzentriert sind. Die Fälle, die überprüft werden müssen, sind nachstehend mit Hilfe von Grafiken 
beschrieben. Es wird angenommen, dass die dem überprüften Subfaktor zugeordneten Stufen von 
1 bis 5 reichen.

18 Der Einfachheit halber wurde das Verfahren für eine Stichprobe von Tätigkeiten und nur einige Bewertungskriterien durchgeführt. In der 
Realität sollte es für alle Subfaktoren und für alle bewerteten Tätigkeiten durchgeführt werden.

19 Auf der Grundlage von Canadian Human Rights Commission (o. D.).
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FALL 1: Die Stufenverteilung ist rautenförmig, das heißt, bei den meisten Tätigkeiten, die durch 
senkrechte Striche repräsentiert werden, wurde diesem Subfaktor die Stufe 3 zugeordnet, während 
bei einer sehr kleinen Zahl von Tätigkeiten eine höhere oder niedrigere Stufe zugeordnet wurde.
          
           ll
           ll
 lllllllllll  
               lll
            l

FALL 2: Die Stufenverteilung ist dreiecksförmig, das heißt, bei den meisten Tätigkeiten wur-
de diesem Subfaktor die Stufe 1 zugeordnet, während bei einigen anderen höhere Stufen  
zugeordnet wurden.

             l
            l
            ll
           lll
                 lllllllllll 

FALL 3: Die Stufenverteilung entspricht einem auf dem Kopf stehenden Dreieck, das heißt, bei 
den meisten Tätigkeiten wurde diesem Subfaktor die Stufe 5 zugeordnet, während bei einigen 
anderen niedrigere Stufen zugeordnet wurden.

      llllllllllllll
                    llll
           ll
           ll
           ll 

Wenn bei der überwiegenden Mehrheit der Tätigkeiten festgestellt wird, dass einem bestimmten 
Subfaktor nur eine Stufe zugeordnet wurde, bedeutet dies, dass es zwischen ihnen in Bezug auf 
diesen Aspekt fast keine Unterscheidung gibt. In diesem Fall muss die Kommission entscheiden, 
ob das Prinzip, das jeder dieser Verteilungen zugrunde liegt, annehmbar ist. Sie muss also ihre 
Interpretation des fraglichen Subfaktors und die aufgezeichneten Begründungen überprüfen und 
gegebenenfalls mit den Zuständigen für fachliche Beratung, Personen, die die Tätigkeiten ausüben 
und den betreffenden Vorgesetzten Gespräche führen.

Nach der Durchführung der Konsistenzprüfung kann mit dem nächsten Schritt fortgefahren wer-
den, in dem das Tätigkeitsprofil verwendet wird, um auf der Grundlage des Gewichtungsrasters 
Punkte zuzuordnen.

BEDEUTUNG

Die oben beschriebene Tätigkeitenanalyse ist für Arbeitgeber mit vielfältigem Nutzen verbunden, 
insbesondere im Personalwesen, das heißt im Zusammenhang mit der Anwerbung, Auswahl und 
Beförderung von Beschäftigten. Sie ermöglicht Arbeitgebern de facto, mehr über die tatsächlichen 
Tätigkeitsanforderungen in Erfahrung zu bringen und so die Qualitäten von Bewerbern besser mit 
den Anforderungen von Stellen in Einklang zu bringen, die durch interne Personalentwicklung oder 
externe Rekrutierung besetzt werden sollen. Sie kann folglich die Personalfluktuation als Folge 
falscher Entscheidungen bei der Einstellung und die damit verbundenen hohen Kosten verringern.

 
Analyse der Erhebungen



66

 

 � Haben die Kommissionsmitglieder die 
Begründungen für alle ihre Entscheidungen im 
Rahmen der Bewertung schriftlich dokumentiert?

 � Haben sich die Kommissionsmitglieder für 
den Fall, dass ein Problem entsteht, auf eine 
Vorgehensweise verständigt?

 � Wurden alle Informationen eliminiert, die 
Vorteile gegenüber bestimmten zu bewertenden 
Tätigkeiten heraufbeschwören oder 
aufrechterhalten könnten?

 � Folgen die Aufgabenbeschreibungen für sowohl 
frauen- als auch männerdominierte Tätigkeiten 
demselben Standardformat?

 � Weisen die Aufgabenbeschreibungen für sowohl 
frauen- als auch männerdominierte Tätigkeiten 
den gleichen Grad an Detailliertheit auf?

 � Wird in den Aufgabenbeschreibungen für sowohl 
frauen- als auch männerdominierte Tätigkeiten die 
gleiche Zahl aktiver Verben verwendet?

 � Wird die Tätigkeitsbewertung nach dem Prinzip 
„ein Subfaktor nach dem anderen“ durchgeführt?

Checkliste
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 � Werden die Tätigkeiten für jeden Subfaktor in 
einer variable Reihenfolge nach dem Zufallsprinzip 
bewertet?

 � Wurde bewusst vermieden, bei frauendominierten 
Tätigkeiten den Subfaktoren durchschnittliche oder 
niedrige Stufen zuzuordnen, und umgekehrt bei 
männerdominierten Tätigkeiten?

 � Wurden die Subfaktoren auf Genderdominanz 
überprüft?

 � Konzentriert sich die Verteilung der jedem 
Subfaktor zugeordneten Stufen um eine bestimmte 
Stufe? Wenn ja, kann dieses Resultat gerechtfertigt 
werden?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „nein“ 
beantwortet haben, müssen Sie die Gründe 

dafür untersuchen. 
Wenn keine zufriedenstellende Erklärung 
gefunden werden kann, müssen Sie Ihre 

Entscheidung ändern.

 
Analyse der Erhebungen
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KAPITEL7
 

G
ew

ichtungsraster

ZIELE 

In diesem Schritt müssen zwei wichtige Operationen 
nacheinander durchgeführt werden: ein Gewichtungs-
raster entwerfen und den Tätigkeiten Punkte zuordnen. 
Dies ist die abschließende Phase der Bewertung, nach 
der das Entgelt für gleichwertige Tätigkeiten verglichen 
werden kann.

Gewichtungsraster

REIHENFOLGE DER VORGEHENSWEISE:

Das Gewichtungsraster entwickeln

Die Konsistenz und das Nichtvorhandensein diskriminierender Bewertungen 
sicherstellen

Auf der Grundlage der Stufen von Subfaktoren Punkte verteilen

Für jede genderdominierte Tätigkeit die Gesamtpunkte berechnen

Punktintervalle festlegen

Tätigkeiten nach Intervallen gruppieren

Das Nichtvorhandensein diskriminierender Bewertungen sicherstellen
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BEWERTUNGSKRITERIEN GEWICHTEN

Die Gewichtung von Bewertungskriterien umfasst, ihre relative Bedeutung zu bestimmen und jedem 
Kriterium einen numerischen Wert zuzuordnen. Sie hat einen außerordentlich wichtigen Einfluss auf 
den Wert von Tätigkeiten. Selbst wenn in den vorhergehenden Schritten äußerst sorgsam vorgegan-
gen wurde, können an diesem Punkt Inkonsistenzen und Verzerrungen einfließen und alle früheren 
Bemühungen zunichtemachen.

Es wird deshalb empfohlen, das Gewichtungsraster erst nach der Erstellung der Tätigkeits-
profile zu entwickeln (Kapitel 6). Wenn die für die Gewichtung Verantwortlichen im Voraus 
wüssten, dass einer bestimmten Qualifikation oder Verantwortlichkeit ein hohes Gewicht zugeordnet 
würde, wären sie versucht, ihr für eine Tätigkeit, die sie gerne bevorzugen würden, eine hohe Stufe 
zuzuordnen.

Das Gewichtungsraster entwickeln
Ein Gewichtungsraster zeigt die relative Bedeutung jedes Bewertungskriteriums und 
Subfaktors für die Organisation an. Es ist wichtig, für alle Tätigkeiten, die durch die 
Agenda für Entgeltgleichheit abgedeckt werden, dasselbe Gewichtungsraster zu ver-
wenden. Um Tätigkeiten zu vergleichen, muss de facto dasselbe Messinstrument 
verwendet werden. Das Gewichtungsraster ist außerdem eines der wichtigsten Messin-
strumente im Bewertungsverfahren.

Ein Raster  

für alle 

Tätigkeiten

Tabelle 7.1 Beispiel: Gewichtungsraster

Bewertungskriterien Gewichtung Punktzahl

Qualifikationen und Kenntnisse 32% 320

Tätigkeitsspezifisches Wissen 12% 120

Kommunikation 10% 100

Körperliche Fähigkeiten 10% 100

Belastungen 19% 190

Emotionale Belastung 5% 50

Geistige Belastung 8% 80

Körperliche Belastung 6% 60

Verantwortung 39% 390

Für Personen 12% 120

Für Produkte 12% 120

Finanziell 15% 150

Arbeitsbedingungen 10% 100

Physische Umwelt 5% 50

Psychologisches Klima 5% 50

INSGESAMT 100% 1.000 PUNKTE
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Die Punktezahl kann variieren; außer wenn eine große Vielfalt der Tätigkeiten vorliegt, wird jedoch 
empfohlen, eine Gesamtzahl von 1.000 Punkten zu verwenden. Es sollte darauf hingewiesen werden, 
dass das obige Gewichtungsraster nur zur Veranschaulichung dient und nicht ein empfohlenes Modell 
darstellt. Im Allgemeinen befürworten die meisten Experten die nachstehenden Prozentwertspannen 
als ungefähre Leitlinien für die relative Bedeutung von Bewertungskriterien.

20% bis 35% für Qualifikationen und Kenntnisse

25% bis 40% für Verantwortung

15% bis 25% für Belastungen

5% bis 15% für Arbeitsbedingungen

Um das Gewichtungsraster zu erstellen, müssen zuerst die Bewertungskriterien in eine Rang-
folge gebracht werden. Anschließend wird ihnen ein relatives Gewicht in Form eines Prozentwertes 
zugeordnet. Dies ist in den nachstehenden Schritten veranschaulicht.

20 Dieses Raster dient nur der Veranschaulichung.

SCHRITT 1  Die vier Bewertungskriterien nach ihrer Bedeutung  
in eine Rangfolge bringen20

 Bewertungskriterien in eine Rangfolge bringen
 Qualifikationen und Kenntnisse
 Verantwortung
 Belastungen
 Arbeitsbedingungen

SCHRITT 2  Den Prozentwert festlegen, der jedem Bewertungskriterium 
zugeordnet wird

 Kriterien gewichten 
 Qualifikationen und Kenntnisse 32% 
 Verantwortung 39% 
 Belastungen 19%
 Arbeitsbedingungen 10%

SCHRITT 3  Die Subfaktoren nach ihrer Bedeutung in eine Rangfolge bringen
  Die Rangfolge der Subfaktoren des Bewertungskriteriums 

Qualifikationen und Kenntnisse festlegen 
 Qualifikationen und Kenntnisse
 Tätigkeitsspezifisches Wissen
 Kommunikation
 Körperliche Fähigkeiten

SCHRITT 4  Den Prozentwert festlegen, der jedem Subfaktor zugeordnet wird
  Die Subfaktoren für das Bewertungskriterium Qualifikationen und 

Kenntnisse gewichten
 Qualifikationen und Kenntnisse 32%
 Tätigkeitsspezifisches Wissen 12%
 Kommunikation 10%
 Körperliche Fähigkeiten 10% 

Diese Vorgehensweise erleichtert die Erstellung des vollständigen Gewichtungsrasters.
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Konsistenz des Gewichtungsrasters
Angesichts des Umstands, dass die Gewichtung einen unmittelbaren Einfluss auf  
das Entgelt hat, muss sie eng mit den Zielen der Organisation und der Art der Arbeit 
verknüpft werden, die sie charakterisiert.

Arbeit!

Ziele!

Werte!

Beispiel: In einem Unternehmen, das Softwareprogramme entwickelt, 
wird dem Kriterium Analytische Fertigkeiten ein hohes Gewicht bei-
gemessen; in einer Tagesstätte wird das Kriterium Verantwortung für 
Personen von größter Bedeutung sein; in einem Unternehmen für 
öffentliche Arbeiten wird Verantwortung für Maschinen eines der zen- 
tralen Kriterien sein.

Um diese Anforderung zu erfüllen, wird es folglich notwendig sein, auf der Grundlage von Doku-
mentation die von dem Unternehmen verrichtete Arbeit, seine vorrangigen Ziele und 
seine Werte genau zu bestimmen. Alle haben eigene Vorstellungen vom Leitbild des Unterneh-
mens. Um lange Debatten zu vermeiden und so objektiv wie möglich zu sein, sollten die benötigten 
Informationen deshalb aus Dokumenten und persönlichen Gesprächen mit Fachberatern gewonnen 
werden. 

Durch Überprüfung des Gewichts, das jedem bewerteten Kriterium vor dem Hintergrund der  
Unternehmensziele und -werte zugeordnet wird, kann die Konsistenz sichergestellt werden. Einem 
Kriterium mit großer Bedeutung für das Unternehmen sollte kein geringes Gewicht  
zugeordnet werden und umgekehrt.

Beispiel: Wenn für ein Unternehmen im Dienstleistungssektor gemäß 
seinem Leitbild die Dienstleistungsqualität eine absolute Priorität ist, 
dem Subfaktor Kundendienst jedoch nur ein Gewicht von 4% zuge-
ordnet wird, wird diese Gewichtung wahrscheinlich geändert werden 
müssen.

Konsistente Gewichtung ist eine Voraussetzung dafür, diskriminierende Bewertungen aufzudecken.

Beispiel: Wenn im Unternehmen X dem Subfaktor Verantwortung für 
materielle Ressourcen (männerdominierte Tätigkeiten) auf Kosten des 
Subfaktors Verantwortung für Personen (frauendominierte Tätigkei-
ten) ein hohes Gewicht zugeordnet wird, kann dies auf den ersten Blick 
diskriminierend erscheinen. Wenn jedoch zuvor klar festgelegt wurde, 
dass in diesem Unternehmen die Verantwortung für materielle Ressour-
cen für das Erreichen der Unternehmensziele wichtig ist und dass die 
Verantwortung für Personen nur sekundäre Bedeutung hat, liegt keine 
Diskriminierung vor.

Den grundlegenden Charakter dieser Verknüpfung zwischen Unternehmenszielen und Gewichtung 
zu verstehen, macht deutlich, wie wichtig es ist, vorab etablierte Gewichtungen zu vermeiden.

Geschlechtsspezifische Gewichtung ausschließen
Die gleichen Stereotype, die bei der Auswahl und der Definition der Bewertungskriterien ange-
sprochen wurden, können auch die Erstellung des Gewichtungsrasters beeinflussen. Beispielsweise 
könnten die Personen, die die Gewichtung durchführen, manchen Bewertungskriterien allein 
deshalb ein hohes Gewicht zuordnen, weil diese repräsentativ für Tätigkeiten auf einer hohen Hierar-
chieebene sind; in einem solchen Fall kann die Diskriminierung, die Entgeltungleichheit verursacht, 
reproduziert werden.
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Tabelle 7.2 Beispiel für diskriminierende Gewichtung

Subfaktoren Genderdominanz des Subfaktors Gewicht des Subfaktors (%)

Tätigkeitsspezifisches Wissen F 10

Kommunikation F 7

Körperliche Fähigkeiten M 12

Emotionale Belastung F 5

Geistige Belastung N 8

Körperliche Belastung M 10

Verantwortung für Personen F 8

Verantwortung für Produkte M 15

Finanzielle Verantwortung M 15

Arbeitsbedingungen M 10

Summe 100

Beispiel: Personalführung einer großen Zahl von Beschäftigten  
(im Allgemeinen männerdominierte Tätigkeiten) sollte kein hohes 
Gewicht zugeordnet werden, einfach weil das Kriterium mit Tätig-
keiten auf höheren Ebenen assoziiert wird. Gleichermaßen sollte 
Gefährdung durch Aggression oder Beschimpfungen kein geringes 
Gewicht zugeordnet werden, einfach weil es mit Dienstleistungstätig-
keiten auf niedrigerer Ebene assoziiert wird.

Kurzum sollte die Hierarchiestruktur des Unternehmens die Gewichtung von Bewertungs- 
kriterien nicht beeinflussen.

Gewisse Vorsicht ist auch hinsichtlich der Entgeltstruktur geboten. Die Kommissionsmitglieder 
sollten vermeiden, auf die aktuelle Vergütung der verschiedenen Stellen Bezug zu nehmen.

Ein anderer Fall geschlechtsspezifischer Bewertung kann vorliegen, wenn eine Tendenz besteht, 
bestimmten Subfaktoren auf der Grundlage des Umstands, dass sie mit frauen- oder männerdomi-
nierten Tätigkeiten assoziiert werden, nicht gleichermaßen extreme Gewichte zuzuordnen.

Diskriminierende Bewertungen im Gewichtungsraster ausschließen
Nachdem allen Subfaktoren für die verschiedenen Tätigkeiten eine Stufe zugeordnet wurde (siehe 
Kapitel 4), lässt sich im Allgemeinen feststellen, dass bei manchen frauendominierten Tätigkeiten 
den Subfaktoren eine hohe Stufe zugeordnet wurde, während bei männerdominierten Tätigkeiten 
anderen Subfaktoren eine hohe Stufe zugeordnet wurde. Dies ermöglicht es, Erstere als frauen-
dominierte Subfaktoren und Letztere als männerdominierte Subfaktoren zu bezeichnen. 
Um sicherzustellen, dass das Gewichtungsraster keinen diskriminierenden Einfluss hat, kann ein 
einfacher Test durchgeführt werden, bei dem die den Subfaktoren zugeordneten Gewichte 
auf der Grundlage ihrer Genderdominanz verglichen werden.

Die nachstehenden zwei Tabellen zeigen, wie ein solcher Text durchgeführt werden kann.21

21 Angepasstes Beispiel aus Equal Opportunities Commission Good Practice Guide – Job Evaluation Schemes Free of Sex Bias.

Die obige Tabelle zeigt, dass vier Subfaktoren frauendominiert sind (F) und fünf Subfaktoren män-
nerdominiert (M). Die folgende Berechnung lässt ein Ungleichgewicht in der Gewichtung erkennen:

Das Gesamtgewicht für die fünf männerdominierten Subfaktoren ist: 12% + 10% + 15% + 15% + 
10% = 62%, was einen Durchschnitt von 12,4% für jeden Subfaktor ergibt.
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Tabelle 7.3 Nichtdiskriminierende Gewichtung

Subfaktoren Genderdominanz des Subfaktors Gewicht des Subfaktors (%)

Tätigkeitsspezifisches Wissen F 12

Kommunikation F 10

Körperliche Fähigkeiten M 10

Emotionale Belastung F 5

Geistige Belastung N 8

Körperliche Belastung M 6

Verantwortung für Personen F 12

Verantwortung für Produkte M 12

Finanzielle Verantwortung M 15

Arbeitsbedingungen M 10

Summe 100

Das Gesamtgewicht für die vier frauendominierten Subfaktoren ist: 10% + 7% + 5% + 8% = 30%, 
was einen Durchschnitt von 7,5% für jeden Subfaktor ergibt.

Der Unterschied zwischen den Gewichten, die frauen- und männerdominierten Subfaktoren zuge-
ordnet wurden, ist folglich hochsignifikant. Dies impliziert jedoch nicht, dass er diskriminierend ist, 
aber es impliziert, dass das Gewichtungsraster überprüft und vor dem Hintergrund des Leitbildes des 
Unternehmens und der Art der darin verrichteten Arbeit gerechtfertigt werden sollte.

In diesem fiktiven Beispiel überprüften die für diesen Schritt Verantwortlichen deshalb sorgfältig 
ihre Erstanalyse und stellten fest, dass gewissen frauendominierten Subfaktoren ein im Vergleich 
zu bestimmten männerdominierten Subfaktoren zu geringes Gewicht zugeordnet worden war. 
Beispielsweise war angesichts des Unternehmensleitbildes Tätigkeitsspezifisches Wissen die wich-
tigste Qualifikation (und hätte deshalb der Subfaktor mit dem größten Gewicht, das heißt 12%, sein 
müssen), während die beiden anderen Subfaktoren des Bewertungskriteriums Qualifikationen und 
Kenntnisse gleichwertig waren, sodass ihnen das gleiche Gewicht (10%) hätte zugeordnet werden 
müssen. Eine erneute Überprüfung der Arten von Tätigkeiten und ihrer Beiträge zum Unternehmens-
leitbild bewogen die Kommissionsmitglieder, dem Subfaktor Verantwortung für Personen ein größeres 
Gewicht und dem Subfaktor Körperliche Belastung ein geringeres Gewicht zuzuordnen. Nach diesen 
etwas komplizierteren Schritten lag ein neues Gewichtungsraster vor, das in Tabelle 7.3 veranschau-
licht wird.

Die Daten in Tabelle 7.3 zeigen, dass die neue Gewichtung ausgewogener ist.

Das Gesamtgewicht für die fünf männerdominierten Subfaktoren ist: 10% + 6% + 12% + 15%  
+ 10% = 53%, was einen Durchschnitt von 10,6% für jeden Subfaktor ergibt.

Das Gesamtgewicht für die vier frauendominierten Subfaktoren ist: 12% + 10% + 5% + 12%  
= 39%, was einen Durchschnitt von 9,75% für jeden Subfaktor ergibt.

Der Unterschied zwischen den beiden Durchschnittswerten ist zwar nicht ganz verschwunden, aber 
kleiner geworden. Die Kommission passte das Gewichtungsraster auf der Grundlage der Kriterien 
Konsistenz und Nichtdiskriminierung an, um letztlich ein Gewichtungsraster zu wählen, das am bes-
ten auf das Unternehmen zugeschnitten war. Dieses Beispiel macht deutlich, dass die passende 
Gewichtung häufig nach und nach durch Ausprobieren gefunden wird.
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PUNKTE NACH STUFE VERTEILEN
Nach der Erstellung des Gewichtungsrasters muss die Gesamtzahl der Punkte für jeden Subfaktor 
auf seine unterschiedlichen Stufen verteilt werden. Angenommen, dem Subfaktor Tätigkeitsspezi- 
fisches Wissen sind maximal 140 Punkte zugeordnet worden und die diesem Subfaktor zugeord-
neten Stufen reichen von 1 bis 5.

Wie viele Punkte sollten von einer zur nächsten Stufe jedes Mal addiert werden?

Diesbezüglich müssen zwei Entscheidungen getroffen werden:

 � WELCHE ART VON FOLGE SOLLTE GEWÄHLT WERDEN: EINE ARITHMETISCHE FOLGE 
ODER EINE GEOMETRISCHE FOLGE?

Bei arithmetischen Folgen bleibt die Differenz zwischen den verschiedenen Stufen gleich, was 
sie zur Verwirklichung von Entgeltgleichheit klar geeignet macht. Bei geometrischen Folgen wird 
dagegen die Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Stufen normalerweise größer, je weiter es 
auf der Stufenleiter nach oben geht, wodurch ungerechtfertigterweise die Ungleichheit zwischen 
Tätigkeiten auf der untersten Stufe (häufig frauendominierte) und Tätigkeiten auf höheren Stufen 
(im Allgemein männerdominierte) vergrößert wird. Aus diesem Grund wird dieser Ansatz für eine 
Agenda für Entgeltgleichheit nicht empfohlen.

 � WIE VIELE PUNKTE SOLLTEN DER UNTERSTEN STUFE ZUGEORDNET WERDEN?

Wenn ein bestimmter Subfaktor nicht zu den Anforderungen einer Tätigkeit zählt, sollten ihr für 
diesen Subfaktor gar keine Punkte zugeordnet werden. Weil die Subfaktoren jedoch so gewählt 
und definiert werden, dass sie das gesamte Tätigkeitsspektrum in einem Unternehmen abdecken, 
sind solche Fälle selten. Gewöhnlich wird deshalb der ersten Stufe eine gewisse Punktzahl zuge-
ordnet. Beispielsweise würden beim Subfaktor Tätigkeitsspezifisches Wissen mit fünf Stufen die 
120 Punkte in einer arithmetischen Folge wie folgt verteilt:

Tabelle 7.4 Arithmetische Folge – Subfaktor Tätigkeitsspezifisches Wissen

Stufe S1 S2 S3 S4 S5

Punktzahl 24 Punkte 48 Punkte 72 Punkte 96 Punkte 120 Punkte

In dem Fall, in dem die erste Stufe per Definition dem Fehlen oder dem geringen Stellenwert eines 
Subfaktors entspricht, könnte die Zahl der ihm zugeordneten Punkte deutlich kleiner sein. Wenn 
beispielsweise bei manchen Tätigkeiten keine Anforderungen in Bezug auf den Subfaktor Emotio-
nale Belastung bestehen, könnte das Raster wie folgt gestaltet werden:

Stufe S1 S2 S3 S4 S5

Punktzahl 5 Punkte 16.25 Punkte 27.5 Punkte 38.75 Punkte 50 Punkte

In diesem Beispiel wurde der Stufe S1, die keiner oder geringer emotionaler Belastung entspricht, 
10% der Gesamtpunkte für diesen Subfaktor zugeordnet und der Rest der Gesamtpunktzahl 
wurde durch 4 geteilt, was eine arithmetische Folge mit 11,25 ergibt. Wenngleich manche Exper-
ten es vorziehen, stets die gleiche Punktzahl pro Stufe zu vergeben, bevorzugen andere – wie in 
diesem Beispiel –, mit einer niedrigeren Punktzahl zu beginnen. Manche Experten ordnen sogar 
der ersten Stufe 0 Punkte zu, wenn keine Anforderung in Bezug auf diesen Subfaktor besteht. Wie 
bereits erwähnt, tritt diese Situation jedoch selten auf. Es ist stets zu beachten, dass jede dieser 
Optionen einen unterschiedlichen Einfluss auf den relativen Wert von Tätigkeiten haben wird.
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Tabelle 7.5 Punktraster für alle Subfaktoren und Stufen22

Der gleiche Prozess wird für alle Subfaktoren in dem Verfahren durchgeführt, sodass die Punktezahl 
für jede Stufe und jeden Subfaktor berechnet werden kann. Die fettgedruckten Zahlen zeigen die 
jedem Subfaktor zugeordnete Höchstpunktzahl und entsprechen der jedem Subfaktor zugeordneten 
höchsten Stufe. Außerdem sollte die Summe aller fettgedruckten Zahlen (das heißt der Höchstpunkt-
zahlen für alle Subfaktoren) 1.000 ergeben.

TÄTIGKEITEN PUNKTE ZUORDNEN UND GLEICHWERTIGE 
TÄTIGKEITEN ERMITTELN

Nachdem die Gewichtung durchgeführt wurde und die Punktezahl pro Subfaktor und Stufe vergeben 
wurde, kann jeder Tätigkeit ein Wert zugeordnet werden. Dieser Vorgang umfasst zwei Schritte:

 � ZUERST WERDEN JEDEM SUBFAKTOR AUF DER GRUNDLAGE DES TÄTIGKEITSPROFILS 
PUNKTE ZUGEORDNET (SIEHE KAPITEL 6)

 � DANN WERDEN DIE TÄTIGKEITEN ZU KLASSEN ZUSAMMENGEFASST, INNERHALB DERER 
ALLE TÄTIGKEITEN ALS GLEICHWERTIG BETRACHTET WERDEN.

22 In diesem Raster hat die Kommission für Entgeltgleichheit angesichts der zu bewertenden Tätigkeitsmerkmale einigen Subfaktoren vier 
Stufen zugeordnet und anderen Subfaktoren fünf Stufen.

Qualifikationen  
und Kenntnisse Belastungen Verantwortung Arbeitsbedingungen

Tätigkeit Körperl. 
Fähigk. Komm. Emot. Geist. Körperl. Für  

Pers.
Für  

Prod. Finan. Körperl. Psych.

S1 24 20 20 12.5 16 15 24 24 16 12.5 12.5

S2 48 40 40 25 32 30 48 48 32 25 25

S3 72 60 60 37.5 48 45 72 72 48 37.5 37.5

S4 96 80 80 50 64 60 96 96 64 50 50

S5 120 100 100 80 120 120 150



77

Die jeder Tätigkeit zuzuordnende Gesamtpunktzahl berechnen
Die einer Tätigkeit zugeordneten Gesamtpunkte sind von ihrem Profil abhängig beziehungsweise – 
genauer gesagt – von den Stufen, die jedem ihrer Subfaktoren zugeordnet wurden. Angenommen, 
die Kommission ordnete auf der Grundlage der Analyse der Fragebogenresultate (siehe Kapitel 6) 
den verschiedenen Subfaktoren, die die Tätigkeit einer Sekretariatsfachkraft charakterisieren, die 
folgenden Stufen zu:

Auf der Grundlage des oben gezeigten Punkterasters (Tabelle 7.5) können Stufen in Punkte 
konvertiert werden. Der Tätigkeit einer Sekretariatsfachkraft in dem untersuchten Unternehmen 
würden danach insgesamt 341 Punkte zugeordnet.

Indem in gleicher Weise für jede Tätigkeit verfahren wird, können ihre jeweiligen Werte ermittelt 
werden.

Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, können die Tätigkeiten auf der Grundlage der ihnen zuge-
ordneten Gesamtpunkte in eine Rangfolge gebracht und gleichwertige frauendominierte und 
männerdominierte Tätigkeiten bestimmt werden.

Tabelle 7.6 Zusammenfassung: Profil einer Sekretariatstätigkeit

Bewertungskriterien und Subfaktoren Von der Kommission zugeordnete Stufen

Qualifikationen und Kenntnisse

Tätigkeitsspezifisches Wissen Stufe 2

Körperliche Fähigkeiten Stufe 2

Kommunikation Stufe 2

Belastungen 

Emotionale Belastung Stufe 1

Geistige Belastung Stufe 2

Körperliche Belastung Stufe 2

Verantwortung

Für Personen Stufe 1

Für Produkte Stufe 2

Finanziell Stufe 1

Arbeitsbedingungen

Physische Umwelt Stufe 2

Psychologisches Klima Stufe 2

Tabelle 7.7 Gesamtpunktzahl für eine Sekretariatstätigkeit

Qualifikationen  
und Kenntnisse Belastungen Verantwortung Arbeitsbedingungen

Tätigkeit Körperl. 
Fähigk. Komm. Emot. Geist. Körperl. Für 

Pers.
Für 

Prod. Finan. Phys. Psych.

S1 24 20 20 12.5 16 15 24 24 16 12.5 12.5

S2 48 40 40 25 32 30 48 48 32 25 25

S3 72 60 60 37.5 48 45 72 72 48 37.5 37.5

S4 96 80 80 50 64 60 96 96 64 50 50

S5 120 100 100 80 120 120 150

Die unterstrichenen kursiv gedruckten grünen Zahlen zeigen die der Tätigkeit einer Sekretariatsfach-
kraft zugeordneten Punkte.
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Tätigkeiten in Punktintervallen zusammenfassen
Um Äquivalenzen zwischen Tätigkeiten zu bestimmen, müssen diese nach Punktintervallen gruppiert 
werden. Hierfür gibt es zwei Gründe:

 Ä Sehr wahrscheinlich wird es in den meisten Fällen Unterschiede von wenigen Punkten 
zwischen einer frauendominierten Tätigkeit und der nächstliegenden männerdominierten 
Tätigkeit geben. Weil die Tätigkeitsbewertung keine exakte Wissenschaft ist, bedeutet ein 
Unterschied von wenigen Punkten innerhalb gewisser Grenzen nicht, dass die Tätigkeiten 
nicht gleichwertig sind.

 Ä Intervalle festzulegen, innerhalb derer Tätigkeiten mit einer relativ ähnlichen Gesamtpunkt-
zahl gruppiert werden können, hilft, Entgeltklassen zu definieren und vereinfacht so das 
Vergütungssystem.

Wertebereiche von Intervallen
Die Festlegung des Wertebereichs der Intervalle ist ein Thema, das die Kommission unter Berücksich-
tigung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher möglicher Szenarien analysieren muss. Abhängig von 
der Gesamtpunktezahl im Verfahren und der Zahl der im Endresultat wünschenswerten Anzahl der 
Entgeltklassen kann sie entscheiden, 30, 50 oder 70 Punkte pro Intervall zuzuordnen:

 Ä Ein kleineres Punkteintervall führt wahrscheinlich zu Entgeltunterschieden, die schwer zu 
rechtfertigen sein werden.

 Ä Ein größeres Punkteintervall vereinfacht das Vergütungssystem und macht es flexibler, 
raubt jedoch letztlich dem Begriff der Entgeltgleichheit jegliche Bedeutung.

In manchen Fällen können gewisse „natürliche Grenzen“ sichtbar werden, wenn 
Tätigkeiten zu einer Gruppe zusammengefasst werden, und diese können der Kommission bei der 
Festlegung der Breite jeder Intervallklasse als Anhaltspunkte dienen.

Angenommen, bei einem Verfahren mit maximal 1.000 Punkten werden 8 Klassen gebildet, was 
Intervallen von jeweils ungefähr 100 Punkten entspricht. Dann ergibt sich:

Tabelle 7.8 Beispiel: Intervallfolge

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8

200 – 299 300– 399 400–499 500–599 600–699 700–799 800–899 900–1,000

Wenn im obigen Beispiel einer frauendominierten Tätigkeit 200 Punkte zugeordnet werden, einer 
anderen frauendominierten Tätigkeit 255 Punkte und einer männerdominierten Tätigkeit 240 Punkte, 
werden diese drei Tätigkeiten als gleichwertig behandelt. Wenn ein Entgeltunterschied zwischen einer 
der beiden frauendominierten Tätigkeiten und der männerdominierten Vergleichstätigkeit besteht, 
sollte dieser korrigiert werden.
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Bei der Festlegung von Intervallen diskriminierende Bewertungen ausschließen
Eine Reihe von Regeln sollte beachtet werden, um zu verhindern, dass die Gruppierung nach 
Intervallen eine diskriminierende Wirkung hat.

 Ä Die Einteilung in Intervalle sollte mit absoluten Zahlen erfolgen (arithmetische Folge), 
nicht durch Prozentwerte (geometrische Folge). Die Intervalle als eine Folge fester Pro- 
zentwerte zu definieren, vergrößert die Abstände zwischen Tätigkeiten am unters-
ten und obersten Ende der Werteskala und kann deshalb die Tätigkeiten von Frauen 
benachteiligen, die häufig in den unteren Intervallen angesiedelt sind.

 Ä Es sollte sichergestellt werden, dass die Tätigkeiten von Frauen nicht systematisch 
nahe der oberen Intervallgrenze eingeordnet werden, was das Bestreben widerspiegeln 
könnte, die Entgeltanpassungen zu verringern, die als Folge der Agenda für Entgelt-
gleichheit vorgenommen werden müssen.

 Ä Es sollte sichergestellt werden, dass frauendominierte Tätigkeiten, die einen hohen 
Anteil der Belegschaft des Unternehmens repräsentieren, nicht nahe der oberen 
Intervallgrenze angeordnet werden. Um den Einfluss von Entgeltgleichheit auf die 
Gesamtentgeltsumme zu verringern, könnte das Management de facto versucht sein, 
solche Tätigkeiten gerade unterhalb der oberen Intervallgrenze einzuordnen. Diese Vor-
gehensweise ist potenziell diskriminierend und sollte vermieden werden.

 Ä Schlussendlich sollten zugunsten von Konsistenz und Nichtdiskriminierung die Inter- 
valle einander nicht überlappen. Beispiel:

Gruppe 3 400 - 499 Punkte

Gruppe 4 480 - 599 Punkte

Wo wird eine Tätigkeit mit 485 Punkten eingeordnet?

BEDEUTUNG

Dieser Schritt ist mit zahlreichen Vorteilen verbunden, insbesondere den folgenden:

 � Das Leitbild und die Kernwerte des Unternehmens zu analysieren und zu reflektieren, kann 
sich sehr positiv auswirken, wenn diese Dimensionen aktualisiert werden und sie mit mehr 
Präzision allen Beschäftigten vermittelt werden sollen.

 � Diese Reflexion erleichtert es auch, die Verknüpfung zwischen den unterschiedlichen Tätigkei-
ten und dem Unternehmenszweck herzustellen.

 � Intervalle auf einer konsistenten und nichtdiskriminierenden Grundlage zu bilden, kann die 
Personalverwaltung rationalisieren.

 � Die Tätigkeitenhierarchie basiert auf einem konsistenten und nichtdiskriminierenden Prinzip und 
gewährleistet deshalb ein Gefühl von mehr Chancengerechtigkeit innerhalb des Unternehmens.

 � Zukünftige technologische oder organisatorische Veränderungen können analysiert und auf 
der Grundlage der gleichen Parameter integriert werden, was die Aufgabe der Führungskräfte 
erleichtert.
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 � Wurde für die Gewichtung ein Prinzip definiert?

 � Basiert dieses Prinzip auf objektiven und aktuellen 
Informationen?

 � Wurde dieses Prinzip klar schriftlich festgehalten?

 � Spiegelt das Gewichtungsraster die Werte des 
Unternehmens wider?

 � Ist das Gewichtungsraster auf die zu bewertenden 
Tätigkeiten zugeschnitten?

 � Wurde den Kriterien, die als am wichtigsten für das 
Unternehmen eingestuft werden, mehr Gewicht 
beigemessen?

 � Wurde festgestellt, dass die Gewichtung die 
bestehende Hierarchie im Unternehmen nicht 
implizit oder explizit aufrechterhält?

 � Wurde festgestellt, dass die Gewichtung die 
bestehende Entgeltstruktur im Unternehmen nicht 
implizit oder explizit aufrechterhält?

 � Wurde den Subfaktoren, die als äquivalent eingestuft 
wurden, das gleiche Gewicht zugeordnet?

 � Wurde bewusst vermieden, genderdominierten 
Subfaktoren systematisch ein hohes Gewicht 
zuzuordnen?

Checkliste
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 � Wurde bewusst vermieden, genderdominierten 
Subfaktoren systematisch ein niedriges Gewicht 
zuzuordnen?

 � Wurde sichergestellt, dass für Subfaktoren die 
Punktfolge von einer Stufe zur nächsten nicht in 
einem deutlichen Nachteil für Tätigkeiten auf einer 
niedrigen Stufe resultiert?

 � Basieren Intervalle auf einer regelmäßigen Punktfolge 
und nicht auf einer prozentualen Folge?

 � Wurde verhindert, dass frauendominierte Tätigkeiten 
überproportional knapp unter der Obergrenze von 
Intervallen angesiedelt sind?

 � Wurde verhindert, dass frauendominierte 
Tätigkeiten, die einen hohen Anteil der Beschäftigten 
repräsentieren, überproportional knapp unter der 
Obergrenze von Intervallen angesiedelt sind?

 � Wurde sichergestellt, dass die Intervalle einander 
nicht überlappen?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „nein“ 
beantwortet haben, müssen Sie die Gründe  

dafür untersuchen. 
Wenn keine zufriedenstellende Erklärung 
gefunden werden kann, müssen Sie Ihre 

Entscheidung ändern.
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KAPITEL8
 

Entgeltunterschiede für gleichwertige Tätigkeiten benennen und Entgeltanpassungen vornehm
en

Entgeltunterschiede  
für gleichwertige 
Tätigkeiten benennen 
und Entgeltanpassungen 
vornehmen

ZIELE

Ziel dieses Schrittes ist es, das Entgelt für gleichwertige Tätig-
keiten anzugleichen. Dieser Schritt ist folglich das Resultat 
des gesamten bisher durchgeführten Prozesses. Wenn ein 
Arbeitgeber diskriminierende Entgeltunterschiede zu Lasten 
bestimmter frauendominierter Tätigkeiten feststellt, müssen 
sie für alle Beschäftigen korrigiert werden, unabhängig davon, 
ob diese Teilzeit oder Vollzeit arbeiten, festangestellt, befristet 
beschäftigt oder Aushilfen sind. Obwohl dieser Schritt am 
wesentlichsten ist, wird darauf in Handbücher und praxis- 
orientierten grundsatzpolitischen Leitlinien zur Förderung der 
Entgeltgleichheit oft nicht detailliert eingegangen.23

REIHENFOLGE DER VORGEHENSWEISE: 

Das Grundentgelt der Tätigkeiten bestimmen, die verglichen werden sollen

Flexible Entgeltkomponenten bestimmen

Bei flexiblen Entgeltkomponenten die Abwesenheit diskriminierender Verzerrungen zwischen 
gleichwertigen Tätigkeiten sicherstellen

Geldwerte Vorteile bestimmen

Bei geldwerten Vorteilen die Abwesenheit diskriminierender Verzerrungen zwischen  
gleichwertigen Tätigkeiten sicherstellen

Geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede benennen

Entgeltstrukturen für gleichwertige Tätigkeiten vereinheitlichen

Auszahlung von Entgeltanpassungen

23 Nähere Informationen enthält Chicha (2006).
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GESAMTENTGELT

Die Entgeltgleichheit ist auf die Gesamtvergütung ausgerichtet, das heißt Arbeitsentgelt, flexible Ent-
geltkomponenten und Zusatzleistungen. Sie zielt de facto auf die Egalisierung der Gesamtvergütung 
für die geleistete Arbeit, und Studien haben gezeigt, dass dies die drei Komponenten sind, bei denen 
Diskriminierung vorliegen kann.

Grundentgelt
Das Grundentgelt ist definiert als der Basisbetrag, den Beschäftigte erhalten, bevor andere 
Beträge addiert werden. Dieser Betrag kann ein Festbetrag sein wie beim einheitlichen Vergütungs-
satz für manche Tätigkeiten. Er kann auch auf einer Entgeltskala beruhen, wobei der Übergang von 
einer Stufe zur nächsten durch die Betriebszugehörigkeit oder andere Kriterien bestimmt wird.

Wenn es eine Entgeltskala gibt, ist es besser, das reguläre Höchstentgelt für Verglei-
che zwischen gleichwertigen Tätigkeiten zu verwenden. Dieses repräsentiert de facto den Beitrag 
der Tätigkeit zum Unternehmen. In manchen Fällen werden über das reguläre Höchstentgelt hinaus 
einige Stufen als Boni hinzugefügt, um hohe Leistung von Beschäftigten zu vergüten. Um sicher-
zustellen, dass diese Vorgehensweise nicht diskriminierend ist, müssen drei Aspekte geprüft werden:

 Ä Ist das reguläre Höchstentgelt identisch für frauen- und männerdominierte Tätigkeiten?

 Ä Sind die Kriterien für die Gewährung dieser Boni identisch für frauen- und männer-
dominierte Tätigkeiten?

 Ä Wenn Frauen überwiegend eine Teilzeittätigkeit ausüben, muss eine weitere Dimension 
untersucht werden: Können Teilzeitbeschäftigte diese Boni genauso erhalten wie 
Vollzeitbeschäftigte?

Für Entgeltvergleiche sollte die Messeinheit standardisiert werden: Entgelt pro Stunde, Woche  
oder Monat.
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Flexible Entgeltkomponenten
Flexible Entgeltkomponenten sind zunehmend verbreitet. Sie resultieren aus dem Umstand, dass 
die individuelle Leistung, die Teamleistung oder das Unternehmensergebnis berücksichtigt wer-
den. Sie können verschiedene Formen annehmen:

 � Qualifikationsbasierte Vergütung. Die Vergütung wird auf der Grundlage der Qualifikationsunter-
schiede zwischen den Beschäftigten bestimmt.

 � Teambasierte Vergütung. Eine Gruppe von Beschäftigten (in einer Abteilung, einer  
Zweigstelle oder einem Geschäft) erhält eine Prämie für ihre höhere Leistung, die sie unter sich 
aufteilt.

 � Gewinnbeteiligung. Ein Teil der Gewinne des Gesamtunternehmens oder einer seiner Einheiten 
wird unter den Beschäftigten aufgeteilt.

Es ist wichtig, jede flexible Entgeltkomponente zu untersuchen, um sicherzustellen, dass sie nicht 
diskriminierend zugeteilt wird. Die folgenden Fragen müssen beantwortet werden:

 Ä Sind flexible Entgeltkomponenten für Beschäftigte, die frauendominierte Tätigkeiten 
ausüben, genauso verfügbar wie für Beschäftigte, die gleichwertige männerdominierte 
Tätigkeiten ausüben?

 Ä Werden für gleichwertige frauen- und männerdominierte Tätigkeiten die gleichen 
Beträge gezahlt?

Wenn die Antwort zu einer dieser Fragen „nein“ lautet, müssen die Unterschiede korrigiert werden, 
und ihre wahrscheinlichen Ursachen wie die nachstehend aufgeführten müssen beseitigt werden:

 � Ziele können bei frauendominierten Tätigkeit nicht genauso leicht erreicht werden wie bei 
männerdominierten Tätigkeiten.

 � Die untersuchte flexible Entgeltkomponente ist nur zugänglich für reguläre Vollzeitbeschäf-
tigte, nicht jedoch für Teilzeitbeschäftigte, Beschäftigte mit befristeten Verträgen oder Aushilfen.

 � Die Gewährungskriterien entsprechen im Wesentlichen Merkmalen, die mit von 
Männern ausgeübten Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden (Führungsstärke, Ent-
scheidungskompetenzen, Durchsetzungsstärke) und berücksichtigen nicht die Merkmale, die 
mit von Frauen ausgeübten Tätigkeiten assoziiert werden (Zusammenarbeit, Konsultation, sozi-
ale Kompetenz).

Diese Prüfung wird das Vergütungssystem konsistenter und transparenter machen.

Für Vergleiche sollten flexible Entgeltkomponenten ebenfalls auf der standardisierten Grundlage 
berechnet werden, um die Streuungen zu vermeiden, die dabei bisweilen vorkommen. Abhängig 
von der wirtschaftlichen Entwicklung kann die durchschnittliche Vergütung über einen Zeitraum 
von drei bis fünf Jahren berechnet werden.

Wenn bei den flexiblen Entgeltkomponenten Unterschiede zwischen gleichwertigen Tätigkei-
ten bestehen, sollte der Arbeitgeber sie beseitigen, indem er entweder den flexiblen Anteil der 
Vergütung egalisiert oder Beschäftigten, die frauendominierte Tätigkeiten ausüben, eine Einmal- 
entschädigung zahlt.

 
Entgeltunterschiede für gleichwertige Tätigkeiten benennen und Entgeltanpassungen vornehm

en
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Geldwerte Vorteile
Dabei handelt es sich um mit der Tätigkeit verknüpfte Vergünstigungen oder Sachleistungen, die ganz 
oder teilweise vom Arbeitgeber finanziert werden, beispielweise:

 � bezahlte Freizeit: Urlaub, öffentliche Feiertage, Elternurlaub, Urlaub aus familiären Gründen, 
Krankheitsurlaub, Pausen und Mahlzeiten;24

 � Rentenpläne und betriebliche Leistungspläne (Krankheit, Invalidität);

 � Zusatzleistungen (Vergünstigungen): Firmenwagen, Parkplatz, Übernahme von Beitragszah-
lungen an Berufsverbände, Erstattung von Studienausgaben, verbilligte Darlehen, Mobiltelefon, 
Berufskleidung (außer wenn diese für den Aufgabentyp vorgeschrieben ist).

Diese Elemente sollten überprüft werden, um sicherzustellen, dass:

 Ä sie für Beschäftigte, die gleichwertige frauen- und männerdominierte Tätigkeiten ausüben 
gleichermaßen zugänglich sind.

 Ä Die erhaltenen Beträge sind im Durchschnitt für gleichwertige Tätigkeiten gleich. 
Im letzten Fall wird sich die Berechnung je nach Art der Leistung unterscheiden:

 � Ausgaben für einen Firmenwagen, Beiträge zu Berufsverbänden, Berufskleidung 
oder ein Mobiltelefon können auf der Grundlage der Kosten des Arbeitgebers leicht 
gemessen werden.

 � Feiertage, Urlaub und andere zeitbasierte Leistungen werden in Tagen berechnet.

 � Bei Rentenplänen oder betrieblichen Leistungsplänen besteht das Problem, dass frag-
lich ist, ob die Leistungen berücksichtigt werden sollen, die die Beschäftigten erhalten 
haben, oder die vom Arbeitgeber bezahlten Beiträge. Trotz der Beschränkungen ist 
die letztgenannte Lösung aus Machbarkeitsgründen vorzuziehen. Außerdem verein-
facht sie die Bewertung beträchtlich.

Wenn bei den sozialen Leistungen ein Unterschied besteht, sollte der Arbeitgeber ihn unter Ver-
wendung des am besten geeigneten Mittels beseitigen, das heißt, einen äquivalenten Betrag bar 
auszahlen oder durch gleiche Zuteilung von Leistungen an Beschäftigte, die frauen- und männerdo-
minierte Tätigkeiten ausüben.

24 Mutterschaftsurlaub ist hier nicht aufgeführt, weil dieser die Nichtdiskriminierungsanforderung erfüllt.
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ENTGELTVERGLEICHE UND -ANPASSUNGEN

Entgeltanpassungsverfahren
Sobald die Gesamtvergütung für frauen- und männerdominierte Tätigkeiten ermittelt wurde, können 
die Unterschiede zwischen gleichwertigen Tätigkeiten berechnet werden. Dies kann geschehen, 
indem:

 � individuell das Entgelt für eine frauendominierte Tätigkeit mit dem Entgelt für eine gleichwer-
tige männerdominierte Tätigkeit verglichen wird. Diese Vorgehensweise ist am leichtesten 
anzuwenden, wenn die Zahl der verglichenen Tätigkeiten klein ist. Sie ist deshalb für kleine 
Organisationen am besten geeignet.

 � global das Entgelt für frauendominierte Tätigkeiten mit der Entgelt-/Wertregressionsgerade für 
männerdominierte Tätigkeiten verglichen wird.

Ein sehr wichtiger Punkt muss hier hervorgehoben werden: Entgeltgleichheit wird verwirklicht, 
indem das Entgelt für frauendominierte Tätigkeiten auf das Entgeltniveau männerdominier-
ter Tätigkeiten angehoben wird, und nicht, indem umgekehrt das Entgelt der Letztgenannten 
abgesenkt wird.

Entgeltstrukturen
Nach der Berechnung der Entgeltunterschiede stellt sich die Frage nach den Entgeltstrukturen, 
insbesondere in den Fällen, in denen es Entgeltskalen gibt. Es wurde beobachtet, dass die Skalen 
frauendominierter Tätigkeiten häufig mehr Stufen umfassen als diejenigen gleichwertiger männer-
dominierter Tätigkeiten. Dies hat zur Folge, dass Beschäftigte, die frauendominierte Tätigkeiten 
ausüben, wesentlich länger brauchen, um die höchste Entgeltstufe zu erreichen. Für eine große 
Zahl von Frauen unterhalb der obersten Stufe wird deshalb die Entgeltgleichheit nur theoretisch 
verwirklicht. Diese Ungleichheitssituation verschärft sich, wenn für die Tätigkeiten von Männern 
nur eine Stufe festgelegt wird, für die Tätigkeiten von Frauen dagegen zahlreiche Stufen.

Bei der Durchführung einer Agenda für Entgeltgleichheit sollten deshalb die Entgeltstruk-
turen gleichwertiger Tätigkeiten von Frauen und Männern standardisiert werden. Dies muss 
als integraler Bestandteil von Entgeltgleichheit betrachtet werden.

 
Entgeltunterschiede für gleichwertige Tätigkeiten benennen und Entgeltanpassungen vornehm
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NICHTDISKRIMINIERENDE ENTGELTUNTERSCHIEDE

Die beobachteten geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede können gänzlich oder teilweise 
durch Faktoren verursacht werden, die nicht diskriminierend sind, sondern Sachzwänge auf der 
Ebene des Managements oder des Marktes widerspiegeln.

Fachkräftemangel
Bei manchen Tätigkeiten kann bisweilen ein Arbeitskräftemangel bestehen. Unternehmen müssen 
deshalb ihre Entgelte beträchtlich erhöhen, um Arbeitskräfte anzuziehen, die bei Unternehmen im 
Wettbewerb beschäftigt sind, oder sogar Arbeitskräfte im Ausland rekrutieren. Wenn es sich dabei 
um männerdominierte Tätigkeiten handelt, sollte dieser auf Arbeitskräftemangel zurückzuführende 
„Entgeltzuschlag“ nicht als diskriminierend eingestuft werden. Eine mögliche Lösung wäre, die Tätig-
keit, bei der Arbeitskräftemangel besteht, nicht in Entgeltvergleiche aufzunehmen. 

Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass Situationen, in denen Arbeitskräftemangel 
herrscht, selten lange fortbestehen. Wenn der Zuschlag vor fünf Jahren eingeführt wurde und 
der Arbeitskräftemangel zu dem Zeitpunkt der Durchführung der Agenda für Entgeltgleichheit nicht 
mehr besteht, gibt es keinen Grund für den Ausschluss dieser Tätigkeit aus Vergleichen.

Bestandsschutz
Dies bezieht sich auf Fälle von Entgeltschutz. Als Folge einer Arbeitsneuorganisation oder von tech-
nologischen Veränderungen wird das maximale Entgelt für manche Tätigkeiten gesenkt. Das Entgelt 
von Beschäftigten, die den Höchstsatz erreicht haben, wird nicht verringert, aber eine Zeitlang 
„eingefroren“. Für Vergleiche im Rahmen einer Agenda für Entgeltgleichheit wird der neue Satz 
verwendet.

Es ist wichtig, dass diese Maßnahme auf eine kleine Zahl von Tätigkeiten begrenzt bleibt 
und deutlich vor Beginn der Durchführung der Agenda für Entgeltgleichheit beschlos-
sen wird. Anderenfalls könnte diese Vorgehensweise den Eindruck erwecken, implizit durch den 
Wunsch nach Begrenzung der Entgeltanpassung diktiert worden zu sein, und als diskriminierend 
eingestuft werden.
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Trennungsentschädigung oder Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten
In manchen Fällen wird Beschäftigten, die ins Ausland oder in entlegene Regionen entsandt wer-
den, eine Trennungsentschädigung oder ein Zuschuss zur Deckung höherer Lebenshaltungskosten 
oder beides gewährt. Diese Zulagen werden bei Entgeltvergleichen nicht berücksichtigt, 
wenn sie nicht in diskriminierender Weise gewährt werden.

AUSZAHLUNG VON ENTGELTANPASSUNGEN

Zwischen gleichwertigen Tätigkeiten ermittelte diskriminierende geschlechtsspe-
zifische Entgeltunterschiede sollten vollständig beseitigt werden. Es reicht nicht 
aus, das Entgelt für frauendominierte Tätigkeiten um einen bestimmten willkürlichen 
Prozentsatz anzuheben, um es dem Entgelt für männerdominierte Tätigkeiten anzunä-
hern. Solange weiterhin ein Unterschied besteht, kann nicht davon gesprochen werden, 
dass die Entgeltdiskriminierung beseitigt wurde. Wenn die nachzuzahlenden Beträge 
allerdings sehr hoch sind, können die Entgelte nach und nach angehoben werden, um 
Entgeltgleichheit in einem Zeitraum von drei oder vier Jahren zu verwirklichen. Diese 
Regelung ermöglicht es dem Arbeitgeber, die negativen Auswirkungen der höheren Ent-
geltsumme zu beschränken.

Inkrementelle 

Anpassungen 

möglich

INTERNE GLEICHHEIT

Die Durchführung der Agenda für Entgeltgleichheit führt zu einer gründlichen Überprüfung der Ver-
gütungspraxis sowie der Entgeltstrukturen und zu den resultierenden Anpassungen des Entgelts 
für frauendominierte Tätigkeiten. Der Prozess kann auch ergeben, dass manche männerdominier-
ten Tätigkeiten unterbezahlt oder im Gegenteil im Vergleich zu ihrem Wert überbezahlt sind. Um 
das gesamte Vergütungssystem zu harmonisieren, passen manche Arbeitgeber das Entgelt für 
männerdominierte Tätigkeiten und Tätigkeiten mit gemischter Genderdominanz an. Wenn das Ent-
gelt für alle diese Tätigkeiten entsprechend ihrem Wert angepasst wurde, gilt die interne Gleichheit 
im Unternehmen als verwirklicht.

Dieser Prozess kann über einen längeren Zeitraum gestreckt werden, indem die jährlichen Ent-
geltanpassungen je nachdem, ob die Tätigkeit überbezahlt oder unterbezahlt ist, unterschiedlich 
gestaltet werden. Die Höhe der jährlichen Entgeltanpassungen wird bei überbezahlten Tätigkeiten 
niedriger angesetzt als der Durchschnitt und bei unterbezahlten höher, bis alle Tätigkeiten in der 
Entgeltkategorie sind, die ihrem Wert entspricht.

BEDEUTUNG

 � Ein wesentlicher Nutzen, den das Unternehmen aus diesem Prozess ableiten kann, besteht 
darin, dass es ein konsistentes und auf seinen Bedarf zugeschnittenes Vergütungssystem 
erhält. Dieser Nutzen wurde einstimmig von Arbeitgebern hervorgehoben, die in ihrem Unter-
nehmen eine Agenda für Entgeltgleichheit durchgeführt haben.

 � Ein weiterer positiver Effekt für den Arbeitgeber ist die größere Attraktivität des Unternehmens, 
die ihr bei der Personalanwerbung einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb sichert.

 � Schlussendlich werden Arbeitgeber, die diesen Prozess rigoros durchführen und dabei 
geschlechtsspezifische Bewertungen vermeiden, im Allgemeinen nicht befürchten müssen, 
wegen Entgeltdiskriminierung verklagt zu werden, was sehr kostspielig werden könnte.

 
Entgeltunterschiede für gleichwertige Tätigkeiten benennen und Entgeltanpassungen vornehm

en



90

 � Ist der Höchstregelsatz von Entgeltskalen für 
frauen- und männerdominierte Tätigkeiten 
identisch?

 � Sind die Kriterien für die Gewährung von 
Leistungsboni bei frauen- und männerdominierten 
Tätigkeiten die gleichen?

 � Sind Boni für Beschäftigte, die Teilzeittätigkeiten 
ausüben, genauso zugänglich wie für solche, die 
Vollzeittätigkeiten ausüben?

 � Sind flexible Entgeltkomponenten für Beschäftigte, 
die frauendominierte Tätigkeiten ausüben, 
genauso verfügbar wie für Beschäftigte, die 
gleichwertige männerdominierte Tätigkeiten 
ausüben?

 � Sind die mittels flexibler Entgeltkomponenten 
ausgezahlten Beträge für gleichwertige frauen- 
und männerdominierte Tätigkeiten gleich?

 � Können die Ziele, auf deren Grundlage flexible 
Entgeltkomponenten gezahlt werden, in 
frauendominierten Tätigkeiten genauso leicht 
erreicht werden wie in männerdominierten?

 � Ist die Art der untersuchten flexiblen 
Entgeltkomponente sowohl für Vollzeit- als auch für 
Teilzeitbeschäftigte und sowohl für festangestellte 
als auch für befristet Beschäftigte zugänglich?

Checkliste
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 � Wurde sichergestellt, dass die Gewährungskriterien 
nicht in erster Linie Merkmalen entsprechen, die mit 
Tätigkeiten von Männern assoziiert werden?

 � Sind geldwerte Vorteile für Beschäftigte, die 
frauendominierte Tätigkeiten ausüben, genauso 
verfügbar wie für Beschäftigte, die gleichwertige 
männerdominierte Tätigkeiten ausüben?

 � Sind die erhaltenen Beträge im Durchschnitt für 
gleichwertige Tätigkeiten gleich?

 � Wurde bewusst vermieden, das Entgelt von 
männerdominierten Tätigkeiten abzusenken, um die 
Entgeltgleichheit zu verwirklichen?

 � Wurden die Entgeltstrukturen gleichwertiger frauen- 
und männerdominierter Tätigkeiten standardisiert?

 � Wurden zwischen gleichwertigen Tätigkeiten 
festgestellte diskriminierende Entgeltunterschiede 
vollständig beseitigt?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „nein“ 
beantwortet haben, müssen Sie die Gründe  

dafür untersuchen. 
Wenn keine zufriedenstellende Erklärung 
gefunden werden kann, müssen Sie Ihre 

Entscheidung ändern.
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GLOSSAR
 

G
lossar

Geschlechtsspezifische 
Bewertungen

Geschlechtsspezifische Bewertungen werten Tätigkeiten so, dass sie für ein bestimm-
tes Geschlecht vorteilhafter oder nachteiliger erscheinen oder sind. Sie haben das 
Potenzial zur mittelbaren Diskriminierung. Ihnen ist in jeder Bewertungsphase beson-
dere Aufmerksamkeit zu geben.

Genderdominierte  
Tätigkeiten

Tätigkeiten, die überwiegend mit einem bestimmten Geschlecht in Verbindung 
gebracht werden (sog. frauendominierte/männerdominierte Tätigkeiten)

Entgeltgleichheit Umsetzung des Grundsatzes der Gleichheit des Entgelts für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit ohne Gender-Diskriminierung

Bewertungskriterien Kriterien, die es ermöglichen, die Anforderungen verschiedener Tätigkeiten in einem 
Unternehmen zu berücksichtigen. Es wird davon ausgegangen, dass die folgenden 
vier Bewertungskriterien notwendig und ausreichend zur genderneutralen Tätig-
keitsbewertung sind: Qualifikationen/Kenntnisse, Belastungen, Verantwortung und 
Arbeitsbedingungen.

Gewichtungsraster Bewertungskriterien sind zu gewichten, ihre relative Bedeutung muss bestimmt wer-
den und ein numerischer Wert ist zuzuweisen. Das Gewichtungsraster, aus dem das 
jedem Bewertungskriterium und Subfaktor zugeordnete Gewicht hervorgeht, ist eines 
der wichtigsten Messinstrumente beim Bewertungsverfahren.

Verfahren der 
Arbeitsbewertung

Ein transparentes Verfahren zur Messung der Tätigkeitsmerkmale auf der Grundlage 
von vier zentralen Bewertungskriterien mit dem Ziel, den relativen Wert der Tätigkeit 
zu ermitteln.

Stufen Die Intensität, Häufigkeit, Dauer oder andere Elemente eines Subfaktors werden mit 
einer Stufenskala gemessen. Die Einstufung ermöglicht es, zwischen unterschied- 
lichen Tätigkeiten zu unterscheiden.

Agenda für  
Entgeltgleichheit

Ein geplanter und strukturierter Prozess mit dem Ziel, Entgeltgleichheit herzustellen. 

Subfaktoren Um die Bewertung aller Facetten der verschiedenen Tätigkeiten in einem Unterneh-
men zu ermöglichen, wird jedes Bewertungskriterium im Bewertungsverfahren in 
Subfaktoren unterteilt.
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